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1Editorial

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

der Weg junger Zahnärztinnen und Zahn-
ärzte in die Niederlassung hat in den ver-
gangenen Jahren eine Entwicklung hin zu 
einem immer späteren Gründungszeit-
punkt genommen. Die IDZ-Studie „Junge 
Zahnärztinnen und -ärzte“ zeigt, dass für 
Zeitpunkt und Ort der Niederlassung viele 
Faktoren eine Rolle spielen, darunter die 
berufliche und fachliche Sicherheit, Pläne 
für Gründung einer Familie und die regio-
nale Heimatverbundenheit.

Auf der anderen Seite stehen die Patien-
ten, die eine wohnortnahe Behandlung 
brauchen. Zahnärztekammer Nordrhein 
und KZV Nordrhein bieten deshalb ver-
schiedene Hilfestellungen für unsere jun-
gen Kolleginnen und Kollegen, die fach- 
liche Unterstützung für den Berufsalltag 
benötigen, über Veränderungen im Berufs-
leben nachdenken oder konkret eine  
Niederlassung anstreben. Das reicht von 
Angeboten wie der postgradualen Fortbil-
dungsreihe „Fit For Future“ (Programm auf 
Seite 66) bis hin zum Praxisgründungs- 

seminar (Seite 68) und der persönlichen 
Beratung bei offenen Fragen.

Wir dürfen nicht müde werden, für unsere 
jüngeren Kolleginnen und Kollegen da zu 
sein! Daher haben wir, beginnend mit die-
ser Ausgabe, die neue Rubrik „Berufs-
nachwuchs“ im RZB eingeführt, in der wir 
Berufseinsteigern und Niederlassungs- 
willigen praktische Tipps und Hilfen bieten 
wollen (Seite 12).

Die Zahnärztekammer hat sich in den ver-
gangenen Jahren bereits bei Seminaren 
und Fortbildungsangeboten mit den Wün-
schen und Fragen des Berufsnachwuchses 
intensiv beschäftigt. Eines der Kernthemen 
dabei war die Vereinbarkeit von Beruf und 
Privatleben, auch im Hinblick auf eine Fami-
liengründung.

Dieses Thema liegt uns sehr am Herzen.
Daher bieten wir mit dem Seminar„Baby-
bett und Behandlungsstuhl“ (Seite 13)  
eine Veranstaltung an, in der zahnärztliche 
Referentinnen zeigen, wie Beruf, Familie 
und fachliches Engagement vereint wer-

den können. Dabei sind ausdrücklich 
auch männliche Kollegen eingeladen, 
denn Familie ist kein reines Frauenthema!

Lassen Sie uns gemeinsam daran arbei-
ten, den jungen Kolleginnen und Kollegen 
den Weg in die eigene Praxis aufzuzeigen. 
Das heißt nämlich auch, den investorenge-
führten MVZ die Grundlage zu entziehen. 

Wir als Zahnärztekammer und KZV Nord-
rhein stehen Ihnen in all diesen Phasen, 
von der Famulatur bis zur Niederlassung, 
mit Rat und Tat als Partner zur Seite.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen
Ihre

Dr. Ralf Hausweiler
Präsident 
der ZÄK Nordrhein

ZA Lutz Neumann
Mitglied des Vorstands der 
ZÄK Nordrhein/Berufsnachwuchs

Der Weg in die  
eigene Praxis

„Eines unserer Kern-
themen ist die Ver-
einbarkeit von Be-
ruf und Privatleben, 
auch im Hinblick 
auf eine Familien-
gründung.“
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Tholuck-Medaille an  
Dr. Sebastian Ziller
Jahrzehntelanger Einsatz für die Verbes-
serung der Mundgesundheit ist die Maß-
gabe für die Ehrung und Verleihung der 
Tholuck-Medaille, die seit 1973 an Per-
sönlichkeiten aus dem großen Feld der 
Zahn- und Mundhygiene für ihre Ver-
dienste vom Verein für Zahnhygiene e. V. 
(VfZ) verliehen wird.
2022 wurde Dr. Sebastian Ziller, MPH, Lei-
ter der BZÄK-Abteilung Prävention und 
Gesundheitsförderung, von der unabhän-
gigen Jury, die aus ehemaligen Preisträ-
gerinnen und Preisträgern besteht, aus-
gewählt. 
Mehr lesen unter: 
 www.zahnhygiene.de/veranstaltungen/tholuck-medaille

Quelle: Verein für Zahnhygiene

AGEZ-Preis für Nachhaltigkeit
Fristverlängerung bis 31. März 2023

Die Arbeitsgemeinschaft „Ergonomie in der Zahnheilkunde“ (AGEZ) in der Deutschen 
Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (DGZMK) hat die Frist für den mit 
1.000 Euro dotierten Preis an Studierende der Zahnmedizin und jungapprobierte 
Zahnärzt*innen für kreative Ideen zur Steigerung der Nachhaltigkeit in der täglichen 
beruflichen Praxis bis zum 31. März 2023 verlängert. 
Ziel des Preises ist es, das Verständnis für einen nachhaltigen Ansatz in der zahnärzt-
lichen Tätigkeit zu steigern. Die Bewerbungen sind formlos beim Schriftführer der 
AGEZ einzureichen. Die Idee zur Arbeit soll sich auf eine der vier benannten Nachhal-
tigkeitskategorien (Qualität, Sicherheit, gesunde Arbeitsweise und Ergonomie) bezie-
hen und mit maximal 6.000 Zeichen beschrieben werden.   
Weitere Infos: www.agez-online.de/ergonomiepreis

Quelle: AGEZ

Versorgung von Parodontalerkrankungen
Präventionspreis 2022 von BZÄK und CP GABA verliehen 

Auf einer virtuellen Preisverleihung haben die Bundeszahnärztekammer 
(BZÄK) und CP GABA den Präventionspreis 2022 zum Thema „Parodonta-
lerkrankungen – weit verbreitet, unterschätzt und neu geregelte Behand-
lung“ verliehen. Die Auszeichnung ist Teil der gemeinsam ins Leben geru-
fenen „Initiative für eine mundgesunde Zukunft in Deutschland“. 
Zwei Gewinnerprojekte wurden für das Jahr 2022 ausgezeichnet. Es wur-
den Konzepte und Projekte in Bezug auf Vorsorge, Behandlung oder Nach-
sorge gesucht, die gute Ansätze für eine interdisziplinäre Zusammenarbeit 
von Zahnmediziner*innen u. a. mit Diabetolog*innen, Diabetesassistent*in-
nen, Allgemeinmediziner*innen, Kardiolog*innen, Rheumatolog*innen, Gy-
näkolog*innen und Hebammen vorlegen. Die Preise waren insgesamt mit 
5.000 Euro dotiert. 

Quelle: BZÄK und CP GABA

Dr. Sebastian Ziller 
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Zusammenschluss  
für geschlechtersensible Medizin
Frauen und Männer reagieren häufig unterschiedlich auf Erkrankungen und Therapien. 
„Doch immer noch werden biologische und soziokulturelle Geschlechterunterschiede 
in der medizinischen Versorgung ebenso wie in der Forschung unzureichend beach-
tet“, sagt Dr. med. Sabine Oertelt-Prigione, Professorin für geschlechtersensible Medi-
zin an der Universität Bielefeld. Ein neuer Zusammenschluss soll dazu beitragen, dass 
die Medizin allen Geschlechtern gerecht wird: das Netzwerk geschlechtersensible 
Medizin NRW. Gegründet wurde es von den medizinischen Fakultäten der Universitä-
ten Aachen, Bielefeld, Bochum, Duisburg-Essen, Düsseldorf, Köln, Münster und Wit-
ten/Herdecke. Initiatorin des Netzwerks ist die Medizinische Fakultät OWL der Univer-
sität Bielefeld.

Quelle: Universität Bielefeld

ZFA im Nebel 

Weiterer Protest geplant

Der Verband medizinischer Fachberufe e. V. (vmf) setzt seine Protestaktionen am 
Brandenburger Tor am 8. Februar 2023 fort. 
„Die Situation in den Arzt- und Zahnarztpraxen ist sehr ernst. Wichtige Säulen 
des ambulanten Gesundheitswesens brechen weg, weil immer mehr Medizini-
sche und Zahnmedizinische Fachangestellte fehlen“, so Präsidentin Hannelore 
König. „Will die Politik erst so lange warten, bis der Zustand bedrohlich ist – wie 
derzeit in den Kinder- und Jugendarztpraxen? Nicht nur der Fiebersaft ist Man-
gelware, auch die Fachkräfte fehlen – und zwar im Großteil der niedergelassenen 
ärztlichen und zahnärztlichen Praxen.“ 
Dramatische Ausstiegsgedanken 
Seit 2019 denkt jede dritte ZFA mindestens einige Male im Monat darüber nach. 
Der Arbeitsmarkt ist faktisch leer, und freie Stellen können nicht nachbesetzt wer-
den. Die Auswirkungen auf die zahnärztliche Versorgung und die Mundgesund-
heit werden von den Verantwortlichen in der Politik leider nicht gesehen. 
Bitte lesen Sie weiter:
 www.vmf-online.de/verband/presse-news/2022-12-20-protest

Quelle: vmf
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Zahl des 
Monats

89 
Prozent der Menschen in Deutschland 
sind laut Umfragen offen für neue digi-
tale Angebote. Kein anderer Versor-
gungssektor ist in der sicheren Vernet-
zung des Gesundheitswesens so weit 
wie die Zahnärzteschaft. Das zeigt z. 
B. das EBZ. Mehr dazu auf S. 78

 (Quelle: KZBV)
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Die leitliniengerechte PAR- 
Behandlungsstrecke in der GOZ
Gemeinsame Beschlüsse von PKV, Beihilfe und Bundeszahnärztekammer

Bereits seit 2013 befassen sich die Mitglieder des Beratungs-
forums mit den Regelungslücken in der GOZ 2012. Die Mitglie-
der sind Vertreter der privaten Krankenversicherungen, Mit-
glieder der Beihilfe aus Bund und Ländern sowie die Mitglie-
der des Ausschusses Gebührenrecht der Bundeszahnärzte-
kammer (BZÄK).

Ein Blick zurück
In den vergangenen zehn Jahren wurden über 50 Beschlüsse 
gefasst, um Fragen hinsichtlich einer Berechnungsfähigkeit 
oder Erstattungsmöglichkeit zu klären. Einer der wichtigsten bis-
her gefassten Beschlüsse ist der Beschluss Nr. 5 Trennung von 
Liquidation und Erstattung.

„Bestimmungen, welche tarifbedingte Vertragsbestandteile des 
Versicherungsvertrages im reinen Innenverhältnis zwischen Ver-
sichertem und Versicherer sind, haben keinen Einfluss auf die 
Berechenbarkeit von Leistungen nach der GOZ.“

Bereits zu Beginn der Corona-Pandemie hat das Beratungsfo-
rum beschlossen, die Hygiene-Pauschale zu erhöhen. In drei 

zeitlich beschränkten Beschlüssen konnte somit ein kleiner Aus-
gleich der erheblich gestiegenen Hygienekosten in den Praxen 
aufgefangen werden.

Nach monatelangen intensiven Gesprächen mit Vertretern der 
privaten Krankenversicherungen und der Beihilfe konnten im 
Dezember 2022 endlich auch die für die moderne Parodontitis-
therapie notwendigen analogen Berechnungen in sechs Be-
schlüssen formuliert werden.

Die leitliniengerechte PAR-Behandlungsstrecke 
in der GOZ

Die Erhebung eines Gingivalindex und/oder eines Parodon-
talindex (z.B. des Parodontalen Screening-Index PSI) im 
Rahmen einer Unterstützenden Parodontitistherapie (UPT)
Die Erhebung mindestens eines Gingivalindex und/oder eines 
Parodontalindex (z.B. des Pardontalen Screening-Index PSI) im 
Rahmen einer Unterstützenden Parodontitistherapie (UPT) – im 
Einklang mit der Empfehlung aus der S3-Leitlinie „Die Behand-
lung von Parodontitis Stadium I bis III“ zur Häufigkeit der Durch-

Zahnärztekammer
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führung der UPT – mehr als zweimal im Jahr ist in der GOZ nicht 
beschrieben. Die BZÄK, der PKV-Verband und die Beihilfeträger 
sehen die GOZ-Nr. 4005 zusätzlich zur originären Leistung bis 
zu i.d.R. zweimal analog innerhalb eines Jahres als berech-
nungsfähig an.

Die subgingivale Instrumentierung (AIT)  
in der 2. Therapiestufe
Die subgingivale Instrumentierung in der 2. Therapiestufe ge-
mäß der S3-Leitlinie „Die Behandlung von Parodontitis Stadium 
I bis III“ der DG Paro und DGZMK ist aufgrund der darin nicht 
enthaltenen Weichgewebskürettage nicht in der GOZ beschrie-
ben. Die BZÄK, der PKV-Verband und die Beihilfeträger empfeh-
len als Analoggebühren für die subgingivale Instrumentierung 
am einwurzeligen Zahn die GOZ-Nr. 3010a und am mehrwurze-
ligen Zahn die GOZ-Nr. 4138a. Um Erstattungsschwierigkeiten 
vorzubeugen ist verpflichtend auf der Rechnung anzugeben: 
„GOZ-Nr. 3010a“ bzw. „4138a“ mit der Beschreibung „Subgingi-
vale Instrumentierung – PAR (AIT)“. Die GOZ-Nrn. 4070 bzw. 

4075 sind daneben nicht berechnungsfähig. Die Entfernung der 
gingivalen/supragingivalen weichen und harten Beläge ist origi-
när nach der GOZ zu berechnen.

Lokalisierte subgingivale Instrumentierung bei Resttaschen 
in der Unterstützenden Parodontitistherapie (UPT)
Die subgingivale Instrumentierung bei Resttaschen im Rahmen 
einer Unterstützenden Parodontitistherapie (UPT) gemäß der 
S3-Leitlinie „Die Behandlung von Parodontitis Stadium I bis III“ 
der DG Paro und DGZMK ist eine selbstständige, nicht in der 
GOZ beschriebene Leistung. Die Leistung ist gemäß § 6 Abs. 1 
GOZ analog zu berechnen. Die BZÄK, der PKV-Verband und die 
Beihilfeträger empfehlen als Analoggebühr die GOZ-Nr. 0090a 
für den einwurzeligen Zahn und die GOZ-Nr. 2197a für den 
mehrwurzeligen Zahn. Um Erstattungsschwierigkeiten vorzu-
beugen ist verpflichtend auf der Rechnung anzugeben: GOZ-
Nr. „0090a“ bzw. „2197a“ mit der Beschreibung „Subgingivale 
Instrumentierung – UPT“. Die GOZ-Nrn. 4070 bzw. 4075 sind da-
neben nicht berechnungsfähig. Die Entfernung der gingivalen/
supragingivalen weichen und harten Beläge ist originär nach 
der GOZ zu berechnen.

Dr. Ursula Stegemann, im Vorstand der Zahnärztekammer Nordrhein verantwort-
lich für Gebührenrecht, ist Mitglied des Beratungsforums.
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Analoge Leistung

Erhebung mindestens ei-
nes Gingival index und/
oder eines Parodontalin-
dex (z.B. des Parodontalen 
Screening-Index PSI) im 
Rahmen einer Unterstüt-
zenden Parodontitis-The-
rapie (UPT), für das 3. und 
4. Mal im Jahr

Berechnungsempfehlung 
des Beratungsforums

4005a

10,35 €

Verpflichtender 
Rechnungstext

4005a

Analoge Leistung

Antiinfektiöse Therapie, 
einwurzeliger Zahn

Antiinfektiöse Therapie, 

mehrwurzeliger Zahn

Supragingivale und gingi-

vale Reinigung gesondert 

berechenbar, z.B. GOZ 

1040

Berechnungsempfehlung 
des Beratungsforums

3010a

14,23 €

4138a

28,46 €

3,62 €

Verpflichtender 
Rechnungstext

Subgingivale Instrumen-
tierung – PAR (AIT)

4138a Subgingivale In-

strumentierung – PAR 

(AIT)

Zahnärztekammer

Analoge Leistung

Nichtchirurgische, subgin-
givale Belagentfernung, 
einwurzeliger Zahn

Nichtchirurgische, subgin-

givale Belagentfernung, 

mehrwurzeliger Zahn

Supragingivale und gingi-

vale Reinigung gesondert 

berechenbar,  

z.B. GOZ 1040

Berechnungsempfehlung 
des Beratungsforums

0090a

7,76 €

2197a

16,82 €

3,62 €

Verpflichtender 
Rechnungstext

Subgingivale  
Instrumentierung –  
UPT

Subgingivale  

Instrumentierung –  

UPT



RZB 2 | 01.02.2023

8

Parodontale Diagnostik einschließlich Staging und Grading 
des Parodontitisfalles und Dokumentation auf Formblatt
Die Parodontale Diagnostik einschließlich Staging und Grading 
gemäß der S3-Leitlinie „Die Behandlung von Parodontitis Stadi-
um I bis III“ der DG Paro und der DGZMK ist analog berech-
nungsfähig. Die Ergebnisse sind auf einem wissenschaftlich an-
erkannten Formblatt (z.B. von ParoStatus®) vollständig zu doku-
mentieren. Dieses Formblatt ist dem Zahlungspflichtigen auf 
dessen Verlangen zu überreichen. Die BZÄK, der PKV-Verband 
und die Beihilfeträger empfehlen für die parodontale Diagnostik 
einschließlich Staging und Grading und Dokumentation als Ana-
loggebühr die GOZ-Nr. 8000. Die Leistung ist einmal je Parodon-
titis-Behandlungsstrecke berechnungsfähig. Um Erstattungs-
schwierigkeiten vorzubeugen ist verpflichtend auf der Rech-
nung anzugeben: GOZ-Nr. „8000a“ mit der Beschreibung „PAR-
Diagnostik, Staging/Grading, Dokumentation“. Die GOZ-Nr. 
4000 ist daneben nicht berechnungsfähig. Die Ausfertigung des 
Formblattes für den Zahlungspflichtigen kann nach Auffassung 
der BZÄK, des PKV-Verbandes und der Beihilfeträger mit der 
GOZ-Nr. 4030 analog berechnet werden. Um Erstattungs-
schwierigkeiten vorzubeugen ist verpflichtend auf der Rech-
nung anzugeben: GOZ-Nr. „4030a“ mit der Beschreibung „Aus-
fertigung PAR-Formblatt“.

Qualifiziertes parodontologisches Aufklärungs- und Thera-
piegespräch (ATG) zum personalisierten Behandlungsplan
Das qualifizierte parodontologische Aufklärungs- und Therapie-
gespräch zum personalisierten Behandlungsplan in der 1. The-
rapiestufe gemäß der S3-Leitlinie „Die Behandlung von Paro-
dontitis Stadium I bis III“ der DG Paro und der DGZMK ist analog 
berechnungsfähig. Die Leistung umfasst die Aufklärung über:
• Diagnose,
• Gründe der Erkrankung,
• Risikofaktoren,
• Therapiealternativen,
• zu erwartende Vor- und Nachteile der Behandlung
• die Option, die Behandlung nicht durchzuführen
sowie die Erläuterung des personalisierten Therapieplanes ein-
schließlich notwendiger Verhaltensänderungen und allgemein-
medizinischer Wechselwirkungen. Die BZÄK, der PKV-Verband 
und die Beihilfeträger empfehlen als Analoggebühr die GOZ-Nr. 
2110. Die Leistung ist einmal je Parodontitis-Behandlungsstre-

cke berechnungsfähig. Um Erstattungsschwierigkeiten vorzu-
beugen ist verpflichtend auf der Rechnung anzugeben: GOZ-
Nr. „2110a“ mit der Beschreibung „Parodontologisches Aufklä-
rungs- und Therapiegespräch (ATG)“. Andere Gesprächs- und 
Beratungsleistungen sind daneben nicht berechnungsfähig.

Befundeval uation (BEV)
Die parodontologische Reevaluation ist nach medizinischer Not-
wendigkeit je nach Schwergrad bis zu dreimal innerhalb eines 
Jahres berechnungsfähig. Sie umfasst die erneute Dokumenta-
tion des klinischen Befunds, einschließlich der Bestimmung der 
Sondierungstiefen und Sondierungsblutung, der Zahnlocke-
rung, des Furkationsbefalls, des röntgenologischen Knochen-
abbaus sowie die Angabe des Knochenabbaus in Relation zum 
Patientenalter (%/Alter). Die individuelle Reaktion auf die 2. bzw. 
3. Therapiestufe und die Unterstützende Parodontitistherapie 
(UPT) wird bestimmt, indem die erhobenen Befunddaten mit den 
Daten der Eingangsdiagnostik bzw. der vorangegangenen Be-
fundevaluation (BEV) verglichen werden. Die Leistung enthält 
auch die Aufklärung des Patienten über die Maßnahmen der 
UPT und über die weiteren geplanten Interventionen. Die BZÄK, 
der PKV-Verband und die Beihilfeträger empfehlen als Analog-
gebühr die GOZ-Nr. 5070. Um Erstattungsschwierigkeiten vor-
zubeugen ist verpflichtend auf der Rechnung anzugeben: GOZ-
Nr. „5070a“ mit der Beschreibung „Befundevaluation – PAR“. Die 
GOZ-Nrn. 4000, 4005(a) und weitere Gesprächs- und Bera-
tungsleistungen sind daneben nicht berechnungsfähig.

Bei diesen Beschlüssen sind die Vertreter der Bundeszahnärz-
tekammer erstmals von ihrem Standpunkt, keine konkrete Ana-
logziffer bei der Analogberechnung zu empfehlen, abgewichen. 
Das hat zur Folge, dass bei der Anwendung der Analogie nicht 
nur die im Beschluss gefasste Analogziffer, sondern auch die 
dort formulierte Leistungsbeschreibung für die Rechnung he-
rangezogen werden muss.

Analoge Leistung

Parodontologisches Auf-
klärungs- und Therapiege-
spräch

Berechnungsempfehlung 
des Beratungsforums

2110a

41,26 €

Verpflichtender 
Rechnungstext

Parodontologisches Auf-
klärungs- und Therapie-
gespräch (ATG)

Analoge Leistung

Befundevaluation (BEV)

(auch in der UPT)

Berechnungsempfehlung 
des Beratungsforums

5070a
51,74 €

Verpflichtender 
Rechnungstext

Befundevaluation – PAR

Zahnärztekammer

Analoge Leistung

Parodontale Diagnostik 
einschließlich Staging und 
Grading des Parodontitis-
falles und Dokumentation

Berechnungsempfehlung 
des Beratungsforums

8000a

64,68 €

Verpflichtender 
Rechnungstext

PAR-Diagnostik,  
Staging/Grading,  
Dokumentation
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Bei den oben genannten Eurobeträgen wurde der 2,3-fache 
Steigerungssatz zugrunde gelegt. Sollte die erbrachte Leistung 
unter Berücksichtigung von Schwierigkeit und Zeitaufwand 
nicht durchschnittlich sein, kann der Steigerungssatz gemäß § 5 
Abs. 2 GOZ angepasst werden.

Die vollständigen Beschlüsse des Beratungsforums finden Sie 
auf der Homepage der Bundeszahnärztekammer: 
www.bzaek.de – GOZ – Beratungsforum für Gebührenord-
nungsfragen – Beschlüsse n

Dr. Ursula Stegemann, Mitglied des Vorstands  
der ZÄK Nordrhein/Gebührenrecht

Analoge Leistung

Erhebung mindestens eines Gingivalindex und/oder eines Parodontalindex (z.B. des 
 Parodontalen Screening-Index PSI) im Rahmen einer Unterstützenden Parodontitis- 
Therapie (UPT), für das 3. und 4. Mal im Jahr

Parodontale Diagnostik einschließlich Staging und Grading des Parodontitisfalles und Do-

kumentation

Aushändigung des Status auf Wunsch des Patienten

Parodontologisches Aufklärungs- und Therapiegespräch

Antiinfektiöse Therapie, einwurzeliger Zahn

Supragingivale und gingivale Reinigung gesondert berechenbar, z.B. GOZ 1040

Antiinfektiöse Therapie, mehrwurzeliger Zahn

Supragingivale und gingivale Reinigung gesondert berechenbar, z.B. GOZ 1040

Befundevaluation (BEV)

(auch in der UPT)

Nichtchirurgische, subgingivale Belagentfernung, einwurzeliger Zahn

Supragingivale und gingivale Reinigung gesondert berechenbar, z.B. GOZ 1040

Nichtchirurgische, subgingivale Belagentfernung, mehrwurzeliger Zahn

Supragingivale und gingivale Reinigung gesondert berechenbar, z.B. GOZ 1040

Berechnungsempfehlung 
des Beratungsforums

4005a

8000a

4030a

2110a

3010a

4138a

5070a

0090a

2197a

Verpflichtender Text in 
der Rechnung

4005a

PAR-Diagnostik, Staging/

Grading, Dokumentation

Ausfertigung PAR-Formblatt

Parodontologisches Aufklä-

rungs- und Therapiegespräch 

(ATG)

Subgingivale Instrumentie-

rung – PAR (AIT)

Subgingivale Instrumentie-

rung – PAR (AIT)

Befundevaluation – PAR

Subgingivale Instrumentie-

rung – UPT

Subgingivale Instrumentie-

rung – UPT

€-Betrag 

10,35

64,68

4,53

41,26

14,23

3,62

28,46

3,62

51,74

7,76

16,82

3,62

BZÄK-Tabelle zur analogen Berechnung von PAR-Leistungen

Zahnärztekammer
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Überfällig: Erhöhung des  
zahnärztlichen Punktwertes
Zahnbehandlungen von Tierärzten höher vergütet als von Zahnärzten

Vor rund 35 Jahren wurde der Punktwert der Gebührenord-
nung für Zahnärzte, kurz GOZ, das letzte Mal angepasst. Die 
Gebührenordnung für Tierärzte (GOT) ist zum 1. November 
2022 novelliert worden.

Während der Punktwert in der GOZ seit 30 Jahren nicht geän-
dert wurde, ist die GOT nicht nur angepasst worden, sondern in 
vielen Behandlungen höher bewertet als beim Zahnarzt. Die Ver-
gütung für Zahnärzte sei im Vergleich zu Tierärzten bei analogen 
Behandlungen um ein Vielfaches niedriger. Dr. Ralf Hausweiler, 
Präsident der Zahnärztekammer Nordrhein, fasst zusammen: 
„Eine Tierzahnbehandlung ist dem Gesetzgeber offenbar mehr 
wert als die Zahnbehandlung eines Menschen.“

Eindeutige Rechenbeispiele
Ein Tierarzt erhält für die Ultraschall-Zahnsteinentfernung eines 
Kleintieres 41,08 Euro bei einem 2-fachen Satz. Ein Zahnarzt be-
kommt eine Vergütung von 40,02 Euro beim 2,3-fachen Satz für 
einen vollbezahnten Patienten. Ist die Zahnsteinentfernung beim 
Kleintier schwierig und erfolgt zusätzlich ein Scaling sowie eine 
Politur, darf der Tierarzt 123,94 Euro in Rechnung stellen. Dr. 
Hausweiler rechnet vor: „Das ist eine Differenz von 201 Prozent.“

Bei der einfachen Zahnextraktion sieht es nicht viel anders aus: 
Beim 2-fachen Satz erhält der Tierarzt 20,52 Euro, der Zahnarzt 
jedoch nur 9,05 Euro beim 2,3-fachen Satz. Ist der Patient ge-
setzlich versichert, vergütet die Versicherung, je nach Kasse, 
rund 12,04 Euro.

Besonders deutlich zeigt sich der Unterschied beim Notdienst. 
Während dem tierärztlichen Notdienst ab 18 Uhr eine pauschale 
Vergütung von 50 Euro  zusteht, erhält der Zahnarzt zum einen 

erst ab 22 Uhr und zum anderen nur 24,13 Euro, also weniger als 
die Hälfte.

Inflation bleibt unbeachtet
„Die Anpassung des GOZ-Punktwertes ist überfällig“, betont 
Präsident Dr. Ralf Hausweiler und fordert erneut vom Bundesmi-
nisterium für Gesundheit eine Überarbeitung der GOZ. Die Ge-
bühren müssten endlich an die wirtschaftlichen Gegebenheiten 
angepasst werden, so der Präsident. „Die Kosten für Personal, 
medizinische Geräte und Verfahren steigen kontinuierlich.“ Al-
lein 2022 liegt die Inflation in Deutschland bei rund 8 Prozent.

Die Gebührenordnung für Tierärzte erlässt das Bundesministeri-
um für Ernährung und Landwirtschaft. Die letzte umfassende 
Änderung liegt bereits 20 Jahre zurück.

Vergütung nach GOT und GOZ im Vergleich*

*Daten: Dr. Wolfgang Menke, Ausschuss Gebührenrecht der BZÄK, 10/22  
(mit Ausnahme „Notdienst“)

Nicole Krzemien, ZÄK Nordrhein

Behandlung

Ultraschall 
Zahnstein- 
entfernung

Zahnextraktion

Notdienst

Tierarzt

Kleintier 

Kleintier.  
Schwierige  
Behandlung +  
Scaling/Politur

Pauschale  
ab 18 Uhr 

41,08 € 

123,94 €

20,52 €

50,00 € 

Zahnarzt

Vollbezahnter  
Patient

Privatpatient

Kassenpatient  
(AOK Hessen) 

Pauschale  
ab 22 Uhr 

40,02 € 

9,05 €  

12,04 € 

24,13 € 

Zahnärztekammer
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Unterstützung für  
Berufsanfänger 
Zahnärztekammer bietet viele Hilfestellungen 
auf dem Weg in das Berufsleben

Wer sich nach dem zahnmedizinischen Studium fit machen 
möchte für den Berufsalltag oder Veränderungen im Berufs-
leben plant, hat oft viele Fragen und sucht Antworten bei  
Beratungs- oder Fortbildungsveranstaltungen. Anbieter mit 
wirtschaftlichen Interessen möchten junge Zahnärztinnen und 
Zahnärzte gerne langfristig an sich binden. 

Eine unabhängige Wissensvermittlung und Unterstützung bietet 
hingegen die Zahnärztekammer Nordrhein. Interne und externe 
Experten beraten zu verschiedenen Themen rund um Berufsein-
stieg und Niederlassung. Die Kassenzahnärztliche Vereinigung 
Nordrhein deckt dabei den vertragszahnärztlichen Bereich ab. 
Auch außerhalb von Seminaren und Veranstaltungen steht die 
Zahnärztekammer Nordrhein ihren Mitgliedern bei Fragen zur 
Berufsausübung und Praxisgründung und -führung zur Seite.

Vier verschiedene Veranstaltungsformate richten sich aktuell an 
Berufsanfänger und Niederlassungswillige:

Fit For Future
Für alle, die in der Assistenzzeit neben den 
zahnärztlichen Fertigkeiten auch schnell in an-
deren Bereichen ihr Wissen erweitern möch-
ten, ist die Fortbildungsreihe Fit for Future ge-
nau das Richtige.

Von A wie Abrechnung bis Z wie Zahnärztliches Qualitätsmana-
gement werden die Teilnehmenden mit dem Coachingpro-
gramm in allen Themen fit gemacht, die im Studium kaum be-
rücksichtigt werden – egal ob sie angestellt arbeiten möchten 
oder den Weg in die eigene Praxis anstreben.

Babybett und Behandlungsstuhl
Manche träumen von einer eigenen Praxis, 
sind sich aber wegen des Gründungszeit-
punkts nicht sicher und schwanken zwischen 
Familiengründung und Selbstständigkeit. 
Beim Seminar Babybett und Behandlungs-
stuhl am 11. Februar 2023 erfahren die Teil-
nehmenden, welche Möglichkeiten sie haben, 
um Familienleben und Karriereplanung erfolg-
reich unter einen Hut bringen zu können. Sie 
profitieren von den Erfahrungen und Tipps der 
zahnärztlichen Referentinnen, die Beruf, Fami-
lie und fachliches Engagement vereinen.

Alternativ zur Präsenzveranstaltung können Sie auch online an 
dem Seminar teilnehmen. Vor Ort wird eine kostenfreie Kinder-
betreuung angeboten. Die Anmeldung hierfür muss separat per 
E-Mail mit Angabe der Anzahl und Alter der Kinder sowie der 
Kursnummer (23390) an khi@zaek-nr.de erfolgen.

Gründerforum
Viele Zahnärztinnen und Zahnärzte, die einige Zeit angestellt 
gearbeitet haben, fragen sich, wie es wäre, wenn sie eine eige-
ne Praxis führen würden. Beim Gründerforum können sich Nie-
derlassungswillige mit Kolleginnen und Kollegen aus Nordrhein 
zum Thema Praxisgründung austauschen.

2023 wird dieses Format erstmals von der Zahnärztekammer 
Nordrhein angeboten, um eine Möglichkeit für Netzwerk und Men-
toring zu schaffen. Dabei stehen thematische Impulse und kolle-
gialer Erfahrungsaustausch zu Gründung und Praxiskonzepten im 
Fokus. Und wer weiß – vielleicht trifft man auf dem Gründerforum ja 
auch die ideale Praxispartnerin oder den idealen Praxispartner?

Praxisgründungsseminar
Wer kurz davor steht, sich selbstständig zu ma-
chen, will bei der bevorstehenden Praxisgrün-
dung keine Fehler machen. Umfassende und 
unabhängige Beratung bietet dabei das jähr-
lich stattfindende Praxisgründungsseminar.

Hier erläutern Experten von Zahnärztekammer und Kassen-
zahnärztlicher Vereinigung Nordrhein ohne wirtschaftliche Inte-
ressen rechtliche, wirtschaftliche und steuerrechtliche Themen, 
um auf die Herausforderungen der Praxisgründung vorzuberei-
ten. Auch nach dem Seminar erhalten die Teilnehmenden jeder-
zeit Unterstützung beim Weg in die Niederlassung und Hilfestel-
lung zu ihren Fragen. n

Christina Walther, ZÄK Nordrhein

Im Vorstand der Zahnärztekammer Nordrhein für den Berufsnachwuchs  
zuständig ist ZA Lutz Neumann (neumann@zaek-nr.de).
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Begrenztes Honorar –  
begrenzte Leistungen
Veranstaltungsreihe zum HVM 

Beim Auftakt der Reihe von fünf Großveranstaltungen zum Ho-
norarverteilungsmaßstab (HVM) informierte der Ehrenvorsit-
zende Dr. Ralf Wagner gemeinsam mit dem neu formierten 
Vorstand der KZV Nordrhein die rund 230 teilnehmenden Pra-
xen aus der Region Aachen am 9. Februar 2023 in der Stadt-
halle Alsdorf über Konsequenzen der neuen, wirksamen Ober-
grenzen der Gesamtvergütung („Budget“). Zwei weitere Ver-
anstaltungen folgten: Am 11. Januar lauschten in Duisburg 
rund 250 Zuschauerinnen und Zuschauer dem Vortrag und in 
Hilden am 13. Januar kamen knapp 400 nordrheinische Mit-
glieder.

Der neue Ehrenvorsitzende der KZV 
Nordrhein, Dr. Ralf Wagner, und sein 
Nachfolger als Vorstandsvorsitzender, 
Andreas Kruschwitz, dessen Stellvertre-
ter Lothar Marquardt und das neue Vor-
standsmitglied Dr. Thorsten Flägel waren 
in der geänderten Konstellation gerade 
gut eine Woche im Amt und hatten schon 
eine anspruchsvolle Aufgabe zu bewälti-
gen: Nach einem Jahrzehnt ohne Ober-
grenzen (das sog. „Budget“), die sich auf 
die ausgezahlten Honorare ausgewirkt 
haben, trat zum 1. Januar 2023 in Nord-
rhein ein geänderter HVM in Kraft. Er wird 

nach aller Voraussicht für viele Praxen – insbesondere solche 
mit zahlreichen PAR-Fällen – nicht ohne Wirkung bleiben. 

Wie die Praxen damit umgehen und eventuell vermeiden kön-
nen, dass die Auswirkungen des Honorarverteilungsmaßstabs 
bei ihnen zu Honorarkürzungen führt, darüber wurden die Zuhö-
rer von den vier Kennern der Materie in einer fast dreistündigen 
Veranstaltung umfassend und kompetent informiert. Natürlich 
wurden auch die weiteren Konsequenzen des Gesetzes zur fi-
nanziellen Stabilisierung der gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV-FinStG) angesprochen, das ja auch – angesichts der Kos-

Der neue Ehrenvorsitzende der KZV Nordrhein, Dr. Ralf Wagner, und sein Nachfolger als Vorstandsvorsitzenden Andreas Kruschwitz (3. v. l.), dessen Stellvertreter 
 Lothar Marquardt (2. v. l.) und das neue Vorstandsmitglied Dr. Thorsten Flägel beim ersten Auftritt als Mitglied der Vorstandstrias.
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Dr. Wagner berichtete darüber, dass man in Nordrhein 
und auf Bundesebene vor dem Jahreswechsel alles 
getan habe, um Änderungen des GKV-Finanzstabili-
sierungsgesetzes zugunsten von Patienten und Zahn-
ärzteschaft zu erreichen. Dabei habe man die Unter-
stützung des Bundesrates bekommen, sei aber letzt-
endlich an der Position von Gesundheitsminister Lau-
terbach gescheitert, der das Gesetz ohne Änderun-
gen durchbringen wollte. Das Spargesetz diene allein 
dazu, die stark gestiegenen Ausgaben der GKV be-
reits während der Vorgängerregierung für TI, Tests, 
Masken, Impfungen usw. zu decken. Zudem plane 
„Herr Lauterbach, das begrenzte Geld in der GKV 
eher in Richtung stationärer Versorgung zu verteilen“. 
Insofern, warnte Dr. Wagner, seien weitere Gesetze 
mit ähnlicher Zielführung zu befürchten. Auch deshalb 
ist man sich mit der Bundesebene einig, mit öffentlich-
keitswirksamen Aktionen kundzutun, dass aufgrund 
der Spargesetzgebung kein Geld für eine ausreichen-
de Behandlung der Patienten zur Verfügung steht. 
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tensteigerungen für die Praxen fatal – den Verhandlungsspiel-
raum mit den Krankenkassen über Punktwertsteigerungen für 
2023 und 2024 stark einschränkt.

In Hilden und Duisburg begrüßten Dr. Wagner und Kruschwitz die 
Zuhörer. In diesem Zuge dankten sie den bisherigen Verwal-
tungsstellenleitungen für ihre Arbeit und begrüßten die neu ge-
wählten Leiterinnen und Leiter. In Alsdorf begrüßte Dr. Flägel, Vor-
standsmitglied und Verwaltungsstellenleiter in Aachen, die Kolle-
gen und bedauerte, dass es „zu Jahresbeginn eigentlich nettere 
Themen geben müsste“. Er erinnerte in diesem Zusammenhang 
an die weitaus erfreulichen Perspektiven, welche man den Kolle-
gen vor anderthalb Jahren bei den Veranstaltungen zur neuen 
PAR-Behandlungsstrecke im gleichen Saal eröffnen konnte. Was 
damals für Patienten und Praxen gleichermaßen einen großen 
Fortschritt darstellte, und mit Krankenkassen und Politik trotz zu 

erwartender zusätzlicher Kosten konsentiert war, wird mittlerwei-
le durch Minister Lauterbachs GKV-Spargesetz stark behindert.

Warum das so ist, erklärte zunächst Dr. Wagner dem Publikum. 
Er konnte sich dabei auf umfassende Modellrechnungen und 
die Erfahrungen mit dem HVM stützen, die man vor 2012 mit 
dem damals über längere Zeit wirksamen HVM machen musste. 
Seine Devise wie auch die der Bundesebene sei, dass es „für 
begrenztes Honorar nur begrenzte Leistungen“ geben könne, 
oder wie er es unter dem Applaus der Teilnehmer verkürzt for-
mulierte: „Kein Geld, keine Leistung!“ Scharf kritisierte er, dass 
die zuvor auch Krankenkassen und politisch Verantwortlichen 
bekannten zusätzlichen Leistungen für eine zeitgemäße PAR-
Behandlung trotz aller öffentlichen Mahnungen der Zahnärzte-
schaft und auch der Unterstützung durch den Bundesrat im 
GKV-FinStG nicht berücksichtigt wurden.

Der Vorstandsvorsitzende der KZV Nordrhein, An-
dreas Kruschwitz, erläuterte, eine gute Woche nach 
seinem Amtsantritt, im Wechsel mit den Kollegen 
gut verständlich die komplexen Regelungen des 
Honorarverteilungsmaßstabs der KZV Nordrhein.
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Fast dreihundert Zahnärzte waren kurz nach dem Jahreswechsel in die Stadthalle Alsdorf gekommen, um 
sich über den Umgang mit dem aktuellen Honorarverteilungsmaßstab (HVM) mit wirksamen Obergrenzen  
zu informieren.
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Dr. Thorsten Flägel erläuterte bei seinem ersten Auf-
tritt als Mitglied des KZV-Vorstands, wie die KZV 
Nordrhein die Praxen mit einem digitalen Tool auf 
myKZV unterstützen wird, um das praxisindividuelle 
Kontingent und die tatsächlich abgerufene Punkt-
menge stets aktuell berechnen zu können.
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Rund 250 Teilnehmende hörten sich den Vortrag in Duisburg-Rheinhausen an.
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Punktwert nicht „floaten“
Wie mit der zwingenden Obergrenze für die Gesamtvergütun-
gen der nordrheinischen Zahnärzte durch die Krankenkassen 
umgehen, um Honorarkürzungen so weit wie möglich zu vermei-
den? Das war das Kernthema der Referenten, die sich auf dem 

Podium in den folgenden Stunden geschickt immer wieder den 
Ball zuspielten. Auf keinen Fall, so mahnte Dr. Wagner, solle man 
der Idee verfallen, die Obergrenze einzuhalten, indem man mit 
einer über die Obergrenze hinauswachsenden Leistungsmenge 
entsprechend den Punktwert absenkt. Denn solche „floaten-

den“ Punktwerte bedeuten letztendlich „mehr zu arbeiten für 
das gleiche Geld“.

Anschließend erläuterten die vier Referenten im Wechsel die 
Aufgaben des HVM, welche Leistungen ins Budget fallen, wel-
che budgetfrei sind (etwa IP), welche möglicherweise wenig be-
troffen sind (KFO) und welche besonders (PAR). Darüber hinaus 
erklärten sie, wie sich das praxisindividuelle Kontingent zusam-
mensetzt. Für genaue Zahlen war, so Kruschwitz anerkennend, 
der „lebende Kalkulator“ Marquardt zuständig, der dann auch 
eine anschauliche Beispielrechnung ausgehend von einem bei-
spielhaften Kontingent von 85 Punkten pro KCH-Fall vorführte.

Die Referenten erklärten aber auch, wie die unterschiedlichen 
Kontingente pro KCH-, PAR- und KG-/KB-Fall mit dem soge-
nannten Mehrkostenfaktor berechnet werden. Dieser beruht auf 
soliden statistischen Daten, die im Vergleich zu KCH weitaus hö-
here durchschnittliche PAR- und KG-/KB-Fallwerte belegen. Wie 
differenziert und daher gerecht der in Nordrhein „scharf -
geschaltete“ HVM angelegt ist, belegen nicht zuletzt Sonder -
regelungen für Neugründer, Übernehmer und für chirurgische 
Leistungs erbringer. Möglicherweise könnte die KZV zu einem 
späteren Zeitpunkt zudem unterschiedliche Kontingente für be-
stimmte Kassengruppen festlegen. Diese sinnvollen Regelun-
gen haben sich schon in den Zeiten bewähren müssen, in denen 
bereits einmal zum Leidwesen der KZV strikte Obergrenzen ein-
gezogen werden mussten.

In Hilden nahmen rund 400 Zahnärzte an der HVM-Veranstaltung teil.
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„Es gibt nichts Ärgerliches für  
die KZV, als den Kollegen wegen 
einer unsinnigen Gesetzgebung 
die verdienten Honorare kürzen 
zu müssen.“ 
Dr. Ralf Wagner

Kassenzahnärztliche Vereinigung
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Besonders betroffen: PAR
Ähnliches ist leider 2023 und im Folgejahr wieder zu erwarten: In 
diesem Jahr werden viele UPT abgerechnet, die durch 2021 und 
2022 begonnene PAR-Behandlungen ausgelöst wurden. Dazu 
kommen aber auch neue Fälle (AIT und UPT), welche von den 
Praxen erst 2023 begonnen werden. Wagner erklärte dazu mit 
einem lachenden und einem weinenden Auge: „Das geniale an 
der neuen PAR-Behandlungsstrecke ist, dass die Nachbehand-

lung (UPT) inbegriffen ist und dadurch Reinfektionen vermieden 
werden“. Deshalb sei die Zahl der PAR-Patienten mit Complian-
ce-Abriss im Vergleich zur alten PAR stark zurückgegangen. 
Das führt wegen des langen Zeitraums, in dem der Patient zu 
Nachbehandlungen kommt, um den Behandlungserfolg zu si-
chern (das  
lachende Auge) 2023 und 2024 zu einer Kumulation der Leis-
tungsinanspruchnahme (das weinende Auge). Insgesamt kön-
ne es, so Marquardt nach sehr sorgfältigen Hochrechnungen, 
schlimmstenfalls zu einer Überschreitung der Obergrenze um 
einen hohen zweistelligen Millionenbetrag kommen!

Das Referententeam gab den Praxen anschließend praxisnahe 
Tipps, wie man unter Einhaltung der Rahmenbedingungen der 
vertragszahnärztlichen Versorgung der drohenden Entwicklung 
entgegenwirken kann. Abschließend konnte Dr. Flägel noch  
„einige Sorgenfalten glätten“, was die Umsetzung der HVM- 
Regelungen in den Praxen betrifft. Die KZV wird auf myKZV ein 
Tool zur Verfügung stellen, das es ermöglicht, zu berechnen, wo 
die eigene Abrechnung im Verhältnis zur Obergrenze steht, ob 
also noch Spielraum nach oben ist oder Honorarkürzungen zu 
erwarten sind. 

Bevor den Zahnärzten ausreichend Gelegenheit gegeben wur-
de, Fragen zu stellen, fand Dr. Wagner noch ein treffendes 
Schlussort: „Es gibt nichts Ärgerliches für die KZV, als den Kol-
legen wegen einer unsinnigen Gesetzgebung die verdienten 
Honorare kürzen zu müssen. Lassen sie uns gemeinsam dafür 
streiten, dass wir durch diese Durststrecke kommen und diese 
Beschränkungen auch wieder loswerden.“ n

 
Dr. Uwe Neddermeyer/Marscha Edmonds, KZV Nordrhein

Vor und nach dem Termin trafen sich in Hilden die 
Düsseldorfer und Wuppertaler Kollegen zum Aus-
tausch. 
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Lothar Marquardt führte eine anschauliche Beispielrechnung ausgehend  
von einem beispielhaften Kontingent von 85 Punkten pro KONS-Fall vor. 
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Fünf Fragen an ...
Dr. Thorsten Flägel, neues KZV-Vorstandsmitglied seit 1. Januar 2023

1  Seit wann und vor allem wieso engagieren 
Sie sich in der Gesundheitspolitik?

Bereits seit 2004 engagiere ich mich in der Gesundheitspolitik, 
habe mich also schon recht früh für die Grundlagen der zahnme-
dizinischen Versorgung interessiert. Dabei wollte ich vor allem 
wissen: Wie werden Verträge zwischen KZVen und Krankenkas-
sen ausgehandelt? Wie finden Leistungen überhaupt Zugang in 
die zahnmedizinische Versorgung? Wer verhandelt das? Ne-
benbei bin ich als Praxisinhaber Freiberufler. Ich möchte bei 
meiner täglichen Arbeit mein eigener Herr bleiben und mich in 
meiner eigenen Praxis meinen Patienten so widmen können, wie 
ich es für richtig halte. Dazu gilt es die gesetzlichen Spielregeln 
mitzugestalten, die sich leider in den letzten Jahren eher negativ 
als positiv entwickelt haben. Wo werden diese gemacht und wie 
kann ich darauf Einfluss nehmen?  Wie kann ich an dieser Stelle 
für den Berufsstand etwas Positives bewirken? Das waren und 
sind die Fragen und Gedanken, die mein gesundheitspoliti-
sches Engagement leiten.

2  Welches Thema liegt Ihnen bei Ihrer  
gesundheitspolitischen Arbeit besonders  
am Herzen?

Das, was wir bereits seit Jahren immer wieder betonen: die Si-
cherstellung der flächendeckenden, wohnortnahen, ambulan-
ten zahnmedizinischen Versorgung durch freiberufliche Praxis-
strukturen sowie die Stärkung der Selbstverwaltung.

3  Welche Projekte wollen Sie in Ihrer Amts- 
zeit verwirklichen?

Ich bin sehr EDV-affin, und daher liegt mein Fokus vor allem auf 
der TI und der Digitalisierung. Mir liegt viel daran, die Kollegen-
schaft von der TI zu überzeugen. Dazu gehört unbedingt, die 
Vorteile klar herauszuarbeiten. Natürlich können wir alle über die 
TI, die Störungen des Systems, die Kosten und den Konnekto-
rentausch meckern, da nehme ich mich nicht aus, denn auch in 
meiner Praxis läuft schon mal etwas nicht sofort rund. Aber ich 
möchte nicht nur meckern, sondern vor allem die Vorteile des 

Dr. Thorsten Flägel, neues KZV-Vorstandsmitglied

VITA DR. THORSTEN FLÄGEL, MSC.
1974 geboren in Würselen
1995 bis 1999 Zahnmedizinstudium an der RTHW Aachen
2000 bis 2003 Vorbereitungsassistenz in Aachen-Stadt
2003 Assistenzzahnarzt in Kornelimünster, danach Praxisübernah-
me Dr. Gisela Esser 
2004 Privatpraxisübernahme Dr. Peter Esser in Praxisgemein-
schaft mit Dr. Retinski
2012 Masterstudiengang Steinbeis-Universität/DGI in oraler Im-
plantologie
GESUNDHEITSPOLITISCHES ENGAGEMENT
2004 Bezirksvorstandsmitglied der Bezirksgruppe Aachen FVDZ
2010 bis 2012 stellv. Landesvorsitzender FVDZ 
2012 bis 2022 Landesvorsitzender FVDZ
Mitglied des Satzungs- und Zulassungsausschusses der KZV 
Nordrhein
2013 bis 2017 stellvertr. Leiter der ZÄK-Bezirksstelle Aachen
Seit 2017 Leiter der Verwaltungsstelle Aachen 
Delegierter in der Kammerversammlung
Bis 2022 Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses, Mit-
glied des Beirats der ZÄK-Service-GmbH und Bis 2022 Mitglied im 
Aufsichtsausschuss des VZN
2023 Vorstandsmitglied der KZV Nordrhein
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Systems zeigen, Stichwort EBZ: größtenteils sehr schnell, 
schafft Bürokratie ab und bietet viele Vorteile. 

Unabhängig von TI und Digitalisierung gilt es natürlich, sich 
auch weiterhin gegen die zunehmende Vergewerblichung des 
Gesundheitswesens – Stichwort iMVZ – zu wehren sowie die För-
derung von jungen Kolleginnen und Kollegen auf ihrem Weg in 
die eigene Praxis fortzuführen und zu intensivieren.

4  Was waren Ihre Aufgaben und Heraus- 
forderungen als Leiter der Verwaltungsstelle 
Aachen?

Zu meinen originären Aufgaben zählt sicherlich, immer ein offe-
nes Ohr für die Sorgen und Nöte der Kollegenschaft zu haben. 
Das fängt an bei Fragen rund um Abrechnung, Gutachten, 
 Notdienst oder Streitigkeiten mit anderen Kolleginnen und 
 Kollegen. Aber auch traurige Anlässe kommen vor, beispiels-
weise Praxisauf- oder -abgaben mit den dazugehörigen admi-
nistrativen Fragen aufgrund von Krankheit oder Tod. Umgekehrt 
gehört zu meinen Aufgaben auch, auf Beschwerden von Patien-
ten einzugehen und dabei zu klären, ob sie gerechtfertigt sind 

oder nicht. Das kann im Einzelfall auch schon mal in ein kollegia-
les Gespräch münden, was aber bislang äußerst selten nötig 
war. Nicht zuletzt gehören auch die Organisation und die Sicher-
stellung des Notdienstes zu den Hauptaufgaben. Dabei arbeite 
ich Hand in Hand mit dem Bezirksstellenleiter zusammen, und 
gemeinsam werden wir durch die beiden Mitarbeiterinnen der 
Bezirks- und Verwaltungsstelle unterstützt. Ich darf an der Stelle 
vielleicht noch erwähnen, dass ich ein wenig stolz bin, mit einem 
so großen Votum bei der KZV-Wahl auch für die kommende 
 Legislatur als Verwaltungsstellenleiter gewählt worden zu sein. 
Dafür möchte ich den Wählerinnen und Wählern herzlich 
 danken. 

5  Was machen Sie neben Ihrer beruflichen und 
gesundheitspolitischen Arbeit gern privat?

Da die Kombination aus eigener Praxis und gesundheitspoliti-
scher Arbeit Freizeit sehr kostbar macht, verbringe ich so viel 
wie möglich davon mit meiner Frau und meinem 15-jährigen 
Sohn. Ich gehe sehr gerne Joggen und habe mir als Ziel gesetzt, 
irgendwann an einem Marathon in London, Paris oder New York 
teilzunehmen. n

Ihre Patientenbestellzettel können Sie bei den zustän -
digen Verwal tungs stellen und der KZV in Düsseldorf 
unter Tel. 0211 9684-0 anfordern bzw.abholen.

Wenn möglich, bitte in in einer Sammel bestellung  
gemeinsam mit weiteren Formularen oder anderem 
Material, da mehrere kleine Bestellungen deutlich 
höheres Porto kosten und einen größeren Arbeitsauf-
wand verursachen.

Öffentlichkeitsausschuss der KZV Nordrhein
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Mit  kleinen
Zungen-Widerhaken  
leite ich mein Frühstück  
in den Schlund 

M i t  k l e i n e n

PATIENTENZETTELN
lenken Zahnärzte Patienten
in ihre Praxen 
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Bei der Tagung der Gutachter für Kieferorthopäde am 14. De-
zember 2022 im relexa hotel Airport in Ratingen wartete auf 
die Teilnehmer nach der Pandemie bedingten Unterbrechung 
ein volles Programm. Dr. Karl Reck, sachkundiger KFO- Bera-
ter des Vorstandes der KZV Nordrhein, begrüßte die 28 Teil-
nehmenden zur nachmittäglichen Veranstaltung. Tatkräftig 
unterstützt wurde er vom langjährigen „Urgestein“ aus dem 
KFO-Referat, Klaus Ohoven, sowie von Abteilungsleiterin Ho-
norarberichtigung Ass. jur. Melissa Milaege und ihren Mitar-
beiterinnen Michelle Zeyen und Sarah Köhler. 

Gleich zu Beginn stellte Dr. Reck die bereits umfassend eingear-
beiteten neuen Gutachterinnen und Gutachter vor: Dr. Christine 
Dunkelberg, Dr. Katharina Küpper-Wolf, Dr. Lars-Michael Fuck 
und Dr. Jörg van Hees. Anschließend erläuterte der KFO-Berater 
der KZV Nordrhein die Gutachtenstatistik aus dem Jahr 2021. 
Dabei resümierte er, dass die Anzahl der Gutachten zwar im 
oberen Bereich liege, aber die Ablehnungsquote von Behand-
lungen in Nordrhein moderat sei. Die Zustimmungsquote befin-

de sich im oberen Viertel der 17 KZVen, was die hohe Qualität 
der kieferorthopädischen Behandlungsplanungen in Nordrhein 
zeige. Er wertete die Position unseres KZV-Bereichs im Länder-
vergleich auch als Beleg für ein reibungsloses Funktionieren 
des bewährten vertragszahnärztlichen Gutachterwesens hier-
zulande. Ihn freue sehr, dass das Miteinander und kollegiale Ge-
spräche bei Meinungsverschiedenheiten für die nordrheini-
schen Gutachterinnen und Gutachter selbstverständlich geleb-
ter Standard seien. 

Außerdem berichtete er über die KFO-Obergutachter- und Refe-
rententagung der KZBV. Es sei schon erstaunlich, dass auch 20 
Jahre nach Einführung des KIG-Systems immer noch zahlreiche 
spannende Fragen zu klären seien. Dies beginne z. B. schon 
beim Unterschied von Front- und Schneidezähnen im Wortlaut 
der Bestimmungen zur M-Gruppe. Kreuzbisse von Frontzähnen 
werden demnach in die M-Gruppe eingeordnet. Die Messvor-
schrift des Ausmaßes einer negativen Stufe benennt als Bezugs-
zähne jedoch die unteren Schneidezähne. Dies führe dazu, 
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Volles Programm nach der Pandemie
Tagung der KFO-Gutachter in Ratingen
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dass Kopfbisse eines oberen seitlichen Schneidezahnes zu ei-
nem unteren Eckzahn gerade nicht der M-Gruppe zuzuordnen 
seien und keinen sonstigen Leistungsbezugs berechtigenden 
KIG-Befund auslösen. Da Eckzähne aber auch Frontzähne sei-
en, wird demgegenüber ein Eckzahnkreuzbiss in die M-Gruppe 
eingeordnet.

Dr. Reck erläuterte ausführlich die Position der KZBV zu Alignern 
in der GKV, die uneingeschränkt von der KZV Nordrhein geteilt 
wird: Aligner können in keinem Fall, auch nicht bei Behandlun-
gen nach dem Kostenerstattungsverfahren gemäß §13(2) 
SGBV, zu Lasten der GKV verordnet werden. 

Digitalisierung: Chancen nutzen
Nach den Zahlen, Daten und Fakten wechselte das Thema zum 
elektronischen Beantragungs- und Genehmigungsverfahren 
(EBZ). Im Prinzip habe sich nichts geändert außer, dass die Ge-
nehmigung der Heil- und Kostenpläne viel schneller geht und 
weniger Bürokratieaufwand im Versandgang erforderlich wird, 
erläuterte Dr. Reck. Für den Zweck der Planerstellung könne je-
der Behandelnde auch weiterhin ohne Probleme seine bisheri-
gen, meist individuellen Formulierungsvarianten durch eine 
sinnvolle Kombination aus im EBZ vorhandenen Textbausteinen 
und Freitext Ergänzungen im Feld (99) abbilden. Auch in Bezug 
auf die Verwertbarkeit von Behandlungsplänen, Änderungen 
oder Verlängerungen in Gutachterverfahren ändere sich gegen-
über der bisherigen analogen Beantragung ebenfalls nichts.

Dr. Reck verwies diesbezüglich zunächst auf die BEMA-Ziffer 5, 
Kieferorthopädische Behandlungsplanung. Sie beinhalte nicht 
nur das Erstellen eines Planes nebst Aufklärungs-, Dokumenta-
tions- und Aushändigungspflichten, sondern auch die Entwick-
lung eines befundorientierten Therapiekonzeptes, welches in 
Gutachterverfahren selbstverständlich mitzuübersenden sei, 
falls die wesentlichen Behandlungsschritte nicht unmittelbar 
aus dem Plan abgeleitet werden können. 

Wahrscheinlich stehe Ratgeber Band III der KZV Nordrhein nicht 
bei jedem Kollegen und jeder Kollegin als Bettlektüre zum regel-
mäßigen Studium bereit, scherzte Dr. Reck, aber es lohne sich 
durchaus, gelegentlich mal reinzuschauen. 

Fallbezogene Besonderheiten erläutern
In diesem Sachzusammenhang zitierte er aus dem Abschnitt 
„III-79“ des Ratgebers Band III: „Dem Gutachter sind zur Beur-
teilung die kompletten fallbezogenen Unterlagen – auch bei ei-
nem KFO-Verlängerungsantrag, bei KFO-Therapieänderung 
oder einem formlos gestellten Nachantrag – zeitnah und zügig 
zur Verfügung zu stellen. Hierzu zählen neben dem KFO-Be-
handlungsplan, KFO-Verlängerungsantrag, oder Antrag auf 
KFO-Therapieänderung speziell alle nach Nr. 5 Teil B der kiefer-
orthopädischen Richtlinien erstellten diagnostischen Unterla-
gen. Fallbezogene Besonderheiten, die den vorgenannten Un-
terlagen nicht zu entnehmen sind, sollten dem Gutachter bei 
Übersendung der Unterlagen in einem kurzen Begleitschreiben 
erläutert werden“.

Diese Hinweise aus dem Ratgeber Band III ließen, unabhängig 
davon, ob es sich um einen bisherigen analogen Plan oder um 
einen E-HKP handelt, in Verbindung mit dem in der BEMA-Ziffer 
5 geforderten befundorientierten Therapiekonzept, keinen 
Raum für in Gutachtenverfahren unvollständig bzw. nicht nach-
vollziehbar übersandte Unterlagen, betonte Dr. Reck unmissver-
ständlich.

Ebenfalls vorgestellt und besprochen wurde der Honorarvertei-
lungsmaßstab (HVM). Was gerade jüngeren Kolleginnen und 
Kollegen nicht mehr bekannt sei: Der HVM gelte bereits seit vie-
len Jahren – ist allerdings unter anderem durch die kluge Politik 
der KZV Nordrhein nicht mehr zur Anwendung gelangt. Es sei 
zwar bekannt, dass der HVM für die Kieferorthopädie ganz grob 
zwischen „herausnehmbaren- und festsitzenden Behandlun-
gen“ unterscheide, es wäre aber zahlreichen Nachfragen zu 
Folge offensichtlich nicht überall hinreichend bekannt, welche 

Kassenzahnärztliche Vereinigung

Dr. Karl B. Reck (r.) begrüßte die Teil-
nehmenden der KFO-Gutachterta-
gung. Prof. Dr. Andreas Jäger sprach 
in seinem Fachvortrag über das The-
ma  Wurzelresorption.
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Leistungsziffern im Erbringungsfall ein MB-Kontingent bewir-
ken. Im Einzelnen sei dies die Erbringung wenigstens einer BE-
MA-Leistungsziffer aus der Reihe 126a, 126b, 127a, 128a, 128b, 
130, 131a, 131b oder 131c. 

Bezüglich der Neuregelungen zum Thema Mehr-, Zusatz- und 
Außervertragliche Leistungen konnte Dr. Reck noch nichts Nä-
heres berichten; es sei noch nichts Konkretes bekannt. Die ge-
setzlich bis zum 31. Dezember 2022 geforderte Abstimmung 
zwischen KZBV und GKV-Spitzenverband sei jedoch fristge-
recht erfolgt und befinde sich im abschließenden Abstimmungs-
verfahren.

Wurzelresorptionen wissenschaftlich betrachtet
Nach einer verdienten Pause ging es anschließen im Fachvor-
trag von Prof. Dr. Andreas Jäger, Direktor der Poliklinik Kieferor-
thopäde des Universitätsklinikums Bonn, um Wurzelresorptio-
nen. Diese seien immer wieder Inhalt von Klageverfahren. Am 
Ende seines Vortrags gab er den Teilnehmenden noch folgende 
Take-Home-Messages mit:
• Für die Diagnostik stellt der Einzelzahnfilm nach wie vor den 

Goldstandard dar.
• In der Klinik spielt die individuelle Risikobeurteilung vor, wäh-

rend und nach einer umfassenden Therapie eine entschei-
dende Rolle

• Für eine Beurteilung des individuellen Risikos werden Zahn-
filme der Front unter der Therapie empfohlen.

• Bei der Beobachtung von Wurzelresorptionen im Verlauf der 
Therapie scheint ein Pausieren der Therapie vorteilhaft.

• Der langfristige Zahnerhalt ist durch kieferorthopädisch indu-
zierte, meist eher geringfügige Wurzelresorptionen in der Re-
gel nicht gefährdet.

Zum Ende der intensiven und sehr diszipliniert geführten fünf-
stündigen Gutachtertagung bedankte sich Herr Dr. Reck bei al-
len Gutachtern und Gutachterinnen für die sehr konstruktive Mit-
arbeit und bei den Mitarbeiterinnen der Verwaltung für die her-
vorragende Vorbereitung der Veranstaltung. n

 
Dr. Karl Reck, Pulheim

28 Teilnehmende sprachen in einer langen und regen Diskussion vor allem über das Thema EBZ.

2

„Aligner können in keinem Fall, 
auch nicht bei Behandlungen 
nach dem Kostenerstattungs -
verfahren gemäß §13(2) SGBV, 
zu Lasten der GKV verordnet 
werden.“
Dr. Karl Reck
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Bezirks-/Verwaltungsstelle Aachen
Düren | Fortbildungsstammtisch, 02421 38224 (Dr. Volker Adels)

Bezirks-/Verwaltungsstelle Düsseldorf
Düsseldorf/Oberkassel, zweiter Dienstag im ungeraden Monat,  

0211 7377710, r.svoboda@za-go.de (Dr. Svoboda)

Bezirks-/Verwaltungsstelle Köln
Bonn:

 Godesberger Stammtisch, 0228 355315 (Dr. H. B. Engels)

Köln:

Zahnärztliche Initiative Köln-West, jeden zweiten Dienstag im Quartal um 

19.30 Uhr, Haus Tutt, Fridolinstr. 72, Köln, 0221 9411222, mail@praxis-

may.com (Dr. Jochen May)

Zahnärzte-Initiative Köln-Nord | Treffen nach Absprache (bitte E-Mail für 

Einladung mitteilen, danke), 0221–5992110 (Dr. Sabine Langhans MSc.)

Stammtisch Höhenberg, montags 19 Uhr nach  Absprache, 0221 850818 

(Dr. Dr. Petra May)

Oberbergischer Kreis:

Gummersbach: letzter Donners-

tag im Monat, 20 Uhr, „Holstei-

ner Fährhaus“, Hohenstein-

straße 7, 02261 23718 (Dr. 

 Detlef Sievers)

 

Aktuelle Termine 

der nordrheinischen 

Regionalinitiativen und 

Stammtische mit ggf. 

 zusätzlichen Informationen 

sowie Hinweise auf weitere 

Veranstaltungen finden Sie 

unter www.kzvnr.de/ 

service/termine

Zahnärzte-Treffs in Nordrhein

Erftkreis:

Pulheim | ZIP – Zahnärztliche Initiative Pulheim, 02238 2240,  

dres.roellinger@netcologne.de (Dr. Jörg Röllinger)

Rheinisch-Bergischer Kreis:

Bensberg und Refrath | 0172 9746021 (Dr. Harald Holzer) 

Bergisch Gladbach und Odenthal | AZGL – Arbeitsgemeinschaft Zahnheil -

kunde Bergisch Gladbach, www.azgl.eu, info@azgl.eu; 02202/56050 

(Dr. Franca Hüttebräucker)

Overath und Rösrath | ab Juni, keine festen Termine, bitte nachfragen: 

02205 5019, bettina.koch@zahnheilkunde-roesrath.de (ZÄ Bettina Koch) 

oder 02205 4711, schumacherzahn@aol.com (ZÄ Sabine Schumacher)

Rhein-Sieg-Kreis:

Kollegentreff Niederkassel | 02208 1516 (ZA Remmer)  

Bad Honnef: Stammtisch Siebengebirge, erster Dienstag im Monat,  

20 Uhr (Ort bitte anfragen), 02224 919080, praxen.rometsch@t-online.de 

(Dr. Antje Hilger-Rometsch)

Bezirks-/Verwaltungsstelle Krefeld
Viersen, Schwalmtal, Niederkrüchten, Brüggen und Nettetal | Zahnärzt-

einitiative Kreis Viersen (ZIKV): zweiter Dienstag  jedes zweiten Monats  

(i. d. R. ungerade Monate), 19.30 Uhr, (Ort bitte anfragen), 0173–2524841 

bzw. 02163–80305, dr.andreas.fink@gmx.de (Dr. Andreas Fink)

Bezirks-/Verwaltungsstelle Bergisch Land
Remscheid | erster Donnerstag im Monat, 20 Uhr (abweichend an  

Feiertagen und in Schulferien), „Schützenhaus“, Schützenplatz 1,  

Remscheid, 02191 343729 (Dr. Arndt Kremer)

Überall in Nordrhein treffen sich jetzt  wieder 
Zahnärzte vor Ort. Nicht für alle Treffs gibt es 
regelmäßige Termine. Im Zweifel bitte lieber 
noch einmal telefonisch unter der angegebe-
nen Nummer nachfragen. Falls ein Zahnärz-
te-Treff fehlt, freuen wir uns über eine Nach-
richt zur Vervollständigung unserer Liste!
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Corona und ein Notfall – was tun?
Dank an zahnärztliche Schwerpunktpraxen

Wer am Wochenende oder an Feiertagen einen zahnmedizi- 
nischen Notfall hat, kann ohne Probleme den Notdienst errei-
chen oder ins Krankenhaus gehen. Doch was macht ein Pa-
tient, wenn er einen entzündeten Zahn hat – während er mit 
dem Coronavirus infiziert ist? 

Für ein Szenario wie dieses und weitere Notfälle während einer 
Coronaerkrankung musste sich die KZV Nordrhein zu Beginn 
der Pandemie etwas einfallen lassen. Schon früh konnten einige 
Krankenhäuser und vor allem die Unikliniken in Nordrhein mit 
der Behandlung von zahnmedizinischen Notfallpatientinnen 
und -patienten, die gleichzeitig unter einer Coronainfektion lit-
ten, betraut werden. Doch auch zahnärztliche Praxen haben 
sich frühzeitig dazu bereit erklärt, solche Notfälle zu behandeln 
– und das trotz der Problematik der schwer erhältlichen soge-
nannten „persönlichen Schutzausrüstung“. 

Wir wollen an dieser Stelle den Einsatz der Kolleginnen und Kol-
legen in den  drei Jahren hervorheben: 
Durch ihr Engagement konnte die zahnärztliche Notfallversor-
gung für die an Corona erkrankten Patientinnen und Patienten 

sichergestellt werden. Unser Dank geht an jede einzelne Praxis, 
die sich in diesen schwierigen Zeiten bereit erklärt hat, ihre eige-
nen Patientinnen und Patienten, selbst im Fall einer Coronaer-
krankung, zu behandeln. 

Unser Dank geht aber auch an die Kliniken, die uns in den Re-
gionen Aachen, Bonn, Düsseldorf, Essen, Krefeld, Köln, Mön-
chengladbach und Solingen unterstützt und die Versorgung in 
diesen Bereichen somit ergänzend sichergestellt haben. 

Zudem geht ein ganz besonderer Dank an unsere Schwerpunkt-
praxen in der Region Bonn und im Kölner Umland. Sie haben be-
reits ab 2020 freiwillig zusätzliche Dienste an Feiertagen und in 
der laufenden Arbeitswoche übernommen, um im südlichen 
Rheinland die zahnärztliche Notfallversorgung für die an CO-
VID-19 erkrankten Patientinnen und Patienten sicherzustellen. 
Dieses ehrenamtliche Engagement möchten wir besonders her-
vorheben und uns dafür herzlich bedanken! n

Elvira Catikkas und Marscha Edmonds, KZV Nordrhein

Kassenzahnärztliche Vereinigung
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Zahntipps
Prophylaxe
Zahnersatz
Zahnfüllungen
Schöne Zähne 
Implantate 
Parodontitis 
Zahnentfernung 
Endodontie 
Kieferorthopädie 
Pflegebedürftige 
Heil- und Kostenplan

Zahnpässe
Erwachsenenpass 
Pflegepass 
Kinderpass

Zahntipps der KZV Nordrhein
Öffentlichkeitsarbeit Fax 0211/9684-332

Unterschrift/Stempel

Stück

Stück

Stück

Stück

Stück

Stück

Stück

Stück

Stück

Stück

Stück

Stück

Stück

Stück

Praxis:

Adresse:

Abrechnungs-Nr.:

Telefon (für Rückfragen):

Datum:

Hiermit bestelle ich gegen Verrechnung mit meinem KZV-Konto
(Selbstkostenpreis je Broschüre: 0,27 Euro, zzgl. 3,50 Euro Versandpauschale; 
 aus technischen Gründen bitte nur in Staffelungen à 20 Stück, z. B. 20, 40, 60, 80, 100 usw.)

Zahnärztlicher Patientenpass  
für Ältere, Menschen mit  
Behinderung und Pflege -
bedürftige
„Pflegepass“ DIN A5

Zahnersatz
Kronen, Brücken und  
Prothesen

Füllungstherapien
Hightech für die Zähne

Zahnärztlicher Kinderpass
Werdende Mütter + FU ab 6. Lebensmonat 
bis zum vollendeten 6. Lebensjahr

Parodontitis
Gesundes Zahnfleisch –  
Gesunder Mensch

Prophylaxe
Gesunde Zähne,  
schönes Lächeln

Zahnentfernung
So verhalten Sie sich 
richtig

Heil- und Kostenplan
Verständlich erklärt

Endodontie
Zahn erhalten und 
Kosten sparen
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ZäPP mit vielen Benefits für Teilnehmer
Abgabe verlängert bis Ende Februar

Die meisten Praxen in Nordrhein sind im September per Post 
mit der Bitte angeschrieben worden, sich am Zahnärzte- 
Praxis-Panel (ZäPP) der KZBV zu beteiligen. Neben der Auf-
wandspauschale bietet die Teilnahme für die Zahnärzte noch 
weitere Vorteile, zum Beispiel das Online-Berichtsportal. Zu 
diesem erhalten die Teilnehmer nach der Datenauswertung 

Zugang und können dort wertvolle Einsichten in die wirt-
schaftliche Situation der eigenen Praxis gewinnen.

Das Berichtsportal ist in zwei Bereiche unterteilt, den Praxisbe-
richt und den Planungsbereich: Im Bereich „Planung“ findet der 
Zahnarzt aufbereitete ausgewählt Kennzahlen aus den Vorjah-

Das ZäPP-Berichtsportal ist in zwei Bereiche unterteilt, den Praxisbericht und den Planungsbereich.

Im „Praxisbericht“ kann der Zahnarzt seine eigene Praxis mit aufbereiteten Vergleichszahlen des ZäPP aus unserem KZV-Bereich vergleichen. (Beispieldaten)

Kassenzahnärztliche Vereinigung
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ren und kann für die nächsten drei Jahre eine Entwicklung für 
diese Kostenblöcke prognostizieren. Dies kann er anhand von 
prozentualen Entwicklungen oder aber auch mit festen Eurobe-
trägen tun. So könnte er beispielsweise eine jährliche Kosten-
steigerung von zehn Prozent bei den Materialaufwendungen 
vorgeben und die Auswirkungen bei sonst gleichen wirtschaftli-
chen Bedingungen simulieren.

Im „Praxisbericht“ kann der Zahnarzt seine eigene Praxis mit 
aufbereiteten Vergleichszahlen des ZäPP aus unserem KZV-Be-
reich vergleichen. Das Portal unterteilt sie nach den Bereichen 
Inhaber und Personal, Praxisräume, Patientenstruktur, GKV-
Leistungen und Finanzen. Hinter diesen Schlagwörtern verber-
gen sich für die einzelnen Praxisinhaber durchaus interessante 

Vergleichsbetrachtungen und Er-
kenntnisse: Habe ich mehr oder we-
niger Behandlungsstühle als eine 
vergleichbare, durchschnittliche 
Praxis? Ist meine Personalstruktur 
vergleichbar und/oder ist das Quali-
fikationsniveau meiner Mitarbeite-
rInnen höher? Wie sieht es mit der 
Gesamtzahl der geleisteten Arbeits-
stunden des nichtzahnärztlichen 
Personals aus? Ist diese womöglich 
höher und schlägt dies dann auch 
auf meine Kostenstruktur durch? 

Durchdachte Vergleichs -
optionen
Von diesen Rahmenbedingungen 
abgesehen interessiert man sich als 
Praxisinhaber vielleicht eher für die 
„harten Fakten“, wie sich die Struk-
tur der BEMA-Leistungen der Praxis 
im Vergleich zusammensetzt oder 
aber auch die leistungsartspezifi-
schen, durchschnittlichen Fallwerte 
darstellen. All diese Sachverhalte 
können dank der durchdachten Ver-
gleichsoptionen, die das Portal an-
bietet, mit wenigen Klicks schnell 
und intuitiv ausgewählt werden. Das 
Portal bietet dazu viele Kriterien an, 
z. B. die Organisationsform, den  
gesamten KZV-Bereich, das Fach-
gebiet, das Vorhandensein von an-
gestellten Zahnärzten oder den Re-
gionstyp. Somit ist ein sachgerech-
ter Vergleich genauso möglich wie 
ein Blick über den Tellerrand. 

Die auf der Grundlage der ausge-
wählten Optionen dynamisch erstellten Ergebnisse werden in 
anschaulichen Grafiken dargestellt und bieten einen verständli-
chen und interessanten Blick auf die betriebswirtschaftliche  
Situation der eigenen Praxis. 

Jetzt noch mitmachen lohnt sich also in mehrfacher Hinsicht – 
wenn Sie es nicht eh schon getan haben! Die Rücksendefrist 
wurde bis zum 28. Februar 2023 für Sie verlängert! Unterstützen 
Sie durch Ihre Teilnahme die Kollegenschaft und nutzen Sie für 
sich die Benefits, unter anderem das hier beschriebene Be-
richtsportal! n

Philipp Steinbach, KZV Nordrhein

Die hohe Datenqualität des ZäPP wird anhand der Informationen zur Stichprobenzusammensetzung transparent 
und nachvollziehbar dargestellt. (Beispieldaten)

Verschiedenste Sachverhalte können dank durchdachter Vergleichsoptionen mit wenigen Klicks schnell und intuitiv 
ausgewählt werden.

Kassenzahnärztliche Vereinigung
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Kinder malen mit Begeisterung 
Herbst-/Winterausgabe 2022 der ZahnZeit 

Die Patientenzeitschrift ZahnZeit hat wieder eine Schulklasse 
dazu angeregt, sich mit tollen Bildern zu den Geschichten von 
Doktor Zahntiger und der Dschungelpraxis am Malwettbe-
werb zu beteiligen. 

Wenn eine neue ZahnZeit über die Zahnarztpraxen und Lesezir-
kelzeitschriften in ganz Nordrhein in Praxen, Cafés, beim Frisör 
und im Fitnessstudio ausliegt, füllt sich das Postfach der „Öffent-
lichkeitsarbeit“ in der KZV Nordrhein mit vielen bunten Einsen-
dungen. Die Mitarbeiter und die Autoren aus dem Öffentlich-
keitsausschuss rund um die Vorsitzende Dr. Susanne Schorr 
freuen sich riesig über die kreativen Einfälle der jungen Leser. 
Doktor Zahntiger, ZFA Gitti Gazelle und natürlich die lustigen 
Tierkinder inspirieren die kleinen Künstler zu immer neuen Bil-
dern aus der Welt der Dschungelpraxis.

Welches Verstecktier hat 40.000 Zähne? Die Ant-
wort steht in der ZahnZeit auf Seite 19!

©
 p

ri
va

t

„In den kindgerechten Geschichten 
rund um die Dschungel sind auch 
wichtige zahngesunde Botschaf-
ten für die Eltern versteckt.“
Dr. Susanne Schorr
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Inspiriert werden auch Pädagogen in Schulen und Kindergär-
ten, mit ihren Klassen bzw. Gruppen gemeinsam am Malwettbe-
werb teilzunehmen. Die Bilder zu diesem Artikel stammen von 
der 3b der Albert-Schweitzer-Schule in Bergheim. Sie entstan-
den im Rahmen eines fächerübergreifenden Projekts von Klas-
senlehrerin Susanne Zimmermann im Deutsch-, Kunst- und 
Sachunterricht. Dazu wurden auch Tiermasken auf Grundlage 
der Akteure in der Dschungelpraxis angefertigt. Wieviel Spaß 
die Kinder hatten, das zeigen Fotos, die uns die Schule zuge-
schickt hat. Von ebenso viel Spaß zeugen die zahlreichen klei-

nen Kunstwerke von drei- bis zwölfjährigen Kindern, die auch in 
den letzten Wochen wieder in der KZV eingegangen sind.

Alles zusammen belegt wieder einmal, dass die Geschichten 
aus der Dschungelpraxis auch nach 20 Jahren noch gut „funk-
tionieren“ und die gewünschten Ziele erreicht werden: Kinder 
einfühlsam an das Thema Zahngesundheit heranzuführen und 
Eltern, die die Geschichten vorlesen, über wichtige zahnmedizi-
nische Themen zu informieren. Diese reichen bei den insgesamt 
zehn Geschichten vom Zähneputzen über Zahnlack, Karies und 
Zahnunfall bis zum Zahnwechsel und zur „Zahnspange“. Min-
destens ebenso wichtig ist, dass Kinder und Eltern keine Ängste 
vor dem Besuch beim Zahnarzt aufbauen und positive Erinne-
rungen aus den Praxen mit nachhause nehmen. n

Dr. Uwe Neddermeyer, KZV Nordrhein

Haben Sie uns schon  
Ihre E-Mail-Adresse mitgeteilt?

Leider fehlen der KZV Nordrhein noch von einigen nordrheinischen Praxen die  
E -Mail -Adressen. Um demnächst auch Sie per E- Mail über wichtige kurzfristige  
Entwicklungen informieren zu können, bitten wir nochmals um die Bekanntgabe Ihrer 
aktuellen E-Mail-Adresse (Praxis).

HABEN SIE EINEN ZUGANG ZUM SERVICEPORTAL myKZV? Dann können Sie Ihre 
E-Mail-Adresse ganz einfach und jederzeit unter den persönlichen Einstellungen ein-
tragen bzw. ändern.

ANDERENFALLS steht ihnen natürlich weiterhin der Weg über unser E-Mail-Postfach 
zur Verfügung. Hierzu schreiben Sie uns eine Mail an Register@kzvnr.de und teilen uns 
unter Angabe Ihrer Abrechnungsnummer die (neue) E-Mail-Adresse mit.
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BITTE ÄNDERUNGEN ANZEIGEN!

 INHALT 
· Medizin und Zahnmedizin: Gesunde Zähne – gesunder Mensch 
·  Wissenschaftliche Studien: Zahnfleischerkrankungen und allge-

meine Erkrankungen 
· Kinderzahnpflege: Mit Lob, Spiel und Spaß! 
· So easy geht’s: Ich genieße meine Zähne gesund (Ernährung)
· Kommentar: Großer Einsatz für unsere Patienten
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Aus dem ID – nicht vergessen!

Einführung der Zahnarztnummer (ZA-Nr) ab 1.1.2023
Auf Grundlage des § 293 Abs. 4 SGB V haben die Vertragspartner GKV-Spitzenverband und KZBV 
im Februar 2022 die Vergabe von Zahnarztnummern vereinbart.

Im zahnärztlichen Bereich erfolgt eine dezentrale Vergabe durch die KZV auf Landesebene. Als 
Starttermin für die verbindliche Nutzung der Zahnarztnummer durch Zahnärzte ist der 1. Januar 2023 
vorgesehen. Die ZA-NR aller Behandler einer Zahnarztpraxis ist ab 1. Januar 2023 in das Praxisver-
waltungssystem einzupflegen. Dabei müssen alle an einem Behandlungsfall beteiligten ZA-Nr ange-
geben werden. Es können max. fünf ZA-Nr vermerkt werden. Ohne die Angabe der ZA-Nr wird der 
Abrechnungsvorgang nicht gestartet.  

Eine personeneindeutige Zahnarztnummer erhalten für die gesamte Dauer der vertragszahnärztli-
chen Tätigkeit Vertragszahnärzte, ermächtigte und angestellte Zahnärzte sowie Zahnärzte, die am 
vertragszahnärztlichen Not-dienst teilnehmen. Assistenten und Vertreter erhalten keine ZA-Nr. 

Die Zahnarztnummer besteht aus insgesamt neun Ziffern. Die letzten beiden Ziffern entsprechen der 
zweistelligen Zahnarztkennung, bei der die „91“ für Zahnärzte und die „50“ für Mund-Kiefer-Ge-
sichtschirurgen steht. Sollte ein Zahnarzt zwischenzeitlich den Facharzt für Mund-Kiefer-Gesichts-
chirurgie erhalten, wird ihm eine neue ZA-NR mit entsprechender Kennzeichnung vergeben, sobald 
der KZV die Weiterbildung nachgewiesen wird. 

Am 6. Dezember 2022 hat die KZV Nordrhein allen berechtigten Zahnärzten und Zahnärztinnen pos-
talisch an de-ren Privatanschrift sowie den Praxen, in denen sie angestellt sind, die jeweiligen ZA-NR 
bekanntgegeben. Für die-jenigen Zahnärzte und Zahnärztinnen, die am myKZV-Portal teilnehmen, 
ist die ZA-NR außerdem dort sichtbar.

Bei Fragen, die speziell die Abrechnung betreffen, wenden Sie sich bitte an die Ihnen bekannte Hot-
line (0211/9684-190). Für Fragen rund um die Vergabe steht Ihnen die Abteilung Register/Zulassung 
zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass für Fragen bei Problemen bei der Speicherung oder Eingabe 
in das PVS Ihnen nur Ihr Vertragspartner, also der Softwarehersteller, helfen kann.

Zahnärzte, die noch keine ZA-NR erhalten haben und für deren Vergabe erst die Zuständigkeit der 
KZV geklärt werden muss, wurden bereits angeschrieben. Außer im Praxisverwaltungssystem ist die 
ZA-NR zwingend auf allen Formularen der KZV und ihren Entscheidungsgremien anzugeben, auf de-
nen sie abgefragt wird. Bei einem Wech-sel in einen anderen KZV-Bereich behält der Zahnarzt seine 
ZA-Nr. Daher bitten wir Sie, die ZA-NR gut aufzube-wahren. 

Kassenzahnärztliche Vereinigung
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„Ohne die Angabe der ZA-Nr 

wird der Abrechnungsvorgang 

nicht gestartet.“
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Antrag auf Verlängerung der UPT
Zwischenzeitlich konnten die Verhandlungen auf Bundesebene zwischen KZBV und dem GKV-Spit-
zenverband über die Inhalte des Antrags auf Verlängerung der UPT abgeschlossen werden. 

Demnach sehen die bundesmantelvertraglichen Regelungen insbesondere folgendes vor:
• Ein Antrag auf Verlängerung der UPT über den Zeitraum von zwei Jahren hinaus ist möglichst zeit-

nah nach Erbringung der letzten UPT-Leistung zu stellen.
• Die Verlängerung darf in der Regel einen Zeitraum von sechs Monaten nicht überschreiten. 
• Der Verlängerungszeitpunkt beginnt mit dem Tag der Kostenübernahmeerklärung, frühestens je-

doch am Tag nach dem Ablauf der zweijährigen UPT-Phase.
• Die Krankenkasse kann den Antrag auf Verlängerung der UPT begutachten lassen.

Der für den Antrag auf Verlängerung erstellte neue Vordruck wird allen Softwareherstellern durch die 
KZBV zur Integration in ihr jeweiliges PVS zur Verfügung gestellt. Wegen der für 2023 vorgesehenen 
Umstellung des An-trags auf eine digitale Version im Rahmen des elektronischen Beantragungs- und 
Genehmigungsverfahrens (EBZ) wurde auf eine zusätzliche vorgedruckte Papierversion des An-
trags verzichtet.

Auch wenn es noch ein wenig dauern wird bis die ersten Anträge auf Verlängerung der UPT gestellt 
werden kön-nen, so haben wir für Sie bereits jetzt den vereinbarten Vordruck in Form einer be-
schreibbaren PDF-Datei als auch Ausfüllhinweise in myKZV bereitgestellt. Weitere Informationen 
werden Sie selbstverständlich auch noch im nächsten Jahr erhalten. 

Viele Informationen zur PAR finden Sie auf unserer Homepage www.kzvnr.de. Sie haben noch weitere 
Fragen? Gerne beantworten wir diese. Bitte senden Sie uns eine Mail unter PAR2021@kzvnr.de oder 
rufen Sie unsere Abrechnungshotline unter 0211/9684-190 an. 

Welche gesetzlichen Krankenkassen bezahlen die Professionelle Zahnreini-
gung (PZR) oder beteiligen sich an den Kosten?
Die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV) hat auf ihrer Website die aktuellen Ergebnisse 
ihrer jährlichen Umfrage zu den entsprechenden Leistungen von Kostenträgern veröffentlicht. An der 
Erhebung 2022 haben sich zahlreiche Kassen beteiligt und standardisierte Fragen zu ihren PZR-
Leistungen beantwortet.

Fazit: Viele Krankenkassen gewähren teilweise erhebliche Zuschüsse pro Jahr oder Termin, etwa in 
Form von speziellen Bonusprogrammen oder besonderen Tarifen. Gefragt wurde unter anderem, ob 
der Kassenzuschuss die Abrechnung nach der Gebührenordnung für Zahnärzte deckt. Einige Kas-
sen gewähren eine Bezuschussung unabhängig davon, in welcher Praxis die PZR durchgeführt wird. 

Ein Teil der Angebote basiert hingegen auf so genannten Selektivverträgen: Versicherte erhalten nur 
dann einen Zuschuss zur PZR, wenn ihre Zahnärztin oder ihr Zahnarzt dem Selektivvertrag der be-
treffenden Kasse beigetreten ist. Ist dies nicht der Fall, müssen sie für die Bezuschussung eine der 
von der Krankenkasse vorgegebenen Praxen aufsuchen oder auf den Zuschuss verzich-ten. Solche 
Einschränkungen sind aus Sicht der KZBV kritisch zu bewerten.

Die Ergebnisse der KZBV-Umfrage 2022 zur PZR können unter www.kzbv.de/pzr-zuschuss abgeru-
fen werden. 

Bitte beachten Sie, dass ein Teil der Angebote auf sogenannten Selektivverträgen basiert und damit 
eine Einschränkung der freien Zahnarztwahl zur Folge hat.

Kassenzahnärztliche Vereinigung
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Personelle Änderungen im 
 Vertragsgutachterwesen
Ende der Tätigkeit als Vertragsgutachter

In der vertragszahnärztlichen Versorgung zwischen der KZV 
Nordrhein und den Krankenkassen kommt dem Gutachterver-
fahren eine zentrale Bedeutung zu.

Mit ihrer jahrelangen Tätigkeit als ZE-Gutachter haben Dr. Ro-
land Knoben in Düsseldorf und Dr. Oktay Sunkur in Krefeld mit 
dazu beigetragen, dass die einvernehmlich bestellten Gutach-
ter in Nordrhein, die wir aus den Reihen unseren Vereinigungs-
mitglieder den Krankenkassen vorgeschlagen haben, erfolg-
reich tätig sind. Damit haben Dr. Knoben und Dr. Sunkur diese 
für die Zahnärzteschaft wichtige Einrichtung unterstützt, die 
nicht zuletzt auch der Qualitätssicherung dient.

Der Vorstand spricht – auch im Namen der gesamten Kollegen-
schaft – für die in all den Jahren bis zum 31. Dezember 2022 ge-
leistete Arbeit und das langjährige Engagement als einvernehm-
lich bestellte Gutachter der KZV Nordrhein ein herzliches Dan-
keschön an Dr. Knoben und Dr. Sunkur aus. Unter oftmals nicht 
einfachen Bedingungen und Anforderungen haben sie in kolle-
gialer Weise zum Wohle aller Beteiligten ihr Amt versehen und 
auch ihre Freizeit geopfert. Wir wünschen beiden für die Zukunft 
alles Gute!

Neubenennung der Vertragsgutachter 
Der Vorstand bedankt sich bei Simone Weber (PAR-Gutachte-
rin), Dr. Jörg-Michael Brähler (PAR-Gutachter) und Dr. Hans-
Christof Meine (ZE-Gutachter) für ihre Bereitschaft zur Aus-
übung dieses verantwortungsvollen Ehrenamts ab dem 1. Janu-
ar 2023 herzlich und verbindet damit den Wunsch nach einer 
guten kollegialen Zusammenarbeit. Auch im Namen der gesam-
ten nordrheinischen Zahnärzteschaft wünscht er der Kollegin 
und den Kollegen für ihr neues Amt als einvernehmlich bestellte 
Gutachter viel Erfolg! 

Neubenennung einer ZE-Obergutachterin
Zum 1.1.2023 wurde zudem die bereits seit einigen Jahren als 
ZE-Gutachterin tätige Dr. Vera Doris Kossack, Bonn, als ZE-
Obergutachterin einvernehmlich von der KZV Nordrhein und 
den Krankenkassen bestellt. Sie tritt damit die Nachfolge des 
zum 31.12.2022 ausgeschiedenen langjährigen ZE-Obergut-
achters Dr. Dirk Beyer (s. RZB 1/2023, S. 33) an.

Der Vorstand bedankt sich herzlich bei Dr. Kossack für die Über-
nahme eines weiteren Ehrenamtes und wünscht auch ihr viel Er-
folg und gute kollegiale Zusammenarbeit!. n

Ein Herzliches Dankeschön für ihre jahrelangen Tätigkeit als ZE-Gutachter an 
Dr. Roland Knoben und Dr. Oktay Sunkur.

ZÄ Simone Weber, Dr. Jörg-Michael Brähler und Dr. Hans-Christof Meine (ohne 
Foto) freuen sich auf ihre Arbeit als neue Vertragsgutachter.

Dr. Vera Doris Kossack ist neue  
ZE-Obergutachterin. 
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Sitzungstermine 2023
Zulassungsausschuss Zahnärzte für den Bezirk Nordrhein

Anträge auf Zulassung zur vertragszahnärztlichen Tätigkeit 
müssen vollständig – mit allen erforderlichen Unterlagen – 
 spätestens einen Monat vor der entsprechenden Sitzung des 
Zulassungsausschusses bei der Geschäftsstelle des Zulas-
sungsausschusses, Kassenzahnärztliche Vereinigung Nord-
rhein, Geschäftsstelle des Zulassungsausschusses, 40181 
 Düsseldorf, vorliegen.

Sofern die Verhandlungskapazität für einen Sitzungstermin 
durch die Zahl bereits vollständig vorliegender Anträge über-
schritten wird, ist für die Berücksichtigung das Datum der Voll-
ständigkeit Ihres Antrags maßgebend. Es wird deshalb 
 ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine rein fristgerechte 
Antragsabgabe keine Garantie für eine wunschgemäße Ter-
minierung darstellen kann.

Anträge, die verspätet eingehen oder zum Abgabetermin un-
vollständig vorliegen, müssen bis zu einer der nächsten Sitzun-
gen zurückgestellt werden.

Angestellte Zahnärzte
Die vorstehenden Fristen und Vorgaben gelten auch für Anträge 
auf Genehmigung zur Beschäftigung von angestellten Zahnärzten.

Berufsausübungsgemeinschaften
Wir bitten um Beachtung, dass Anträge auf Führen einer  
Berufsausübungsgemeinschaft und damit verbundene Zu -
lassungen nur zu Beginn eines Quartals genehmigt bzw.  
ausgesprochen werden. Auch die Beendigung einer Be -
rufsausübungsge meinschaft kann nur am Ende eines Quartals 
vor genommen werden.

Medizinische Versorgungszentren (MVZ)
Anträge zur Gründung eines Medizinischen Versorgungszen-
trums (MVZ) müssen vollständig spätestens zwei Monate vor 
der entsprechenden Sitzung des Zulassungsausschusses bei 
der Geschäftsstelle des Zulassungsausschusses vorliegen.

Auch in diesem Fall bitten wir um Beachtung, dass Anträge auf 
Führen eines MVZ und damit verbundene Zulassungen nur zu 
Beginn eines Quartals genehmigt bzw. ausgesprochen werden. 
Auch die Beendigung eines MVZ kann nur am Ende eines 
Quartals vorgenommen werden.

SITZUNGSTERMIN
15. Februar 2023
22. März 2023
19. April 2023
17. Mai 2023
14. Juni 2023

ABGABETERMIN
16. Januar 2023
22. Februar 2023
20. März 2023
17. April 2023
15. Mai 2023

SITZUNGSTERMIN
23. August 2023
20. September 2023
18. Oktober 2023
15. November 2023
13. Dezember 2023

ABGABETERMIN
24. Juli 2023
21. August 2023
18. September 2023
16. Oktober 2023
13. November 2023
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DESHALB UNSERE BITTE AN SIE: REICHEN SIE MÖGLICHST 
FRÜHZEITIG IHREN KOMPLETTEN ZULASSUNGSANTRAG EIN!
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21. Euregio Symposium Aachen
OraleMEDIZIN – Die Mundhöhle als Indikator systemischer Ungleichgewichte

Am 26. November 2022 war es wieder soweit: Die Klinik für 
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie der Uniklinik RWTH  
Aachen lud zum 21. Euregio Symposium in die Karlsstadt. In 
diesem Jahr sollte unter dem Motto „OraleMedizin“ die Mund-
höhle als Indikator für Allgemeinerkrankungen im Fokus ste-
hen. In drei Vortragsblöcken rückten renommierte Vertreter 
verschiedenster medizinischer Fachrichtungen mit spannen-
den Präsentationen die Mundhöhle in den Mittelpunkt allge-
meinmedizinischer, systemischer Dysbalancen.

In diesem Jahr begrüßte Gastgeber und Direktor der Klinik für 
Mund-, Kiefer und Gesichtschirurgie der Uniklinik RWTH Aa-
chen Prof. Dr. Dr. Frank Hölzle die über 250 Teilnehmenden des 
21. Euregio Symposiums im Hörsaal des Uniklinikums Aachen 
zu dieser interessanten, praxisnahen Vortragsreihe. 

Vor dem ersten Fachvortrag stellte Gunthard Kissinger, Vorsitzen-
der des Selbsthilfenetzwerks „Kopf Hals M.U.N.D. Krebs“, die 
wertvolle und weitreichende Arbeit der Organisation vor, die be-
troffenen onkologischen Patientinnen und Patienten und deren 
Angehörigen zur Seite steht. Dabei fungiert das Netzwerk unter 
anderem als Ansprechpartner und Informationsstelle mit einem 
hohen sozialen Engagement zur Steigerung der Lebensqualität.

Der erste Vortragsblock wurde vom stellvertretenden Klinik- 
direktor der Klinik für Dermatologie und Allergologie Prof. Dr. Jens 
M. Baron eröffnet. Prof. Dr. Baron referierte über unterschiedli-
che Effloreszenzen der Mundschleimhaut und des perioralen 
Bereichs und hob den Stellenwert der strukturierten Analyse der 
Haut- sowie Schleimhautveränderungen und deren adäquate 
Therapie hervor.

Aufbauend auf den breiten Themenkomplex seines Vorredners 
konnte Prof. Dr. Jochen Jackowski, Lehrstuhlinhaber für Zahn-
ärztliche Chirurgie und Poliklinische Ambulanz der Universität 
Witten/Herdecke, unter dem Titel „Die profane Aphthe & Co.“ für 
einen Themenschwerpunkt sensibilisieren, der den behandeln-
den Arzt und Zahnarzt im täglichen Praxisalltag begegnet und 
der aufgrund seiner unterschiedlichen Erscheinungen dem Be-
handler ein hohes Maß an Kompetenz abverlangt.

Doch nicht nur aphthöse, lokale Veränderungen der Schleim-
haut stellen behandelnde Kolleginnen und Kollegen vor Heraus-
forderungen bei der alltäglichen Arbeit. Mit mehr als sieben Mil-
lionen Patienten zählt Diabetes mellitus zu einer der meist ver-
breitetsten Systemerkrankungen in Deutschland und hat eben-
falls einen maßgeblichen Einfluss auf die Mundgesundheit. 
Prof. Dr. Wolfram Karges, Leiter der Sektion Endokrinologie und 
Diabetologie aus der Medizinischen Klinik III der Uniklinik Aa-

chen, spannte den Bogen zwischen der Diabetologie und der 
Zahnmedizin. Er konnte durch aktuelle Studien und neueste For-
schungserkenntnisse Zusammenhänge der beiden medizini-
schen Fächer unterstreichen sowie gleichzeitig wichtige Tipps 
in der Versorgung von Patienten mit Diabetes mellitus zusam-
menfassen.

Im Anschluss wurden die Teilnehmer nach Beendigung des ers-
ten Vortragsblocks in die wohlverdiente Pause geleitet. Neben 

Gunthard Kissinger, Vorsitzender des Selbsthilfenetzwerks „Kopf Hals M.U.N.D. 
Krebs“, stellte die Arbeit der Organisation vor, die betroffenen onkologischen  
Patientinnen und Patienten und deren Angehörigen zur Seite steht.
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Gastgeber Prof. Dr. Dr. Frank Hölzle, Direktor der Klinik für MKG der Uniklinik  
Aachen, begrüßte die über 250 Teilnehmenden des 21. Euregio Symposiums  
einer interessanten, praxisnahen Vortragsreihe.

Aus Nordrhein
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dem kollegialen Austausch und einer regionalen kulinarischen 
Stärkung blieb ausreichend Zeit, um die eigens für das Sympo-
sium aufgebaute Industrieausstellung zu besuchen. Namhafte 
Hersteller des zahnmedizinischen sowie mund-, kiefer- und ge-
sichtschirurgischen Faches boten die Möglichkeit zum Aus-
tausch und stellten ihr Portfolio vor.

Frisch gestärkt startete der zweite Vortragsblock mit einem für 
viele Zuhörer diffizilen Thema, denn auch die jungen Patienten 
wurden in der Vortragsreihe nicht außer Acht gelassen. So wur-
de durch Prof. Dr. Thorsten Orlikowsky, Leiter der Sektion Neo-
natologie der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin der Uniklinik 
Aachen, der Umgang mit infektiösen und nicht infektiösen sowie 
angeborenen und nicht angeborenen oral manifestierenden Er-
krankungen im Kindesalter dargestellt, deren Behandlung unter 
einer engen interdisziplinären Zusammenarbeit von Medizinern 
und Zahnmedizinern erfolgen sollte.

Um speziell viral bedingte Schleimhautveränderungen drehte 
es sich bei der Präsentation von Prof. Dr. Elmar Stickeler, Direk-
tor der Klinik für Gynäkologie und Geburtsmedizin der Uniklinik 
Aachen. Im Mittelpunkt seines Vortrags stand das humane Pa-
pillomavirus als Ursache für morphologische Dysplasien des 
oralen Bereichs. Die Komplexität der viralen Erkrankung, die ak-
tuelle Studienlage zu therapeutischen Möglichkeiten sowie ein 
Update zu den neuesten Impfleitlinien wurde dargestellt und 
wissenschaftlich aufbereitet.

Mit den unterschiedlichsten weißen Mundschleimhautverände-
rungen, welche nahezu jedem Behandler im Praxisalltag begeg-
nen, befasste sich der Vortrag von Dr. Marie Katz, Funktionsober-
ärztin der Klinik für MKG der Uniklinik Aachen. Von thermischen 
und chemischen Verletzungen bis hin zur weit verbreiteten Leu-
koplakie konnten die weißen Veränderungen der Mundhöhle 
strukturiert vorgestellt werden. Zusätzlich wurden nützliche Hilfe-
stellungen zur Einschätzung und Differenzierung weißer Efflores-
zenzen der Mundhöhle und deren Weiterbehandlung erläutert.

Der stellvertretende Klinikdirektor der Klinik für Der-
matologie und Allergologie, Prof. Dr. Jens M. Baron, 
referierte über unterschiedliche Effloreszenzen der 
Mundschleimhaut und des perioralen Bereichs.

Prof. Dr. Jochen Jackowski, Lehrstuhlinhaber für 
Zahnärztliche Chirurgie und Poliklinische Ambulanz 
der Universität Witten/Herdecke, referierte zum  
Thema „Die profane Aphthe & Co.“.

Der Leiter der Sektion Endokrinologie und 
 Diabetologie aus der Medizinischen Klinik III der 
Uniklinik Aachen, Prof. Dr. Wolfram Karges, spannte 
den Bogen zwischen der Diabetologie und der 
Zahnmedizin.

Der Leiter der Sektion Neonatologie der Klinik für 
Kinder- und Jugendmedizin der Uniklinik RWTH  
Aachen, Prof. Dr. Thorsten Orlikowsky, stellte den 
Umgang mit infektiösen und nicht infektiösen sowie 
angeborenen und nicht angeborenen oral mani- 
festierenden Erkrankungen im Kindesalter dar.

Im Mittelpunkt des Vortrags von Prof. Dr. Elmar  
Stickeler, Direktor der Klinik für Gynäkologie und 
Geburtsmedizin der Uniklinik Aachen, stand das  
humane Papillomavirus als Ursache für morpholo- 
gische Dysplasien des oralen Bereichs.

Dr. Marie Katz, Funktionsoberärztin der Klinik für 
MKG der Uniklinik Aachen, stellte von thermisch und 
chemischen Verletzungen bis hin zur weit verbreite-
ten Leukoplakie die weißen Veränderungen der 
Mundhöhle strukturiert vor.

Aus Nordrhein
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Mit dem Thema „Die Mundhöhle in der Schwangerschaft“ ging 
Dr. Florian Peters, Funktionsoberarzt der Klinik für MKG der Uni-
klinik Aachen, auf eine für viele behandelnden Kolleginnen und 
Kollegen schwierig einzuschätzende Personengruppe ein. Der 
Referent konnte durch seinen Vortrag die wichtigsten Therapie-
optionen sowie Dos and Don‘ts in der Behandlung von schwan-
geren Patientinnen nahebringen.

Dr. Nina Wagenknecht, Fachzahnärztin der Klinik für MKG der 
Uniklinik Aachen, ordnete den Stellenwert der Endokarditis im 
täglichen Behandlungsalltag ein. In einem fundierten Vortrag 
wurde das Krankheitsbild und der streng zu schützende Perso-
nenkreis erläutert sowie der leitliniengerechte Einsatz einer anti-
biotischen Therapie konkret benannt.

Die anschließende Mittagspause bot die 
Möglichkeit, die vorgetragenen Informa-
tionen zu diskutieren und Erfahrungen 
auszutauschen. Nach einer letzten Stär-
kung begann der abschließende Vor-
tragsblock.

Weit weg von den medizinischen und 
zahnmedizinischen Behandlungsräu-
men, nämlich „Behind the Glamour“, führ-
te Dr. Carsten Tilke, Geschäftsführer „Til-
ke Engineers & Architects“, die Zuhören-
den. Er und sein Team sind für den Neu-
bau, Umbau, die Planung sowie die bauli-
che Umsetzung von Rennstrecken auf der 
ganzen Welt mittlerweile legendär. Der 
traditionelle Gastvortrag ermöglichte ex-
klusive Einblicke in die Herausforderun-
gen für die Mitarbeiter von „Tilke Engi-
neers & Architects“ zur Verwirklichung 
von Rennkursen in der Stadt, im Sumpf-
gebiet bis hin zu Wüstenregionen und 
konnte großes Interesse beim Plenum we-
cken.

Im letzten Vortrag des Tages, und wieder 
zurück zur Medizin, wurde das Alter in 
den Mittelpunkt gerückt. Die systemische 
Relevanz des Alters und die daraus ent-
stehenden Anforderungen an eine indivi-
duelle Behandlung der komplexen Pa-
tientengruppe konnte durch Dr. Dirk El-
vers, Oberarzt der Klinik für MKG der Uni-
klinik Aachen, verdeutlicht werden. Vorer-
krankungen wie Morbus Alzheimer oder 
solche, die eine antikoagulative Therapie 
benötigen, sind keine Seltenheit mehr, so-
dass die Ausarbeitung von Dr. Elvers gro-
ße Aufmerksamkeit erhielt.

Nach einer abschließenden Diskussion und der Klärung aller of-
fenen Fragen ging ein informativer, kurzweiliger Symposiumstag 
zu Ende. Prof. Hölzle verabschiedete die zahlreichen Teilneh-
menden des diesjährigen Euregio Symposiums und gewährte 
bereits einen Ausblick auf das 22. Zusammentreffen im nächs-
ten Jahr, welches erneut praxisnahe Themen durch renommierte 
Experten vermitteln und eine Plattform zum fachlichen Aus-
tausch bieten soll. Selbstverständlich wird auch das nächste 
Symposium im Jahr 2023 an einem Samstag stattfinden, an dem 
der wunderschöne Aachener Weihnachtsmarkt bereits seine 
Pforten geöffnet hat. n

Philipp Peters, Klinik und Poliklinik für MKG/UK Aachen

Aus Nordrhein

Dr. Nina Wagenknecht, Fachzahnärztin der Klinik für 
MKG der Uniklinik Aachen, ordnete den Stellenwert 
der Endokarditis im täglichen Behandlungsalltag 
ein.

Mit dem Thema „Die Mundhöhle in der Schwanger-
schaft“ ging Dr. Florian Peters, Funktionsoberarzt 
der Klinik für MKG der Uniklinik Aachen, auf eine für 
viele behandelnden Kolleginnen und Kollegen 
schwierig einzuschätzende Personengruppe ein.

Dr. Carsten Tilke, Geschäftsführer  „Tilke Engineers & 
Architects“, konnte mit seinem Gastvortrag „Behind 
the Glamour“ – Die Entstehung einer  Formel-1- 
Rennstrecke“ beim Plenum großes Interesse 
 wecken.

Die systemische Relevanz des Alters und die da-
raus entstehenden Anforderungen an eine individu-
elle Behandlung der komplexen Patientengruppe 
konnte durch Dr. Dirk Elvers, Oberarzt der Klinik für 
MKG der Uniklinik Aachen, verdeutlicht werden.
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Konflikte im Praxisteam
So lassen sich Konflikte zwischen Mitarbeitenden lösen

Unstimmigkeiten zwischen Mitarbeitenden sollten nicht igno-
riert werden. Doch bei einer Konfliktlösung gibt es Einiges zu 
beachten. Oft sind es kleine Zeichen, an denen sich Unstim-
migkeiten im Praxisteam zeigen: Kollegen meiden Gespräche 
untereinander, Mitarbeitende werden allgemein wortkarg oder 
melden sich häufiger krank. 

Höchste Zeit für den Vorgesetzten, die Beobachtungen gegen-
über bei den betroffenen Kollegen anzusprechen. „Wenn der 
Chef dicke Luft im Team wahrnimmt, dann tun es auch die Pa-
tienten“, berichtet Julia Wiese, Wirtschaftsmediatorin aus Ham-
burg. Ein Aussitzen oder Wegschauen ist daher keine Lösung. 
Doch bei der Konfliktlösung lauern einige Fallstricke.

Grundsätzlich sei das Ansprechen der persönlichen Beobach-
tungen schon ein guter Anfang, berichtet Julia Wiese: „Der Chef 
sendet damit den Mitarbeitenden das Signal, dass er hinsieht 
und helfen möchte.“. Die Mitarbeitenden sollten gefragt werden, 
ob sie ihre Unstimmigkeiten allein oder mit Unterstützung lösen 

wollen. Sollten die Beteiligten untereinander nach einer Lösung 
suchen wollen, sollte dafür ein Termin vereinbart werden, in des-
sen Folge sich der Chef nach dem Ausgang des gemeinsamen 
Gesprächs erkundigt, damit er sich gegebenenfalls überlegen 
kann, was er als nächstes unternimmt, wenn das gemeinsame 
Gespräch gescheitert ist.

Gespräche nicht durch voreilige  
Lösungsvorschläge abbrechen
Sollte der Vorgesetzte an der Problemlösung aktiv teilnehmen, 
muss er sich gut auf die Rolle als Moderator vorbereiten. Das 
fängt bereits bei der Terminfindung an. Das Gespräch sollte un-
ter keinen Umständen zwischen Tür und Angel oder aufgrund ei-
nes Folgetermins unter Zeitdruck geführt werden. Im Gespräch 
selbst ist es wichtig, die Anliegen der Mitarbeitenden ernst zu 
nehmen. „Es geht fast nie um die Tasse, die von jemandem be-
nutzt wird“, erklärt Julia Wiese, „dahinter verbergen sich meis-
tens andere Ursachen.“ Außerdem sollten die Mitarbeitenden 
nicht unterbrochen werden, sondern in Ruhe nacheinander ihr 

Wenn es im Team Spannungen oder Unstimmigkeiten gibt, sollten diese grundsätzlich frühzeitig angegangen werden.
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Anliegen vortragen können. Zuletzt braucht es Geduld. „Das 
Gespräch sollte nicht durch einen Lösungsvorschlag vom Chef 
vorzeitig abgebrochen werden, weil die Zeit um ist“.

Hier zeigt sich auch der grundlegende Unterschied zwischen ei-
ner Mediation und einer Schlichtung. Während bei einer Schlich-
tung Lösungsvorschläge gemacht werden, ist das Ziel der Me-
diation, dass die Betroffenen selbst zu ihrer Lösung finden.

Vorgesetzte sollten sich auch fragen, ob sie sich überhaupt zu-
trauen, ihre Mitarbeitenden bei einer Mediation zu unterstützen. 
„Dass der Chef auch Vorgesetzter ist, macht seine Rolle als Me-
diator herausfordernd, weil ein Mediator stets unabhängig und 
allparteilich, also jeder Partei auf gleiche Art und Weise zuge-
wandt, sein sollte“, berichtet Julia Wiese, „zudem ist er von dem 
Konflikt natürlich auch betroffen, was seine Ergebnisoffenheit 
beeinflussen kann, die ein weiterer Grundsatz der Mediation 
ist.“ Außerdem sei es nicht selten, dass sich im Verlauf des Ge-
sprächs herausstelle, dass auch die Vorgesetzten Teil des Pro-
blems seien, erklärt Julia Wiese. Dem müssen sich die Vorge-
setzten dann natürlich auch stellen.

Deshalb kann es sinnvoll sein, sich einen externen Mediator dazu 
zu holen, der das Gespräch moderiert. Mediatoren sind darin ge-
schult, eine konstruktive Gesprächssituation herzustellen, Eska-
lation zu verhindern und jeden zu Wort kommen zu lassen. Bei ei-
ner Mediation soll jeder sagen, worum es ihm geht, damit auf die-
ser Grundlage eine gemeinsame Lösung erarbeitet werden kann.

Mediation nicht bis zur Eskalation aufschieben
Bei Unstimmigkeiten im Team gilt dasselbe wie beim Zahnarzt: 
Vorsorge schützt. Ein gutes Betriebsklima passiert nicht auto-
matisch. Dazu braucht es etwa Gelegenheiten, um miteinander 
in den Austausch zu kommen. „Ein kleiner, aber effektiver Weg 
kann sein, bei Teammeetings am Ende noch Zeit ohne einen Ta-
gesordnungspunkt einzuplanen, sodass die Mitarbeiter dieses 
freie Zeitfenster zum Austausch nutzen können.“ Dabei könne 
dann zum Beispiel der Mitarbeiter das Beisammensein nutzen 
und die benutzte Tasse ansprechen. So sei das Thema schnell 
aus der Welt geschafft und das Problem gelöst. Auch einmal ein 
gesamtes Meeting ohne festen Tagesordnungspunkt anzuset-
zen, sei eine gute Idee.

Zuletzt sind es natürlich auch gemeinsame Events wie Betriebs-
ausflüge oder andere soziale Aktivitäten, die das Teamgefüge 
stärken. „Mitarbeitende nehmen allerdings sehr genau wahr, ob 
diese Veranstaltungen immer nur nach Arbeitsschluss oder 

auch einmal während der Arbeitszeit stattfinden“, so Julia Wie-
se. Wer gemeinsame Aktivitäten nur nach der Arbeitszeit plant, 
vermittelt schnell den Eindruck, das Teamgefüge habe nur eine 
geringe Priorität. Zudem schließt es gegebenenfalls auch Mitar-
beitende aus, die aus familiären oder anderen Gründen nach 
der Arbeitszeit keinen Spielraum haben.

Grundsätzlich sollten Unstimmigkeiten im Team frühzeitig ange-
gangen werden. „Ich vergleiche das gerne mit einem Besuch 
beim Zahnarzt. Auch ich werde oft erst dann kontaktiert, wenn 
es bereits richtig wehtut“, sagt Julia Wiese, „und je länger der 
Konflikt unbearbeitet bleibt, desto schwieriger wird die Kon-
fliktbearbeitung“. n

Daniel Schrader, ZÄK Nordrhein

Julia Wiese, Wirtschaftsmediatorin und Businesscoach aus Hamburg 
(www.beratungswiese.de): „Wenn der Chef dicke Luft im Team wahrnimmt, dann 
tun es auch die  Patienten“.
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Zahnärztliche Röntgeneinrichtungen
Bundesumweltministerium hält an Regelung fest

Alle nach dem 1. Januar 2023 erstmalig in Betrieb genommenen 
zahnärztlichen Röntgeneinrichtungen müssen gemäß § 114 der 
Strahlenschutzverordnung über eine Funktion verfügen, die die 
Expositionsparameter elektronisch aufzeichnet und für die Qua-
litätssicherung elektronisch nutzbar macht.

Hierüber haben wir Sie bereits in der RZB-Ausgabe 12/2022 
(S. 46) informiert. Die neuen Anforderungen haben insbesonde-
re Auswirkungen auf den Betrieb von intraoralen Röntgenein-
richtungen.

Mit einem Schreiben vom 21. Dezember 2022 stellte das Bun-
desministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit 
und Verbraucherschutz (BMUV) nun klar, dass nicht nur Neuge-
räte betroffen sind, sondern auch vom Hersteller aufgearbeitete 
Geräte sowie Röntgeneinrichtungen, bei denen ein vollständi-

ger Austausch der strahlungserzeugenden Komponenten 
(Strahler, Generator und Schaltgerät) erfolgt.

Röntgeneinrichtungen, welche die technischen Voraussetzun-
gen nicht erfüllen, weisen einen Mangel der Kategorie 3 auf, 
können im Einvernehmen mit der zuständigen Bezirksregierung 
jedoch trotzdem in Betrieb genommen werden.

Das BMUV geht auch für intraorale Röntgeneinrichtungen von 
einer Behebbarkeit des Mangels seitens der Hersteller oder Lie-
feranten im Laufe des Jahres 2023 aus. Bis dahin können die 
Bezirksregierungen von einer Ahndung des Mangels bezie-
hungsweise der Untersagung des Betriebes absehen.

Für diesen Fall sollten Sie sich bei einer Erstinbetriebnahme ei-
nes intraoralen Röntgengerätes die Behebbarkeit des Mangels, 
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im Bereich der technischen Voraussetzungen zur Anzeige 
und Aufzeichnung der Expositionsparameter, schriftlich 
seitens des Herstellers oder Lieferanten bestätigen 
lassen.

Ohne Mangelbeseitigung scheint ein Betrieb ei-
nes solchen neuen Röntgenstrahlers über den 
31. Dezember 2023 hinaus ansonsten als 
fraglich.

Bestandsgeräte sind von den neuen 
Anforderungen nicht betroffen. Ins-
besondere stellen auch wesentli-
che Änderungen (vgl. Anlage), 
wie beispielsweise die Umstel-
lung bei intraoralen Röntgen-
einrichtungen auf digitale 
Bildempfänger, in der Re-
gel keine Neuinbetriebnah-
me im Sinne des § 114 der Strahlenschutzverordnung dar.

Aktuell bestehen weiterhin Zweifel an der technischen Umsetz-
barkeit innerhalb der gesetzten Zwölf-Monats-Frist. Daher bleibt 
die Forderung von uns als Zahnärzteschaft bestehen, gesetzli-
che Regelungen erst dann zu erlassen, wenn ihre technische 
Umsetzbarkeit auch umfänglich gewährleistet ist.

Insbesondere tragen die neuen Anforderungen in der Zahnme-
dizin nicht signifikant zur Verbesserung des Strahlenschutzes 
und des Patientenwohls bei. Ferner fehlen in der Zahnmedizin 

entsprechende sinnstiftende diagnostische Referenzwer-
te.

Jegliche Form der Ahndung, insbesondere die Un-
tersagung des Betriebes aufgrund eines solchen 

Mangels der Kategorie 3 (geringfügige Maßnah-
men zur Verbesserung des Strahlenschutzes 

erforderlich) ist an dieser Stelle fragwürdig 
und in unseren Augen unverhältnismäßig. 

Am Ende gefährdet der Gesetzgeber 
durch solche Maßnahmen die Behand-

lung der Patienten. Diesbezüglich 
wird eine vertiefende rechtliche 

Prüfung in Auftrag gegeben.

Wir werden Sie über die weite-
ren Ergebnisse der Gesprä-

che informiert halten.

Dr. Ralf Hausweiler, 
Präsident der Zahnärztekammer Nordrhein 
Dr. Thomas Heil,  
Vizepräsident der Zahnärztekammer Nordrhein

Hier gelangen Sie zur 
Anlage II der Sachverständigen-
Prüfrichtlinie (SV-RL).
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Verlängerung des Wartungs- und  
Validierungsintervalls für RDGs
Kostenersparnis bis zu 50 Prozent – aber nur jeder zweite Zahnarzt setzt es bisher um

Im Zusammenhang mit der letzten Follow-Up-Veranstaltung 
sind u.a. sehr viele Fragen zum Thema „Verlängerung der War-
tungs- und Validierungsintervalle für RDGs (Reinigungs-Des-
infektions-Geräte oder Thermodesinfektoren)“ an die Zahn-
ärztekammer Nordrhein gestellt worden.

Der aktuelle Stand der Technik (DIN 15883-1) ist die jährliche 
Qualifikation (Validierung) des RDGs. In dieser Norm gibt es 
schon immer die Möglichkeit „den festzulegenden Abstand 
durch zuständige Behörden oder durch eine Risikoanalyse zu 
bestimmen“. Gleichzeitig legt die Norm fest, dass eine erneute 
Validierung durchzuführen ist, „wenn Änderungen oder techni-
sche Arbeiten (dazu zählt eine Wartung) am Gerät und der In-
stallation vorgenommen wurden, die die Leistung des RDG be-
einträchtigen könnten“. In den meisten Fällen werden bei einer 
Wartung Dichtungen ausgetauscht, was dazu führt, dass durch 
eine Wartung die Validierung ungültig wird.

Insofern gab und gibt es eine zeitliche Abhängigkeit von War-
tung und Validierung, weshalb die Zahnärztekammer grund-
sätzlich empfiehlt, die Validierung direkt im Anschluss oder kurz 
nach einer Wartung durchführen zu lassen.

Verlängerung des Wartungsintervalls
Durch ein Update der Software gilt für RDGs der Firma Melag 
(Melatherm 10 DTA bzw. Evolution) ein Wartungsintervall von 24 
Monaten oder 1000 Zyklen (eine Wartung ist durchzuführen, 
wenn ein Parameter erreicht ist). Seit 2019 wird bei der Wartung 

diese Software auch auf die älteren Geräte aufgespielt, sodass 
davon auszugehen ist, dass diese Verlängerung des Wartungs-
intervalls für alle Melatherm 10 gilt. In den Praxen, in denen das 
RDG durchschnittlich maximal zweimal pro Tag läuft, werden 
keine 1000 Zyklen in 24 Monaten erreicht, sodass das War-
tungsintervall auf das Maximum von 24 Monaten ausgedehnt 
werden kann.

Bei den RDGs der Firma Miele werden die Wartungsintervalle 
durch die Baureihe bestimmt. Bei den Modellen mit der Typen-
bezeichnung G 7831, G 7881 und G 7891 gilt ein Wartungsinter-
vall von 18 Monaten oder 1000 Betriebsstunden (eine Wartung 
ist durchzuführen, wenn ein Parameter erreicht ist). Da laut Miele 
ein Zyklus im Programm Vario TD ca. eine Stunde dauert, wer-
den keine 1000 Betriebsstunden in 18 Monaten erreicht, wenn 
weniger als 2,5 Durchläufe pro Tag durchgeführt werden. Bei 
den Modellen mit der Typenbezeichnung PG 8581 oder PG 8591 
wurde der Wartungszyklus generell auf 24 Monate bzw. 1000 
Betriebsstunden erhöht. Allerdings darf das RDG nur durch-
schnittlich zweimal pro Tag im Programm Vario TD laufen, da 
sonst die 1000 Betriebsstunden vor Ablauf der 24 Monate er-
reicht werden.

Die Verlängerung des Wartungsintervalls über 12 Monate hi-
naus ist also bei den Modellen der Firmen Melag und Miele und 
damit für den überwiegenden Teil aller Zahnarztpraxen möglich. 
Dies gilt leider aktuell nicht für die anderen Hersteller, z.B. IC 
Medical, SciCan, Euronda oder Steelco. Hier gelten immer noch 

Berufsausübung
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die von den jeweiligen Herstellern festgelegten Wartungsinter-
valle von 12 Monaten.

Eine Besonderheit stellt der DAC der Firma Sirona dar. Hier ist 
das durch den Hersteller in der Bedienungsanleitung vorgege-
bene Wartungsintervall (z.B. 24 Monate oder 3000 Zyklen) rele-
vant. Geräte mit unterschiedlichen Baujahren haben auch unter-
schiedliche Wartungsintervalle, die dann auch zu beachten 
sind. Eine generelle Ausdehnung der Wartungsintervalle wurde 
bei Sirona nicht vorgenommen.

Verlängerung des Validierungsintervalls
Durch die Verlängerung der Wartungsintervalle wurde der erste 
Schritt zur Verlängerung der Validierungsintervalle bei den Mo-
dellen der Firmen Melag und Miele durchgeführt. Der zweite 
Schritt zur Verlängerung des Validierungsintervalls ist nun die 
Durchführung einer Risikoanalyse bezüglich der Prozesse im 
RDG.

Um Ihnen dieses Verfahren zu erleichtern, hat die Zahnärzte-
kammer Nordrhein einen „risikobasierten Fragenkatalog zur 
Leistungsüberprüfung von RDG-Prozessen“ im ZÄK-Portal un-
ter „Meine ZÄK/Praxisführung (Dokumente)/Hygiene/Dokumen-
te“ eingestellt. (Der Fragenkatalog wurde von der Zahnärzte-
kammer Niedersachsen (ZKN) übernommen). Wenn alle Fragen 
in diesem Fragenkatalog positiv beantwortet werden können, ist 
eine erneute Vor-Ort-Validierung erst mit der nächsten Wartung 
notwendig. 

Zustimmung der Behörden
Diese Vorgehensweise wird durch die zuständigen Bezirksre-
gierungen in Nordrhein-Westfalen anerkannt. Dies wurde in den 
„Anforderungen an die hygienische Aufbereitung von Medizin-
produkten in Nordrhein-Westfalen“ unter Punkt F (Erneute Leis-
tungsqualifikation/-beurteilung) schriftlich fixiert.

Zusammenfassung
Im Idealfall, also unter der Annahme, dass eine Wartung/Repa-
ratur keinen Anlass für eine erneute Leistungsbeurteilung ergibt, 
bedeutet dies:

Wartungsintervall 24 Monate:

Beispiel A:

Praxis A besitzt einen Miele PG 8581 (oder Melag Melatherm 
10). Die Wartung wurde am 07.05.2022 durchgeführt. Es werden 
maximal zwei Chargen pro Tag gereinigt und desinfiziert. Eine 
erneute Wartung muss deshalb erst nach 24 Monaten (bis zum 
06.05.2024) durchgeführt werden.

Der Validierer hat am 09.05.2022 in der Praxis eine Validierung 
der Prozesse im RDG durchgeführt und die Gültigkeit bis zum 
08.05.2023 bescheinigt. Die Praxis führt am 07.05.2023 eine Ri-
sikoanalyse der Prozesse im RDG durch und kann alle Fragen 
positiv beantworten. Die Gültigkeit der Validierung wird um 12 
Monate bis zum 06.05.2024 (Termin für die Wartung) verlängert. 
Erst dann muss auch eine erneute Vor-Ort-Validierung durch 
den Validierer erfolgen.

Kostenersparnis: 50 Prozent (in 24 Monaten nur eine  
Wartung/Validierung statt bisher zwei)

Wartungsintervall 18 Monate:

 
Beispiel B:

Praxis B besitzt einen Miele G 7881. Die Wartung wurde am 
04.06.2022 durchgeführt. Es werden durchschnittlich weniger 
als 2,5 Chargen pro Tag gereinigt und desinfiziert. Eine erneute 
Wartung muss deshalb erst nach 18 Monaten (bis zum 
03.12.2023) durchgeführt werden.

Der Validierer hat am 05.06.2022 in der Praxis eine Validierung 
der Prozesse im RDG durchgeführt und die Gültigkeit bis zum 
04.06.2023 bescheinigt. Die Praxis führt am 03.06.2023 eine Ri-
sikoanalyse der Prozesse im RDG durch und kann alle Fragen 
positiv beantworten. Die Gültigkeit der Validierung wird um 
sechs Monate bis zum 02.12.2023 (Termin für die Wartung) ver-
längert. Erst dann muss auch eine erneute Vor-Ort-Validierung 
durch den Validierer erfolgen.

Kostenersparnis: 33 Prozent (in 36 Monaten nur zwei  
Wartungen/Validierungen statt bisher drei) n

Dipl.-Ing. Ralf Stürwold, Praxisführung/ZÄK Nordrhein



RZB 2 | 01.02.2023

44

Vertriebswege für Stickstoffdioxid 
(Lachgas)
Direkte Belieferung von Zahnarztpraxen möglich

Einige Lieferanten medizinischer Gase sehen rechtliche Pro-
bleme, bei der direkten Belieferung von Lachgas an Zahnärz-
tinnen und Zahnärzte, da diese Berufsgruppe nicht ausdrück-
lich in den Ausnahmen vom Apothekenvertrieb nach dem Ge-
setz über den Verkehr mit Arzneimitteln (Arzneimittelgesetz - 
AMG) § 47 Abs. 1 Satz 2 e) aufgeführt wird.

Die Bundeszahnärztekammer (BZÄK) teilte der Zahnärztekam-
mer (ZÄK) Nordrhein am 2. Januar 2023 mit, dass sie auf politi-
scher Ebene bereits um eine rechtliche Klarstellung zu den Ver-
triebswegen von medizinischen Gasen im AMG § 47 bemüht ist. 
Das Bundesministerium für Gesundheit habe schon Zustim-
mung signalisiert und entsprechende Änderungen des AMG in 
Aussicht gestellt.

Zwischenzeitlich ist zwischen einzelnen Herstellern medizini-
scher Gase und dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medi-
zinprodukte (BfArM) ein Weg zur direkten Belieferung von Zahn-
ärztinnen und Zahnärzten mit Lachgas abgesprochen worden. 
Hierzu muss der Hersteller das Lachgas als Fertigarzneimittel, 
das ausschließlich in der Zahnheilkunde verwendet und bei der 
Behandlung am Patienten angewendet wird, deklarieren. In die-

sem Fall kann die Belieferung auf Basis AMG § 47 Abs. 1 Satz 7) 
erfolgen.

Fazit
Die direkte Belieferung von Lachgas an Zahnärztinnen und 
Zahnärzte ohne einen Zwischenhandel über Apotheken ist mög-
lich. Dies ist zum einen kostengünstiger für Zahnärztinnen und 
Zahnärzte, da keine Kosten durch eine Apotheke entstehen; 
zum anderen profitieren auch Apotheken, die über keine Lager-
möglichkeiten für Gasbehälter verfügen oder diese nur mit ho-
hem Aufwand vorhalten könnten.

Unabhängig von der zwischenzeitlich gefunden Lösung über 
den rechtlichen Umweg einer entsprechenden Deklaration des 
Lachgases als Fertigarzneimittel, das ausschließlich in der 
Zahnheilkunde verwendet und bei der Behandlung am Patien-
ten angewendet wird, verhandeln die ZÄK Nordrhein und die 
BZÄK weiter, um eine einfache klarstellende gesetzliche Rege-
lung für die Zukunft zu haben. n

Dr. rer. nat Thomas Hennig,  
Abteilungsleiter Praxisführung/ZÄK Nordrhein
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MDR: Risikoadaptierte Fristverlängerung 
Vorschlag der Europäischen Kommission

Die Europäische Kommission hat nach langem Zögern einen 
Vorschlag für eine risikoadaptierte Fristverlängerung bei der 
Medical Device Regulation (MDR) vorgelegt.

Der Änderungsvorschlag betrifft vor allem die in Artikel 120 MDR 
festgelegten Übergangsbestimmungen (wir informierten Sie hie-
rüber in der Follow-up-Schulung), um den Problemen bei der Re-
Zertifizierung von Bestandsprodukten entgegenzutreten. Damit 
sind Produkte gemeint, für die vor dem 26. Mai 2021 eine Be-
scheinigung oder Konformitätserklärung gemäß den Richtlinien 
90/385/EWG (AIMDD) oder 93/42/EWG (MDD) ausgestellt wurde.

Den Benannten Stellen und den Produzenten soll auf diese Wei-
se mehr Zeit verschafft werden, um die nach der MDR notwendi-
ge Re-Zertifizierung durchzuführen und drohende Versorgungs-
engpässe zu vermeiden. Der eigentliche Inhalt der MDR wird 
von dem neuen Vorschlag jedoch nicht verändert.

Konkret soll die Frist für Medizinprodukte mit höherem Risiko 
(Klasse III Produkte und implantierbare Klasse II b Produkte), für 
die vor dem 26. Mai 2021 eine Konformitätserklärung ausgestellt 
wurde, der Zeitraum für die Umstellung auf die neuen MDR-Vor-

schriften auf den 31. Dezember 2027 verlängert werden. Für 
Produkte mit mittlerem und geringerem Risiko (Klasse II a und 
Klasse I Produkte) ist eine Fristverlängerung auf den 31. Dezem-
ber 2028 geplant.

Darüber hinaus schlägt die EU-Kommission eine Übergangsfrist 
bis zum 26. Mai 2026 für maßgefertigte implantierbare Produkte 
der Klasse III vor. Dazu zählen unter anderem patientenspezifi-
sche Implantate zur Knochenrekonstruktion. Diese Produkte fal-
len aktuell nicht unter die Übergangsbestimmungen der MDR.

Die Hersteller von implantierbaren Sonderanfertigungen der 
Klasse III müssen zwar seit dem 26. Mai 2021 alle Anforderun-
gen der Verordnung erfüllen, bekommen nun aber mehr Zeit, um 
ihr Qualitätsmanagementsystem von einer Benannten Stelle zer-
tifizieren zu lassen.

Zuletzt soll das festgelegte Verkaufsdatum gestrichen werden. Das 
soll sicherstellen, dass bewährte Medizinprodukte, die bereits auf 
dem Markt sind, den Gesundheitssystemen und den bedürftigen 
Patienten und Patientinnen weiterhin zur Verfügung stehen.

Im nächsten Schritt muss der Vorschlag nun vom Europäischen 
Parlament und vom Rat im Wege eines beschleunigten Mitent-
scheidungsverfahrens angenommen werden.

Wir begrüßen, dass die EU-Kommission nach langem Zögern 
endlich die Kritik von Zahnärztekammer Nordrhein, BZÄK und 
dem Council of European Dentists ernst genommen und den 
Vorschlag für eine risikoadaptierte Fristverlängerung, den wir in 
einem Beschluss bei der vergangenen Kammerversammlung 
gefordert hatten, aufgenommen hat. n

Dr. Ralf Hausweiler, 
Präsident der ZÄK Nordrhein 
Dr. Thomas Heil, 
Vizepräsident der ZÄK Nordrhein
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„Wir begrüßen, dass die EU-Kom- 
mission nach langem Zögern 
endlich die Kritik von ZÄK 
Nordrhein, BZÄK und dem 
Council of European Dentists 
ernst genommen hat.“ 
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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN  
DER ZAHNÄRZTEKAMMER  
NORDRHEIN AUF  
WWW.ZAEK-NR.DE

Satzungen und amtliche Bekanntmachungen der 
Zahnärztekammer Nordrhein – Körperschaft des 
öffentlichen Rechts – finden Sie seit dem 1. Januar 2021 
gemäß § 26 der Hauptsatzung der Zahnärztekammer 
Nordrhein im Internet auf der Homepage unter  
www.zahnaerztekammernordrhein.de  
in der Rubrik „Amtliche Bekanntmachungen“.

Direktlink: www.zahnaerztekammernordrhein.de/ 
amtliche-bekanntmachungen

Diese treten, soweit kein anderer Zeitpunkt festgesetzt ist, 
am Tag nach der Veröffentlichung im Internet in Kraft. So-
weit für Satzungen eine Bekanntgabeverpflichtung im Mi-
nisterialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen besteht, be-
stimmt sich deren Inkrafttreten nach dieser Bekanntgabe.

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN  
IM OKTOBER 2022

Bekanntmachung über das Inkrafttreten der 
Änderung der Satzung der Begutachtungsstelle 
zur Beurteilung zahnärztlicher Behandlungsfehler 
bei der Zahnärztekammer Nordrhein 
Amtliche Bekanntmachung vom 11. Januar 2023

Bekanntmachung über das Inkrafttreten der 
Änderung der Hauptsatzung der Zahnärztekammer 
Nordrhein
Amtliche Bekanntmachung vom 11. Januar 2023

Zahnärztekammer Nordrhein

ERRATUM

In der RZB-Ausgabe 1/2022 wurden ab S. 41 die Resolution und 
angenommenen Anträge aus der Sitzung der 7. Kammerver-
sammlung der Zahnärztekammer Nordrhein (Legislaturperiode 
2020 bis 2024) am 26. November 2022 veröffentlicht. Durch ein 
technisches Versehen ist der ebenfalls angenommene Antrag 1 
zu Tagesordnungspunkt 11 nicht abgedruckt worden. Den Wort-
lauten finden Sie im Folgenden. Für das Versehen bitten wir um 
Nachsicht.

Die Redaktion

Antrag 1 (TOP 11)
Patientensicherheit in Zahnkosmetikstudios
Die Delegierten der Zahnärztekammer Nordrhein fordern die zu-
ständigen Ordnungsbehörden (z.B. Gesundheitsämter, Gewer-
beaufsichtsämter) auf, den Betrieb von sogenannten Zahnkos-
metikstudios, so sie Zahnheilkunde (z.B. Bleaching, PZR) betrei-
ben, zum Schutze der Patientinnen und Patienten zu unterbinden 
und die bestehenden gesetzlichen Regelungen dringend zur An-
wendung zu bringen.

Begründung:
Im Zahnheilkundegesetz wird festgehalten, dass das Feststellen 
und Behandeln von Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten aus-
schließlich approbierten Zahnärztinnen und Zahnärzten vorbehal-
ten ist. Diese entscheiden im Einzelfall, ob Behandlungen unter 
ihrer Aufsicht an entsprechend ausgebildetes Fachpersonal ge-
mäß dem Zahnheilkundegesetz und den einschlägigen Regelun-
gen des Berufsrechts delegiert werden können, wobei die Ver-
antwortung für die erforderliche Behandlung stets beim Zahnarzt 
verbleibt. In „Zahnkosmetikstudios“ werden beispielsweise Zahn-
reinigungen und Bleaching ohne zahnärztliche Aufsicht angebo-
ten. Nicht selten sind fachfremde Absolventinnen und Absolven-
ten von Kosmetikschulen die Anbieter.

Die ZahnkosmetikerInnen deklarieren ihre Behandlungen als 
„kosmetische Zahnreinigungen“ und „eu-konformes Bleaching“.

Sowohl Zahnreinigungen als auch Zahnaufhellungen sind in fach-
licher Hinsicht jedoch nur sinnvoll und effektiv durchzuführen, 
wenn Arbeits- und Bleichmittel verwendet und Leistungen er-
bracht werden, die dem approbierten Zahnarzt vorbehalten sind.

Dr. Ralf Hausweiler, Dr. Thomas Heil,  
Dr. Andrea Servos, Dr. Claudia Kaiser

Bekanntgaben
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VZN VOR ORT

Das VZN führt in regelmäßigen Abständen Einzelberatungen  
seiner Mitglieder zu Mitgliedschaft und Anwartschaften im VZN in 
den Räumen der Bezirksstellen der Zahnärztekammer Nordrhein 
durch.

Die Beratungen finden jeweils mittwochs nachmittags an folgen-
den Terminen im Jahr 2023 statt:

15. März 2023 |  Bezirksstelle Krefeld
19. April 2023 |  Bezirksstelle Köln
17. Mai 2023 |  Bezirksstelle Essen
7. Juni 2023 |  Bezirksstelle Aachen
27. September 2023 |  Bezirksstelle Wuppertal
25. Oktober 2023 |  Bezirksstelle Köln
22. November 2023 |  Bezirksstelle Duisburg

VZN online
Eine Beratung kann auf Wunsch auch per Video (Cisco Webex 
Meetings) stattfinden.
Terminvereinbarungen sind zwingend erforderlich und können  
ab sofort (nur) mit dem VZN, Mark Schmitz, unter der Telefon-
nummer 0211 59617–42 getroffen werden.

Versorgungswerk der Zahnärztekammer Nordrhein 
Der Verwaltungsrat

Bekanntgaben

KASSENZAHNÄRZTLICHE  
VEREINIGUNG NORDRHEIN

Die erste Vertreterversammlung
für die Legislaturperiode 2023 bis 2028 findet statt am

SAMSTAG, 3. JUNI 2023.

Tagungsstätte: Van der Valk Airporthotel Düsseldorf
    Am Hülserhof 57
    40472 Düsseldorf
    Tel. 0211 / 200 63 0
    Fax 0211 / 200 63 200
Beginn:   9.00 Uhr c.t.

Anträge zur Vertreterversammlung sind gemäß § 4 der Ge-
schäftsordnung spätestens vier Wochen vor dem Sitzungstermin 
beim Vorsitzenden der Vertreterversammlung der KZV Nordrhein 
in 40181 Düsseldorf, einzureichen. Antragsberechtigt sind die 
Mitglieder der Vertreterversammlung und der Vorstand der Verei-
nigung.
Fragen zur Fragestunde sind ebenfalls spätestens vier Wochen 
vor dem Sitzungstermin bei der Vorsitzenden der Vertreterver-
sammlung einzureichen.

Dr. Susanne Schorr,  
Vorsitzende der Vertreterversammlung

Für Patientinnen und Patienten hat die Zahnärztekammer  
Nordrhein eine Patienten-Hotline eingerichtet, bei der von  
zahnmedizinisch fachkundigen Mitarbeiterinnen der Verwaltung  
allgemeine Fragen rund um die zahnärztliche Behandlung  
beantwortet werden.

Die Hotline ist zu folgenden Zeiten erreichbar:
montags 12 bis 15 Uhr
donnerstags 9 bis 12 Uhr
Tel. 02131 53119-280

Ergänzend dazu bietet die Zahnärztekammer Nordrhein 
die Möglichkeit, mit einem Zahnarzt/einer Zahnärztin 
alle zahnmedizinisch relevanten Fragen zu erörtern.

Beratung durch Zahnärzte/innen:
jeden 2. Mittwoch im Monat 15 bis 17 Uhr
Tel. 02131 53119-280

Zahnärztekammer Nordrhein

PATIENTENBERATUNGSSTELLE DER ZAHNÄRZTEKAMMER NORDRHEIN

TELEFON-HOTLINE
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Von der Idee zur klinischen Pilotstudie

Vom kalten Plasmagerät zur  
Periimplantitisbehandlung
Thomas Kocher¹, Rutger Matthes¹, Torsten Gerling², Christian Eberhard³, Lukasz Jablonowski¹

¹Poliklinik für Zahnerhaltung, Parodontologie, Endodontologie, 
Kinderzahnheilkunde und präventive Zahnmedizin, Zentrum 
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, Universitätsmedizin Greifs-
wald; ²Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie 
(INP), Greifswald, Germany; ³Sirona Dental Systems, Bensheim 

Hintergrund 
Die Anzahl der Zahnimplantate und in der Folge die Periimplan-
titisfälle sind in den letzten Jahrzehnten stetig gestiegen. In 
Deutschland werden etwa 1.000.000 Implantate pro Jahr einge-
setzt. Da die Ätiologie der Periimplantitis der Parodontitis äh-
nelt¹, ist die Entfernung des mikrobiellen Biofilms von der expo-
nierten Implantatoberfläche der Eckpfeiler der Periimplantitis-
therapie. Bei der nicht-chirurgischen Behandlung ist dies durch 
die raue Implantatoberfläche in Kombination mit Implantatge-
winden nicht vorhersehbar möglich². Bei der chirurgischen Be-
handlung wurden bisher verschiedene Methoden zur Dekonta-
mination der Implantatoberfläche eingesetzt, z. B. Zitronensäu-
re, Chlorhexidin, Luftpulverwasserstrahlgeräte, rotierende oder 
oszillierende Kunststoff- oder Titanbürsten, Kohlendioxid- oder 
Diodenlaser oder nur mit einer Kochsalzlösung und/oder Chlor-
hexidin getränkten Gazetupfer³. 

Bei den mechanischen Methoden wird die Implantatoberfläche 
meist geschädigt. Luftpulverwasserstrahlgeräte zeigten von al-
len mechanischen Methoden die beste Reinigungsleistung, 
aber dennoch blieben selbst bei optimalem Zugang in Laborver-
suchen bis zu 40 % der freiliegenden Oberfläche unbehandelt4. 
Hinzu kommt, dass alle derzeit erhältlichen Luftpulverwasser-
strahlgeräte von den Herstellern nicht für chirurgische Maßnah-
men vorgesehen sind, da sie nicht den entsprechenden Hygie-
nerichtlinien des Robert-Koch-Instituts entsprechen. Die raue 
Implantatoberfläche und die Implantatgewinde bieten den Mi-
kroorganismen „geschützte Bereiche“, die einer herkömmlichen 
mechanischen Entfernung kaum zugänglich sind. Daher ist die 
Oberflächendekontamination der entscheidende Schritt in der 
Entzündungsreduktion und zur Re-Osseointegration. 

In einer Literaturübersicht wurde keine Methode zur Dekontami-
nation gefunden , die einer anderen bei der Entfernung des Bio-
films überlegen war5, und keine Methode war in der Lage, ein 
stabiles klinisches Ergebnis über die Zeit zu erzielen. 

Entscheidend für den langfristigen Erhalt des Implantats ist, 
dass die Entzündung vorhersehbar abklingt und der Knochen 
nicht weiter zerstört, sondern idealerweise wieder aufgebaut 

wird. In einer Metaanalyse, die auf vier klinischen Studien mit 
105 Patienten basiert, betrug die Verminderung der Sondie-
rungstiefen bei einer Bearbeitung unter Sicht 2,38 mm (95 % KI 
von 1,86 bis 2,91 mm) während einer mittleren Nachbeobach-
tungszeit von 22,5 Monaten6. Trotz Dekontamination während ei-
ner Lappenoperation kam es bei etwa 30 % bis 40 % der gerei-
nigten Implantate während einer dreijährigen Nachbeobach-
tung zu einem weiteren Fortschreiten der Periimplantitis7. 

Vor diesem Hintergrund entwickelten wir Geräte, die diese Pro-
bleme hoffentlich überwinden können.

Geräteentwicklung
Viele Implantathersteller erzeugen während des Herstellungs-
prozesses eine chemisch aktive, hydrophile Oberfläche, die die 
erste Phase der Wundheilung durch eine schnellere Interaktion 
mit Osteoblasten fördert8 und dadurch zu einer verbesserten 
und schnelleren Gewebeintegration führt9. Während der Dekon-
tamination des Implantats im Verlauf einer Periimplantitisthera-
pie kann zum einen die mikroraue Struktur beschädigt werden 
und zum anderen wird keine erneute hydrophile Oberfläche er-
zeugt, zwei Faktoren, die eine Re-Osseointegration behindern. 
Um das Problem der unzureichenden Instrumentierung und des 
Verlusts an Hydrophilie zu überwinden, haben wir eine neue 
Kombinationstherapie basierend auf einem Wasserstrahlgerät 
und einem Gerät, das ein kaltes atmosphärisches Plasma er-
zeugt, entwickelt. Diese beiden Geräte können unserer Meinung 
nach aufgrund ihrer komplementären Eigenschaften nacheinan-
der zur Oberflächenbehandlung eingesetzt werden. 

Für ein im Handel erhältliches Gerät zur Reinigung von Wunden 
(/www.medaxis.ch/de.html) stellten wir maßgeschneiderte Dü-
sen und ein Handstück her, das den Zugang in die Mundhöhle 
und in den knöchernen periimplantären Defekt ermöglicht. Das 
Wasserstrahlgerät arbeitet mit einem Wasserfluss von 70 ml/
min. Das Wasser tritt aus einer Düse seitlich am Ende des Appli-
kators aus, dessen Form einer Parodontalsonde nachempfun-
den ist (Abbildung 1). 

Plasma ist neben fest, flüssig und gasförmig ein weiterer Aggre-
gatzustand der Materie. Es entsteht, wenn ein Gas ionisiert wird. 
Es verhält sich elektrisch neutral, besteht aus Ionen, Elektronen, 
Licht im Bereich von Vakuum-Ultraviolett- und Ultraviolett, freien 
Radikalen und chemisch reaktiven neutralen Teilchen und er-
zeugt Wärme. Die kurze Lebensdauer dieser Arten ist wün-
schenswert, da nach Ende der Plasmaexposition somit auch 
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schlagartig die aktiven Teilchen bzw. Strahlung verschwindet. 
Innerhalb der vorgesehenen Behandlungszeit wird aufgrund 
der kurzen Einwirkzeit keine potenzielle Schädigung des periim-
plantären Gewebes verursacht. Plasma ist dosisabhängig anti-
mikrobiell wirksam, es inaktiviert planktonische Bakterien, Hefen 
und Sporen10 und hydrophilisiert die behandelte Oberfläche11. 
Plasmageräte, die für medizinische Zwecke am oder im Körper 
auf menschlichem Gewebe eingesetzt werden können, zählt 
man zu den kalten Plasmen, welche eine Temperatur von weni-
ger als 40° C aufweisen12. Das in unserer Studie getestete Plas-
magerät periINPlas ist ein Argon-betriebenes kaltes Atmosphä-
rendruck-Plasmastrahlgerät (Abbildung 2). 

Das Plasmagerät wurde in Zusammenarbeit der Zahnklinik 
Greifswald, dem Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Tech-
nologie Greifswald (INP) und Dentsply Sirona, Bensheim mit Un-
terstützung des Ministeriums für Bildung und Forschung entwi-
ckelt. Die Zahnklinik Greifwald und das INP arbeiten seit 2008 an 
der Anwendung von Plasma in der Zahnmedizin.

Versuche
In einer Reihe von In-vitro-Studien zeigten unsere und andere 
Gruppen, dass kaltes Plasma antimikrobielle Wirkungen auf-
weist, eine Oberfläche hydrophil macht, sowie Zelladhäsion und 
Osseointegration in vivo beschleunigt13. So zeigten plasmage-
reinigte Titanoberflächen einen verringerten Wasserkontaktwin-
kel (gesteigerte Hydrophilie), was zu einer erhöhten Zellanhaf-
tung führte14. Viele unserer Versuche zur Beurteilung der Be-
handlungseffektivität wurden nach demselben Ablauf auf ge-
strahlten und geätzten Titanplättchen durchgeführt, also auf 
rauen Implantatoberflächen. Zunächst wurden Bakterien, die 
aus Zahnfleischtaschen parodontal erkrankter Patienten ent-
nommen wurden, sieben Tage lang auf Titanscheiben kultiviert. 
Der kultivierte Biofilm wurde dann mit verschiedenen Instrumen-
ten bearbeitet, um diese miteinander zu vergleichen. In der Re-
gel wurden die Plättchen dann wieder für vier bis fünf Tage in ei-
nem Nährmedium inkubiert, damit die nicht entfernten Bakterien 
wieder einen Biofilm bilden und somit als Maß für die Reinigung 
dienen konnten. Der Reinigungseffekt wurde durch Fluores-
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Abb. 1:  Schematische Abbildung des 
Handstücks mit der speziell für den in-
traoralen Einsatz geformten Spitze 
(oben) und Fotografien des Wasser-
strahlgeräts (links) und des Wasser-
trahls aus der für die dentale Anwen-
dung entwickelten Düse, mit der der 
Biofilm von der Implantatoberfläche 
entfernt wird (mitte, rechts).

Abb. 2 (unten): Fotografie des Plasmageräts (links) und des Plasmakopfs mit der sichtbaren kalten Flamme (rechts), mit der in rauen Implantatstruktur verbliebe-
ne Mikroorganismen inaktiviert werden und die Titanoberfläche hydrophilisiert wird.



RZB 2 | 01.02.2023

50

zenz-, Rasterelektronenmikroskopie der Plättchenoberfläche 
oder durch Messung der Trübung des Kulturmediums mit einem 
Fotospektrometer erfasst. Alternativ untersuchten wir, ob nach 
der Bearbeitung osteoblastartige Zellen die behandelten Plätt-
chen komplett besiedeln können, also die Oberfläche sauber 
und zellfreundlich genug für eine Verbindung mit Gewebe ist. 
Unabhängig von der Versuchsmethode zeigte sich, dass wir nur 
durch die Kombination von mechanischer Vorbehandlung 
(Bürste, Airflow, Wasserstrahl) und anschließender Plasmabe-
handlung sterile Oberflächen erzielen konnten11. Ein Beispiel für 
eine mechanische Behandlung mit einer Bürste und mit an-
schließender Plasmabehandlung ist in Abbildung 3 an raster-
elektronmikroskopischen Bildern für deren Reinigungswirkung 
und Biokompatibilität (Besiedlung der Oberfläche durch osteo-
blastartige Zellen) demonstriert. Eine vergleichbare Reini-
gungswirkung konnte auch für die Kombination von Wasser-
strahlen mit Plasma erzielt werden (Abbildung 4). Mit hoher 
Wahrscheinlichkeit können wir sagen, dass unter optimalen Be-
dingungen (guter Zugang für Instrumente, keine makroskopi-
schen strukturellen Hindernisse) die Kombinationsbehandlung 
von Wasserstrahl und Plasma einen Biofilm vollständig entfernt 
und eine Titan-Oberfläche biokompatibel für eine Re-Osseointe-
gration macht. Vergleichbare Ergebnisse konnten wir auch in 
der in-vitro Bearbeitung von Implantaten erzielen, wo sowohl der 
Wasserstrahl als auch die kalte Plasmaflamme die Unterseite 
der Schraubenwindungen erreichten. 

Wir untersuchten auch die Sicherheit des kalten Plasmas, da 
dessen Wirkkomponenten (reaktive Sauerstoff- und Stickstoff-

spezies, elektrisches Feld, VUV und UV-Strahlung) auch zu un-
erwünschten Nebenwirkungen führen könnten. Wir bestrahlten 
zehn bzw. 60 Sekunden lang die Mundschleimhaut von Mäusen 
monatlich über 12 Monate, um abzuklären, ob ein krebserzeu-
gendes Risiko insbesondere bei wiederholter Anwendung be-
steht. Um die Anfälligkeit für Tumorbildung bei Rauchern zu si-
mulieren, erhielten zwei Mäusegruppen zusätzlich dreimal pro 
Woche entweder ein niedrig- oder hochdosiertes Co-Karzino-
gen (Dibenzopyren). Die Applikation des Co-Karzinogens soll 
eine mutmaßliche tumorfördernde Wirkung der Plasmabehand-
lung unterstützen, die bei einer alleinigen Plasmaapplikation un-
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Abb. 3: Rasterelektronmikroskopische Aufnahmen von zuvor mit Biofilm kontaminierten Titanplättchen nach Behandlung mit einer Titanbürste mit und ohne zusätzli-
cher Plasmabehandlung, jeweils ohne (linke Seite) oder mit (rechte Seite) nachheriger fünftägigen Kultivierung von osteoblastartigen Zellen.16

Abb. 4: Diagramm der Mittelwerte  der ausgezählten Ereignisse für osteoblasti-
sche Zellen, Mikroorganismen, Zellresten,  Probenkörperoberfläche und undefi-
nierbaren Ablagerungen  auf rasterelektronmikroskopischen Bildern für die ver-
schiedenen Testgruppen (n = 9 je Testgruppe)17
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bemerkt geblieben wäre. Unsere Ergebnisse zeigten, dass eine 
Plasmaexposition von zehn oder 60 Sekunden ohne Co-Karzi-
nogen kein Plattenepithelkarzinom verursachte. In der Hochdo-
sis-Co-Karzinogen-Gruppe entwickelten die meisten Tiere un-
abhängig von der Plasma-Exposition Neoplasien15. 

 Klinische Studie
Auf Grund dieser positiven in-vitro Studienergebnisse und nach 
positiver Bewertung durch die zuständige Ethikkommission 
(Bonn, 102/21-MPG, Eudamed-Nr. CIV-21-03-035926) sowie die 
Genehmigung durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und 
Medizinprodukte, führen wir derzeit eine prospektive, randomi-
sierte, klinische Pilotstudie an vier Testzentren (Greifswald, Kiel, 
Frankfurt, Bonn) durch, um die Fähigkeit der Gerätekombination 
(Wasserstrahl und kaltes Plasma) zu testen, die mit Biofilm kon-
taminierte Implantatoberfläche zu reinigen, Bakterienreste und 
mikrobielle Reste zu entfernen und die Oberfläche zu hydrophi-
lisieren. Diese Kombinationsbehandlung wird mit einer Dekonta-
mination mit einer Kürette und einem mit Kochsalzlösung ge-
tränkten Gazepellet (Kontrolle) verglichen. Die Oberflächenbe-
arbeitung erfolgt unter Sicht, die Gingiva wird im Sinne eines ac-
ces flaps abgeklappt. Als Outcome dient uns die Reduktion der 
Sondierungstiefe nach 180 Tagen. Behandelt werden aus-
schließlich periimplantäre Defekte mit einer Sondierungstiefe 
≥ 6 mm und einem Knochenabbau ≥ 3 mm. Die Patienten dürfen 
nicht rauchen und keine Blutverdünner einnehmen. Weitere De-
tails zur Studie sind im Deutschen Register Klinischer Studien 
(DRKS) unter www.drks.de/drks_web/ mit der Nummer 

DRKS00026673 zu finden. In der Zahnklinik Greifswald werden 
die Behandlungen von der Parodontologie und Oralchirurgie, in 
Frankfurt von der Poliklinik für Zahnärztliche Chirurgie und Im-
plantologie, in Bonn von der Poliklinik für Parodontologie, Zah-
nerhaltung und Präventive Zahnheilkunde und in Kiel in der Kli-
nik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie vorgenommen. n

Diese klinische Studie wird auch vom Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung finanziert.
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„In Nordrhein werden diese Be-
handlungen von der Poliklinik 
für Parodontologie, Zahnerhal-
tung und Präventive Zahnheil-
kunde in Bonn vorgenommen.“
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Erfolg durch individualisierte 
 Therapieplanung
Karl-Häupl-Kongress 2023 – Präsenzveranstaltung im KÖLNER GÜRZENICH

Nach über zwei Jahren coronabedingter Pause findet der Karl-
Häupl-Kongress 2023 wieder traditionell als Präsenzveran-
staltung im Kölner Gürzenich statt. Das Kongressthema „Er-
folg durch individualisierte Therapieplanung“ bietet einen 
spannenden Themenmix zu aktuellen Techniken und Thera-
pien in der Zahnmedizin.

Eine individualisierte Medizin hat zunächst, insbesondere bei 
der Behandlung krebskranker Patienten, eine wichtige Bedeu-
tung erlangt. Je nach Tumorart ist es entscheidend, die für den 
jeweiligen Patienten effizienteste Behandlung, die durch evi-
denzbasierte Therapien begründet ist, auszuwählen. Das Ziel 
dabei ist, in der Medizin genauso wie in der Zahnmedizin die ge-
sundheitliche Entwicklung eines Patienten richtig zu bewerten 
und in diese wirkungsvoll einzugreifen. 

Ein gutes Beispiel für die Notwendigkeit der Individualisierung 
der Behandlung bildet die Parodontitis, weil sie im Kontext mul-
tifaktorieller Erkrankungen und individueller Risikofaktoren ge-
sehen werden muss. Dies gilt ebenso für die Periimplantitis, die 
ein Referent in den Mittelpunkt seines Vortrags über die patien-
tenindividualisierte Implantologie stellen wird. Langzeitbeob-
achtungen periimplantärer Infektionen bei Titan- und Kerami-
kimplantaten spielen dabei eine wichtige Rolle für die Material-
auswahl bei unterschiedlichen Patienten. Zu versorgende Zahn-
substanzdefekte sollten restaurativ primär zugänglich sein. 

Ein Vortrag beleuchtet unterschiedliche patientenindividuelle 
Möglichkeiten der dabei notwendigen cranialen Kronenverlage-
rung in Form einer chirurgischen oder kieferorthopädischen Ex-
trusion. 

Heutzutage sollte die patientenspezifische Behandlung grund-
sätzlich individuell und unter Berücksichtigung anatomischer 
und systemischer Besonderheiten abgestimmt werden. Diese 
Form der individualisierten Zahnmedizin schließt dabei ein inter-
disziplinäres Vorgehen genauso mit ein wie die Nutzung digita-
ler Technologien, um langfristig prognostizierbare und stabile 
Behandlungsergebnisse zu erreichen. Die Besonderheit der 
zahnmedizinischen Behandlung stellt dabei immer die Verknüp-
fung funktioneller und ästhetischer Aspekte dar.

Um Ihnen einen weiteren Einblick in die Vortragsinhalte zu bie-
ten, haben wir in einem ersten Preview auf den beiden folgen-
den Seiten Abstracts der Referierenden zusammengestellt.

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, bei dieser bedeutenden und traditionellen Präsenz-
veranstaltung unserer nordrheinischen Zahnärztekammer im 
Kölner Gürzenich nach langer coronabedingter Unterbrechung 
wieder dabei sein würden.

Das komplette Tagungsangebot für Zahnärztinnen und Zahnärz-
te, für das Praxisteam und die Vortragsthemen der KZV Nord-
rhein finden Sie ab Seite 55. n

Dr. med. habil. Dr. Georg Arentowicz, Mitglied des Vor-
stands der ZÄK Nordrhein/Zahnärztliche Fortbildung

Dr. med. habil. Dr. Georg Arentowicz, im Vorstand der Zahnärztekammer  
Nordrhein verantwortlich für die Zahnärztliche Fortbildung, ist sehr erfreut, 
 dass in diesem Jahr nach coronabedingter Abstinenz der traditionelle 
 Karl-Häupl-Kongress 2023 wieder als Präsenzveranstaltung im Kölner  
Gürzenich stattfinden wird.
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Karl-Häupl-Kongress 2023 in KÖLN
Erfolg durch individualisierte Therapieplanung (Preview 1)

Das Karl-Häupl-Institut lädt in diesem Jahr gleich zwei Mal 
zum Kongress ein. Am 13. Mai 2023 empfängt der Gürzenich in 
Köln die nordrheinische Zahnärzteschaft sowie die Praxis-
teams zu einem umfangreichen und vielfältigen Fortbildungs-
programm. Das Kongressthema in Köln lautet „Erfolg durch 
individualisierte Therapieplanung“. Neben den neuesten 
zahnmedizinischen Erkenntnissen für Zahnärzte und Zahnme-
dizinische Fachangestellte wird die KZV Nordrhein wie ge-
wohnt auch ein Programm rund um das Thema Abrechnung 
anbieten. Informationen zur Onlineveranstaltung finden Sie 
auf Seite 60.

In dieser und den kommenden Ausgaben des RZB geben wir Ih-
nen eine Vorschau auf die Präsenzveranstaltung in Köln.

Bewährte und spezielle Techniken  
zur Restauration tiefer Zahndefekte
Den eigenen Zahn behalten zu können, ist für viele unserer Pa-
tienten äußerst wichtig. Für Zähne mit ausgedehntem koronalem 
Substanzverlust gestaltet sich die restaurative Versorgung aller-
dings oft schwierig. Wird in diesen Fällen eine koronale Neuver-
sorgung als unsicher angesehen, sollten zusätzliche präprothe-
tische Maßnahmen zum Einsatz kommen. Techniken, wie die 
chirurgische Kronenverlängerung oder das Anheben des tiefs-
ten Defekts mit Komposit (marginal box elevation), sind weitge-
hend etabliert, können aber nicht in jedem Fall gleich vorhersag-
bar angewendet werden. Eine Ergänzung kann daher eine ge-
ringfügige „Koronal-Bewegung (sog. Extrusion) der verbliebe-
nen Zahnwurzel sein. Der betroffene Zahn wird anschließend in 

Fortbildung
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der Regel durch eine Wurzelkanalbehandlung (mit Stift) und 
Krone erhalten. Das Ziel ist ein vorhersagbarer und langfristig 
stabiler Zahnerhalt. Dr. Ralf Krug präsentiert bewährte Techni-
ken wie die Anhebung des tiefsten Defekts mit Komposit, z.B. 
um eine Teilüberkronung im Seitenzahnbereich zu ermöglichen, 
oder die adhäsive Fragmentbefestigung, z.B. nach Kronen- 
oder Kronen-Wurzel-Fraktur, und gibt Hinweise zu ihrer Lang-
zeitprognose. Zudem legt er Möglichkeiten und Limitationen von 
besonderen Techniken, wie die der axialen Extrusion der Zahn-
wurzel, dar. 

Hybridkonzepte in der Endodontie –  
individuelle und fallbasierte Therapieplanung
Mit modernen und hoch flexiblen Nickel-Titan-Instrumenten ist 
die Wurzelkanalbehandlung selbst von Zähnen, die komplexe 
Wurzel- und Wurzelkanalanatomien aufweisen, mit einer hohen 
Sicherheit und einer guten Prognose möglich geworden. Mittels 
Wärmebehandlung und neuen Designs sind die Instrumente im-
mer flexibler geworden und weisen zudem eine hohe Frakturre-
sistenz auf. Die Hersteller suggerieren bisweilen, dass Wurzel-
kanalbehandlungen sogar mit nur einer einzigen Feile möglich 
sind. In der täglichen Praxis stellt sich jedoch oft die Frage nach 
der Auswahl des richtigen Instruments bzw. der richtigen Instru-
mente für eine erfolgreiche Therapie. Gelegentlich erfordern die 
Umstände, z.B. starke Krümmungen, interne Resorptionen, irre-
guläre Wurzelquerschnitte oder Kalzifizierungen, die Verwen-
dung von unterschiedlichen Instrumenten mit speziellen Eigen-
schaften. Mit sogenannten Hybrid-Lösungen, also der Kombi-
nation von zwei oder mehreren Technologien, Techniken und/
oder Instrumenten – wobei jede für sich bereits eine mehr oder 
weniger gute Lösung darstellt – wird der Arbeitsablauf leichter 
oder überhaupt erst möglich. Dabei sind die klinische und radio-
logische Diagnostik entscheidende Parameter zu einer individu-
ellen, fallbezogenen Auswahl von Instrumenten und Techniken, 
um solche Fälle erfolgreich anzugehen. Prof. Dr. Sebastian Bür-
klein stellt in seinem Vortrag verschiedene Hybridkonzepte vor 

und präsentiert zur Veranschaulichung diverse komplexe endo-
dontische Fälle.

3-D gedruckte Restaurationen  
als neue Therapiemöglichkeit
Die additive Fertigung hat sich im dentalen Bereich etabliert und 
entwickelt sich rasant weiter. Inzwischen wird sie nicht mehr nur 
für die Herstellung von Schienen, Schablonen oder individuellen 
Abformträgern genutzt, sondern auch für provisorische Kronen 
und Brücken. Seit etwas mehr als einem Jahr ist sogar ein 
 Hybridmaterial für den Druck von definitivem Einzelzahnersatz 
verfügbar. Der große Vorteil der additiven gegenüber der sub-
traktiven Fertigung besteht im ökonomischeren Material -
verbrauch, in der geringeren Fertigungszeit sowie in der Reali-
sierung komplexerer Formgestaltung. Beispielsweise lassen 
sich spitzwinklige Innengeometrien, aber auch sehr dünne 
Schichtstärken realisieren. Die Technologie erlaubt es, defekt-
orientiert zu drucken. Restaurationen für Zahnhartsubstanz -
defekte mit scharfkantiger Konfiguration lassen sich ohne ein 
Abrunden derselben passgenau anfertigen. Insbesondere 
 Patienten mit Erosionen, Attritionen und Abrasionen könnten von 
dieser Therapiemöglichkeit profitieren. Die klinische Eignung 
der gedruckten Restaurationen für diese Patientengruppe  
wird  momentan im Rahmen einer klinischen Studie in der  
Charité-Universitätsmedizin Berlin überprüft. Im Vortrag von 
Prof. Dr. Jere mias Hey werden das Konzept und die bisherigen 
Ergebnisse vorgestellt.

Ausführliche Informationen zum Kongress-
Programm für Zahnmedizinische Fachange -
stellte und Praxismitarbeitende in Gürzenich 
finden Sie auf unserer Internetseite 
https://fortbildungen.khi-direkt.de/khk/ 
page5.html. n

Caroline Hofmann, ZÄK Nordrhein

Dr. Ralf Krug: Bewährte und spezielle Techniken zur 
Restauration tiefer Zahndefekte

Prof. Dr. Sebastian Bürklein: Hybridkonzepte in der 
Endodontie – individuelle und fallbasierte Therapie-
planung

Prof. Dr. Jeremias Hey: 3-D gedruckte Restauratio-
nen als neue Therapiemöglichkeit
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Kurz, dünn, abgewinkelt –  
Wann ist welches Implantat indiziert? 

In der Implantologie haben 
sich minimalinvasivere Techni-
ken etabliert, die helfen, grö-
ßere präprothetische Chirur-
gie zu vermeiden und mit we-
niger aufwendigen Mitteln Pa-
tienten implantologisch zu re-
habilitieren. Prof. Dr. Thomas 
Weischer stellt in seinem Vor-
trag Techniken in Form der An-
wendung von kurzen, dünnen 
und abgewinkelt inserierten 
Implantaten vor. Die aktuell 
bestehenden Indikationsbe-
reiche werden abgesteckt und 
Behandlungsempfehlungen 
gegeben.

Prävention, Diagnostik und Therapie  
der frühkindlichen Karies 

Karies ist die häufigste chroni-
sche Erkrankung weltweit. Ei-
ne Sonderform der Karies 
stellt die frühkindliche Karies 
(early childhood caries, ECC) 
im Vorschulalter dar, die die 
Milchzähne bereits unmittel-
bar nach Zahndurchbruch be-
trifft und innerhalb kürzester 
Zeit das gesamte Milchgebiss 
zerstören kann. Wie gehe ich 
in der Praxis mit dieser beson-
deren Patientengruppe um? 
Was kann ich präventiv und 
therapeutisch tun? Auf diese 
und weitere Fragen geht 
PD Dr. Yvonne Wagner bei ih-
rem Vortragsthema ein.

Karl-Häupl-Kongress 2023 ONLINE
Zahnärztliche Behandlungsstandards heute (Preview)

Der Karl-Häupl-Kongress findet in diesem Jahr neben der Prä-
senzveranstaltung im Gürzenich auch online statt. Unter dem 
Leitthema „Zahnärztliche  Behandlungsstandards heute“ ge-
ben am 11. März 2023 sieben Referierende beim Online-Kon-
gress einen Überblick über die Möglichkeiten und Grenzen un-

terschiedlicher Therapie optionen. Informationen zur Präsenz-
veranstaltung im Kölner Gürzenich finden Sie auf Seite 55.

Im Folgenden geben wir Ihnen eine Vorschau auf den Karl-
Häupl-Kongress 2023 ONLINE.

Prof. Dr. Thomas Weischer: Kurz, 
dünn, abgewinkelt – Wann ist welches 
Implantat indiziert?
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agnostik und Therapie der frühkindli-
chen Karies
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Adhäsive Befestigung im Team –  
Welche Abläufe erleichtern den klinischen Alltag? 

Die adhäsive Befestigung ist 
Teamarbeit. Fundiertes Wis-
sen über die klinischen Abläu-
fe ist essenziell. Gerade im äs-
thetischen Bereich steckt der 
Teufel oft im Detail, wenn 
zahnfarbene minimal-invasive 
Restaurationen verklebt wer-
den sollen. Eine vorherige fun-
dierte Planung ist für den 
Langzeiterfolg entscheidend. 
Der Vortrag von Prof. Dr. Anja 
Liebermann vermittelt ein gu-
tes Verständnis über die klini-
schen Abläufe der adhäsiven 

Befestigung im Team und hilft, Stolpersteine und Fehlerquellen 
zu erkennen.

Die Zukunft der künstlichen Intelligenz  
in der digitalen Zahnmedizin 

 
Künstliche Intelligenz hält im-
mer mehr Einzug in das tägli-
che Leben und wird sich wei-
ter ausbreiten. Auch in der 
Zahnmedizin stehen wir in Di-
agnostik und Therapie vor 
neuen Herausforderungen im 
Umgang mit künstlicher Intelli-
genz. Erste Anwendungen fin-
den sich bereits in der auto-
matischen (Vor-)Befundung 
von Röntgenbildern sowie in 
kieferorthopädischen oder 
prothetischen Behandlungs-
vorschlägen. Der Vortrag von 

Dr. Marcel Hanisch gibt einen Überblick über den aktuellen Ein-
satz von künstlicher Intelligenz in der Zahnmedizin, deren Funk-
tion und mögliche zukünftige Entwicklungen und Einsatzgebiete 
im Fachbereich.

Der kompromittierte Patient in der Zahnmedizin
Die Zahl kompromittierter Patienten in der Zahnmedizin wächst 
stetig und wird in der heutigen Praxis immer wichtiger. Bedingt 
durch ein immer höheres Lebensalter und die Zunahme an the-
rapeutischen Möglichkeiten in der Medizin sehen sich Zahnme-
diziner heute in der Klinik und Praxis mit einer Reihe von komple-
xen Erkrankungen der Patienten konfrontiert. Diese haben nicht 
nur die Bedeutung einer Randnotiz, sondern bestimmen die pe-
rioperative Medikation, die Operationsplanung und die Therapie 
des Patienten mit. Die gute medizinische Versorgung führt auch 
dazu, dass ältere Patienten eine gesteigerte Erwartungshaltung 

an die zahnärztliche Versor-
gung haben. Der Wunsch 
nach oraler Rehabilitation bis 
ins hohe Alter bedingt, dass 
die Oralchirurgie auch für die-
se Menschen möglich sein 
muss. Prof. Dr. Dr. Dr. Thomas 
Ziebart geht in seinem Vortrag 
auf die Versorgung dieses Pa-
tientenkollektivs im Rahmen 
oralchirurgischer Eingriffe in 
der täglichen Praxis ein.

Ist abnehmbarer Zahnersatz heute überhaupt 
noch zeitgemäß? 

Wenn heute überhaupt noch 
Seitenzähne verloren gehen, 
dann werden implantatprothe-
tische festsitzende Restau ra -
tionen meist als einzig sinnvol-
le Behandlungsoption kommu-
niziert. Dr. Ralf Bürgers klärt 
die Frage, ob abnehmbarer 
Zahnersatz tatsächlich zum 
Aussterben verurteilt ist oder 
vielleicht doch in einigen, vie-
len oder den meisten Indika-
tionen hervorragende Thera-
pieoptionen bietet.

Zahnfarbene Werkstoffe in der  
modernen Prothetik 

In den vergangenen Jahren ist 
eine enorme Vielfalt an Werk-
stoffen auf den Markt gekom-
men, die für die Herstellung 
von zahnfarbenem Zahnersatz 
verwendet werden können. 
Prof. Dr. Sebastian Hahnel gibt 
einen Überblick über die auf 
dem Markt befindlichen Werk-
stoffe und deren wichtigsten 
Eigenschaften und Anwen-
dungsrichtlinien. n

Caroline Hofmann, ZÄK Nordrhein

Prof. Dr. Anja Liebermann: Adhäsive 
Befestigung im Team – Welche Abläu-
fe erleichtern den klinischen Alltag?

Dr. Marcel Hanisch: Die Zukunft der 
künstlichen Intelligenz in der digitalen 
Zahnmedizin

Prof. Dr. Dr. Dr. Thomas Ziebart: Der 
kompromittierte Patient in der Zahn-
medizin

Dr. Ralf Bürgers: Ist abnehmbarer 
Zahnersatz heute überhaupt noch 
zeitgemäß?

Prof. Dr. Sebastian Hahnel: Zahnfarbe-
ne Werkstoffe in der modernen Prothe-
tik
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Parodontologie & peri- 
implantäre  Erkrankungen
Curriculum neu aufgelegt

Die Behandlung von Parodontalerkrankungen gehört zu den 
wichtigsten Aufgaben von Zahnärztinnen und Zahnärzten. 
Erst im Jahr 2021 wurde die neue PAR-Richtlinie auf den Weg 
gebracht. Mit dem GKV-Finanzstabilisierungsgesetz (GKV-
FinStG) werden die zugesagten Leistungen nun jedoch fak-
tisch wieder entzogen. Das RZB hat mit Prof. Dr. Dr. Søren Jep-
sen, M.S. (USA) über die Notwendigkeit einer modernen Paro-
dontaltherapie gesprochen; die Fragen stellte Caroline Hof-
mann.

RZB: Was bereitet Ihnen Sorge in Hinblick auf die Patienten- 
behandlung?

Prof. Dr. Dr. Søren Jepsen: In Deutschland stehen wir im Ver-
gleich zu vielen anderen Ländern insofern sehr gut dar, weil ge-
stützt auf die neue PAR-Richtlinie allen unseren Patientinnen und 
Patienten eine moderne leitlinien-orientierte Therapie dieser 
Volkskrankheit angeboten werden kann. Für sehr bedenklich 
halte ich es aber, dass durch die beschlossenen Einsparungen 
dringend benötigte Mittel für die UPT, die ja im Sinne einer se-
kundären Prävention der Garant für den Langzeiterfolg der PAR-
Therapie ist, fehlen könnten. Unsere standespolitischen Vertre-
ter haben sich hier schon sehr, sehr deutlich geäußert und Pro-
test angemeldet. Es ist fatal, wenn in einem Gesundheitssystem 
ausgerechnet an der Prävention gespart wird.

RZB: Welche Entwicklungen bei der Mundgesundheit von Paro-
dontitispatienten haben Sie beobachtet?

Jepsen: Der Wunsch unserer Patientinnen und Patienten, ihre 
eigenen Zähne zu erhalten, ist groß, und es ist der Trend zu be-
obachten, dass viele von ihnen mit den eigenen Zähnen immer 
älter werden. Der parodontale Behandlungsbedarf in Deutsch-
land ist enorm groß und die Krankheitslast verlagert sich bei ei-
ner immer älter werdenden Bevölkerung ins höhere Lebensalter. 
Gleichzeitig sind die ungünstigen Auswirkungen einer unbehan-
delten Parodontitis auf die Allgemeingesundheit sehr gut belegt. 
Dabei hat eine PAR-Therapie positive Auswirkungen auf die All-
gemeingesundheit. Periimplantäre Erkrankungen (Mukositis 
und Periimplantitis) nehmen immer weiter zu – auch darauf sollte 
jede Praxis vorbereitet sein. 

RZB: Sie haben das Curriculum Parodontologie neu aufgelegt. 
Welche neuen Erkenntnisse fließen in das Curriculum ein?

Jepsen: Das Curriculum orientiert sich eng an den aktuellen Leit-
linien für eine moderne Parodontaltherapie und natürlich an der 

PAR-Richtlinie. National und international hervorragend ausge-
wiesene Referentinnen und Referenten, die durch ihre klinischen 
Studienergebnisse und langjährige praktische Expertise die mo-
derne Parodontologie weiterentwickelt und geprägt haben, ver-
mitteln ein schlüssiges und funktionierendes Therapiekonzept.

RZB: Für wen ist das Curriculum konzipiert?

Jepsen: Für alle Kolleginnen und Kollegen, die sich auf den ak-
tuellen Stand der modernen Parodontaltherapie bringen und ein 
bewährtes Konzept in ihrer Praxis umsetzen möchten. Alle kön-
nen von profunden Kenntnissen in der Parodontologie profitie-
ren –, egal ob die Praxisschwerpunkte im Bereich der Prothetik/
Restauration, Implantologie, Ästhetik oder anderen Bereichen 
liegen. Parodontale Aspekte spielen bei jeder Behandlungspla-
nung eine ganz wichtige Rolle und sind bei jedem synoptischen 
Therapiekonzept zu berücksichtigen.

RZB: Wo liegen die Schwerpunkte im neuen Curriculum Paro-
dontologie?

Jepsen: Ganz wichtige Schwerpunkte im neuen Curriculum Pa-
rodontologie sind unbedingt die praktischen Übungen, für die in 
jedem Modul sehr viel Zeit eingeplant worden ist. Genau dies 
sind die Inhalte, die eben nicht „online“ bzw. „virtuell“ vermittelt 
werden können. Hier besteht gerade auch nach der Pandemie 
eine große Nachfrage. Wir haben großen Wert darauf gelegt, 
dass die Teilnehmenden dabei immer durch zwei Referentinnen 
und Referenten intensiv betreut werden.

Selbstverständlich werden ein hochwertiges (mikro-)chirurgi-
sches Instrumentarium und moderne Biomaterialien bereitge-
stellt. Unser erklärtes Ziel dabei ist, dass alles Erlernte dann 
auch möglichst rasch in der Praxis umgesetzt werden kann.

RZB: Wie ist das Curriculum aufgebaut?

Jepsen: Sehr praktisch und sehr praxisorientiert. Die gesamte 
PAR-Behandlung strecke mit ihrem Stufenplan von der Erstunter-
suchung bis hin zur UPT bildet den „roten Faden“ durch das Cur-
riculum. Außerdem ist ein Modul der plastisch-ästhetischen Pa-
rodontalchirurgie (z.B. Rezessionsdeckungen) zur Verbesse-
rung der Ästhetik und Gesundheit an Zähnen und Implantaten 
gewidmet. Und ein weiteres Modul befasst sich mit der Implan-
tattherapie bei Parodontitis-anfälligen Patienten und der Thera-
pie periimplantärer Erkrankungen. Auch hier gibt es viele sehr 
spannende neue Entwicklungen. n

Prof. Dr. Dr. Søren Jepsen, M.S. (USA),  
Direktor der Poliklinik für Parodontologie, 
Zahnerhaltung und Präventive Zahnheil-
kunde im Zentrum für ZMK, Universitäts-
klinikum Bonn
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KH   Karl-Häupl-Institut

Fortbildung

Der Fokus dieses praktischen Arbeitskurses liegt auf dem Einsatz von Bioma-
terialien und Biologics bei der regenerativen Weiterbehandlung von infraalveo-
lären Parodontaldefekten. Neue Biomaterialien und Biologics, wie die kreuzver-
netzte Hyaluronsäure, fördern neben adjuvanten Effekten in geschlossener 
Therapie den Gewinn an neuem Attachment in chirurgischer Anwendung. Im 
Kurs lernen die Teilnehmenden mögliche Materialkombinationen und Indikatio-
nen kennen und trainieren am Tierkiefer Schnitttechniken, die minimal invasive 
Lappenpräparation sowie die Handhabung der Materialien.

18.03.2023 | 23046 | 9 Fp.
Regenerativ-chirurgische Therapie von PA-Taschen

Prof. Dr. Anton Friedmann
Sa, 18.03.2023, 9 bis 17 Uhr
Teilnahmegebühr: 340 € 
Anmeldung: https://portal.zaek-nr.de/
kursanmeldung/23046

REGENERATIV-CHIRURGISCHE THERAPIE VON PA-TASCHEN

ZAHNÄRZTLICHE
FORTBILDUNG

08.02.2023 | 23015 | 8 Fp.
Moderne Präparationstechniken –  
Update
Dr. Gabriele Diedrichs
Mi, 08.02.2023, 14 bis 20 Uhr
Teilnahmegebühr: 329 €

10.02.2023 | 23160 | 15 Fp.
Curriculum Kinderzahnheilkunde – 
Modul 1
Grundlagen –  
das Kind als zahnärztlicher Patient
Prof. Dr. Christian Splieth
Fr, 10.02.2023, 14 bis 19 Uhr
Sa, 11.02.2023, 9 bis 17 Uhr
Teilnahmegebühr: 790 €

10.02.2023 | 23390 | 7 Fp.
Babybett und Behandlungsstuhl:  
Familie und Selbstständigkeit
verschiedene Referenten/-innen
(weitere Informationen ab S. 13)
Sa, 11.02.2023, 9 bis 17 Uhr
Teilnahmegebühr: 129 €

15.02.2023 | 23017 | 6 Fp.
Fit in zahnärztlicher Chirurgie 1
Prof. Dr. Thomas Weischer
Mi, 15.02.2023, 14 bis 18 Uhr
Teilnahmegebühr: 239 €

15.02.2023 | 23018 | 4 Fp.
Hygiene in der Zahnarztpraxis – Teil 1
Dr. Ralf Hausweiler
Dr. Thomas Hennig
Mi, 15.02.2023, 16 bis 20 Uhr
Teilnahmegebühr: 179 €

24.02.2023 | 23026 | 15 Fp.
CMD kompakt
Dr. Daniel Weber
Fr, 24.02.2023, 14 bis 18 Uhr
Sa, 25.02.2023, 9 bis 17 Uhr
Teilnahmegebühr: 529 €

24.02.2023 | 23060 | 15 Fp.
Vollkeramik von A-Z: Von der Planung, 
Präparation bis zur Befestigung
Prof. Dr. Petra Christine Gierthmühlen
Fr, 24.02.2023, 15 bis 19 Uhr
Sa, 25.02.2023, 10 bis 17 Uhr
Teilnahmegebühr: 549 €

11.03.2023 | 23050 | 5 Fp.
Rehabilitation des Abrasionsgebisses
Prof. Dr. Marc Schmitter
Sa, 11.03.2023, 9 bis 13 Uhr
Teilnahmegebühr: 199 €

18.03.2023 | 23046 | 9 Fp.
Regenerativ-chirurgische Therapie 
 von PA-Taschen
Prof. Dr. Anton Friedmann
Sa, 18.03.2023, 9 bis 17 Uhr
Teilnahmegebühr: 340 €

24.03.2023 | 23004 | 13 Fp.
Kompaktkurs Kinderzahnmedizin 
 für den Familienzahnarzt
Dr. Jan Kühnisch
Fr, 24.03.2023, 15 bis 19 Uhr
Sa, 25.03.2023, 9 bis 16.15 Uhr
Teilnahmegebühr: 550 €

25.03.2023 | 23040 | 8 Fp.
Notfälle in der zahnärztlichen Praxis 
Kalle Heitkötter, Andreas Becht
Sa, 25.03.2023, 8.45 bis 15.30 Uhr
Teilnahmegebühr: 349 €

ZAHNÄRZTLICHE 
FORTBILDUNG ONLINE
15.02.2023 | 23018O | 4 Fp.
Hygiene in der Zahnarztpraxis – Teil 1
Dr. Ralf Hausweiler
Dr. Thomas Hennig
Mi, 15.02.2023, 16 bis 20 Uhr
Teilnahmegebühr: 179 €

22.02.2023 | 23011 | 2 Fp.
Sicherheit schenken –  
durch Anamnese
Dr. Catherine Kempf
Mi, 22.02.2023, 16.30 bis 18 Uhr
Teilnahmegebühr: 54 €
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In diesem Kurs werden die Bedürfnisse und Anforderungen des Kindes an ei-
ne gute zahnärztliche Betreuung in den Mittelpunkt gerückt, da diese immer 
die Grundlage für eine erfolgreiche Zusammenarbeit darstellen. Ein weiterer 
Aspekt ist die diagnostische Untersuchung der Zähne, aus der alle wichtigen 
Informationen für die präventive und operative Intervention abgeleitet werden. 
Darüber hinaus liefern diese Befunde wichtige Informationen zur indikationsge-
rechten Therapie, Prognose und damit auch die notwendigen Recall-Intervalle. 
Ein weiteres zentrales Anliegen des Kurses ist es, zeitgemäße Therapiekon-
zepte für Karies, MIH und das Endodont darzustellen. Zusätzlich bietet der 
Kurs die Möglichkeit, rechtliche und organisatorische Aspekte zu diskutieren 
und alle Fragen zu beantworten.

24.03.2023 | 23004 | 13 Fp.
Kompaktkurs Kinderzahnmedizin 
für den Familienzahnarzt
Prof. Dr. Anton Friedmann
Fr, 24.03.2023, 15 bis 19 Uhr

Sa, 25.03.2023, 9 bis 
16.15 Uhr
Teilnahmegebühr: 
550 €

KOMPAKTKURS KINDERZAHNMEDIZIN FÜR DEN FAMILIENZAHNARZT

11.03.2023 | 23032 | 8 Fp.
Karl-Häupl-Kongress ONLINE
verschiedene Referierende
(weitere Informationen ab S. 60)
Sa, 11.03.2023, 9 bis 17 Uhr
Teilnahmegebühr: 150 €

15.03.2023 | 23027 | 5 Fp.
Die konservative Therapie der CMD- 
Behandlungskonzepte im Praxisalltag
Dr. Daniel Weber
Mi, 15.03.2023, 15 bis 19 Uhr
Teilnahmegebühr: 129 €

21.03.2023 | 23000 
Fit for Future Infoabend
Anna Palm
(weitere Informationen S. 66)
Di, 21.03.2023, 19 bis 20 Uhr
Teilnehmergebühr: kostenfrei

29.03.2023 | 23012 | 2 Fp.
Mit dem „Druck“ umgehen können: 
der „Blutdruck“-Risikopatient
Dr. Catherine Kempf
Mi, 29.03.2023, 16.30 bis 18 Uhr
Teilnahmegebühr: 54 €

VERTRAGSWESEN
22.02.2023 | 23313 | 4 Fp.
Leistungsgerechte Abrechnung 
der Behandlung von  
Kiefergelenkserkrankungen
ZA Andreas Kruschwitz
ZA Jörg Oltrogge
Mi, 22.02.2023, 14 bis 18 Uhr
Teilnahmegebühr: 30 €

08.03.2023 | 23312 | 4 Fp.
Die leistungsgerechte Abrechnung  
prophylaktischer Leistungen  
nach BEMA, GOZ und GOÄ
Dr. Ralf Wagner
Mi, 08.03.2023, 14 bis 18 Uhr
Teilnahmegebühr: 30 €

22.03.2023 | 23310 | 4 Fp.
BEMA-kompetent Teil 1 –  
Abrechnung zahnärztlich- 
konservierender Leistungen
ZA Andreas Kruschwitz
Dr. Thorsten Flägel
Mi, 22.03.2023, 14 bis 18 Uhr
Teilnahmegebühr: 30 € ZÄ

FORTBILDUNG PRAXIS- 
MITARBEITENDE (ZFA)
15.02.2023 | 23018 | 4 Fp.
Hygiene in der Zahnarztpraxis – Teil 1
Dr. Ralf Hausweiler
Dr. Thomas Hennig
Mi, 15.02.2023, 16 bis 20 Uhr
Teilnahmegebühr: 99 €

25.02.2023 | 23214
Scharfe Instrumente
Alexandra Thüne
Sa, 25.02.2023, 9 bis 15 Uhr
Teilnahmegebühr: 159 €

FORTBILDUNG ONLINE PRAXIS- 
MITARBEITER/-INNEN (ZFA)

15.02.2023 | 23018O | 4 Fp.
Hygiene in der Zahnarztpraxis –Teil 1
Dr. Ralf Hausweiler
Dr. Thomas Hennig
Mi, 15.02.2023, 16 bis 20 Uhr
Teilnahmegebühr: 99 €

22.02.2023 | 23011 | 2 Fp.
Sicherheit schenken –  
durch Anamnese
Dr. Catherine Kempf
Mi, 22.02.2023, 16:30 bis 18 Uhr
Teilnahmegebühr: 39 €

04.03.2023 | 23212 
Fit für die Abschlussprüfung
Dr. Jürgen Weller
ZA Lothar Marquardt
Jörg Schmidt
Sa, 04.03.2023, 9 bis 17 Uhr
Teilnahmegebühr: 69 €

29.03.2023 | 23012 | 2 Fp.
Mit dem „Druck“ umgehen können:  
der „Blutdruck“-Risikopatient
Dr. Catherine Kempf
Mi, 29.03.2023, 16.30 bis 18 Uhr
Teilnahmegebühr: 39 €

HINWEIS
Bitte beachten Sie bei der Anmeldung
zu den Fortbildungsveranstaltungen
die AGB der ZÄK Nordrhein:
www.zaek-nr.de | KHI – AGB
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PRAXISGRÜNDUNGSSEMINAR

Freitag, 28. April 2023 | 9 bis 18 Uhr
Samstag, 29. April 2023 | 9 bis 17 Uhr

Veranstaltungsort: Karl-Häupl-Institut
 Hammfelddamm 11  |  41460 Neuss

Programm:
• Perspektiven der Zahnheilkunde
• Rechtsfragen der Praxisgründung
• Berufsrecht
• Arbeitsvertragsrecht – Arbeitsvertrag
• Praxismietvertrag
• Existenzgründung aus Sicht der KZV Nordrhein
• Das Zulassungsverfahren
• Das Versorgungswerk der Zahnärztekammer in Nordrhein – VZN
• Praxisgerechter Umgang mit gesetzlichen Vorschriften
• Wirtschaftliche Aspekte
• Steuerliche Aspekte der Praxisgründung
• 7 Tipps für einen optimalen Start
• Unterstützung bei der Existenzgründung durch die  

Zahnärztekammer Nordrhein

Referenten:
ZA Lutz Neumann, MSc
ZÄ Carolina Coros
RA’in Sylvia Harms
Dr. Ralf Hausweiler
Ass. jur. Monika Kustos
RA Joachim K. Mann
ZA Lothar Marquardt
Dipl.-Finanzwirt (FH) Marcel Nehlsen
Ass. iur. Carolin Schnitker
ZA Udo von den Hoff
Dr. rer.pol. Susanne Woitzik

Fortbildungspunkte: 16
Kurs-Nr.: 23391
Teilnahmegebühr: 300 Euro

 Anmeldung: 
 https://portal.zaek-nr.de/ 
 kursanmeldung/23391
 khi@zaek-nr.de
 Fax: 02131 5311-401

INTENSIV-ABRECHNUNGSSEMINAR

Seminar für Assistenten/-innen und neu niedergelassene  
Zahnärzte/-innen

Freitag, 5. Mai 2023  |  9 bis 19.15 Uhr
Samstag, 6. Mai 2023  |  9 bis 19 Uhr

Veranstaltungsort: Karl-Häupl-Institut
 Hammfelddamm 11  |  41460 Neuss

Programm:
• Betriebswirtschaftliche Bedeutung des Abrechnungssystems
• BEMA: Abrechnung konservierender und endodontischer  

Leistungen
• BEMA: Abrechnung zahnärztlich-chirurgischer Leistungen
• GOZ: Abrechnungsmodalitäten bei implantologischen  

Leistungen
• Gehört das erarbeitete Honorar dem Zahnarzt wirklich?  

Budget und HVM
• GOZ/BEMA: Die Abrechnung prophylaktischer Leistungen
• BEMA: Zahnersatzplanung und Abrechnung nach den  

gesetzlichen Bestimmungen unter Anwendung der GOZ  
und des BEMA

• BEMA: Planung/Abrechnung der systematischen PAR- 
Behandlung | Abrechnung der Behandlung mit Aufbiss- 
schienen

• Private Vereinbarungen mit Kassenpatienten unter Anwendung 
der GOZ

• GOZ: Allgemeine Formvorschriften und Interpretationen der 
Zahnärztekammer Nordrhein

Referenten:
Dr. med. habil. Dr. G. Arentowicz, Dr. Th. Flägel, 
ZA A. Kruschwitz, ZA L. Marquardt,  
ZA L. Neumann, MSc, ZA J. Oltrogge,  
Dr. U. Stegemann, Dr. R. Wagner

Fp.: 16
Kurs-Nr.: 23392
Teilnehmergebühr: 290 Euro

Anmeldung: 
https://portal.zaek-nr.de/kursanmel
dung/23392
khi@zaek-nr.de
Fax: 02131 53119-401

Fortbildung/Termine
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Dr. Richard Hilger
Verleihung der Silbernen Ehrennadel der deutschen Zahnärzteschaft

Am 17. Dezember 2022 wurde in Berlin die „Silberne Ehrennadel 
der deutschen Zahnärzteschaft“ an Dr. Richard Hilger verliehen.

Dr. Hilger wurde als Sohn eines Zahnarztes am 30. Juni 1932 in 
Düsseldorf geboren und feierte 2022 seinen 90. Geburtstag. Er 
studierte Zahnheilkunde an den Universitäten Köln und Düssel-
dorf und arbeitete dann initial in der Praxis seines Vaters, später 
in eigener Niederlassung. Er promovierte zum Dr. med. dent. am 
Hygieneinstitut der Universität Düsseldorf bei Prof. Dr. Ludwig 
Grün, der in ihm die Neigung zur Mikrobiologie weckte und die 
ersten Überlegungen zur Organisation des Infektionsschutzes 
in der Zahnmedizin begleitete. Die Schwerpunkte seiner lang-
jährigen Beschäftigung mit der zahnärztlichen Praxisführung 
sind die Hygiene sowie die zahnärztliche Ergonomie.

Über seine Spezialgebiete referierte Dr. Hilger in den vergange-
nen Jahren auf zahlreichen Seminaren, Demonstrations- und 
praktischen Arbeitskursen im In- und Ausland und veröffentlich-
te Beiträge in der Fachpresse zu den Themen Praxisgründung, 
Arbeitssystematik und Hygiene. Er ist Mitherausgeber mehrerer 
Fachpublikationen und Autor der Bücher „Arbeitssystem Zahn-
arztpraxis" (1988) und „Arbeitssystematik und Infektionspräven-
tion in der Zahnmedizin" (2007). Darüber hinaus ist er Mitautor 
der Fachbücher „Praxis der Zahnheilkunde" „Rückenschulung 
für das zahnärztliche Team", „Fachbuch für die Zahnmedizini-
sche Fachangestellte", „Farbatlas „Prophylaxe und Präventiv-
zahnmedizin" und „Erfolgreiche Praxisgründung" 

Im Rahmen seines langjährigen, bundesweiten Wirkens als Re-
ferent an Zahnärztekammern verschiedener Bundesländer be-

geisterte er mehrere Generationen zahnärztlicher Kolleginnen 
und Kollegen und Fachangestellten für das Anliegen des zahn-
ärztlichen Infektionsschutzes. Seine unnachahmliche aktive 
Rhetorik, gepaart mit rheinländischem Charisma sind mit Si-
cherheit allen Zuhörern seiner Vorträge und Kurse in Erinnerung 
geblieben.

1979 gehörte Dr. Richard Hilger in Hamburg zu den Gründungs-
mitgliedern des Deutschen Arbeitskreises für Hygiene in der 
Zahnmedizin. Er war der festen Überzeugung, dass es notwen-
dig sei, Hygieneempfehlungen für die zahnärztlichen Kollegin-
nen und Kollegen zu erarbeiten und in verständlicher Weise zu 
publizieren. Diese sollten einerseits praktikabel sein, anderseits 
aber auch die Erkenntnisse der Wissenschaft berücksichtigen. 
Bis heute war er an der Erarbeitung aller 16 Ausgaben des  
Hygieneleitfadens des DAHZ beteiligt.

Dr. Richard Hilger wirkte wesentlich an der Erstellung der Emp-
fehlung „Infektionsprävention in der Zahnheilkunde – Anforde-
rungen an die Hygiene“ (2006) der Kommission für Kranken-
haushygiene und Infektionsprävention am Robert-Koch-Institut 
mit, die nun leider nicht mehr aktualisiert wird.

Am 17. Dezember 2022 wurde Dr. Richard Hilger nach über 40 
Jahren aktiver Mitarbeit als Mitglied des Deutschen Arbeitskrei-
ses für Hygiene in der Zahnmedizin verabschiedet. Er wird dem 
DAHZ aber weiterhin als fachkundiger Berater zur Verfügung 
stehen. n

Prof. Dr. Lutz Jatzwauk, Vorsitzender des DAHZ

Dr. Richard Hilger (M.) erhielt die Silberne Ehrennadel der deutschen Zahnärzteschaft und die Urkunde aus der Hand von Dr. Kai Voss (r.), Vorsitzender des  
Deutschen Arbeitskreises für Hygiene in der Zahnmedizin. Links der DAHZ-Vorsitzende Prof. Dr. Lutz Jatzwauk.
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Dr. Peter Eckert
85 JAHRE

Unser Kollege Dr. Peter Eckert 
hat am 21. Januar 2023 sein 
80. Lebensjahr vollendet. 1938 
kam er in Berlin zur Welt.  
Als 18-Jähriger übersiedelte 
der Sohn des Schriftstellers 
Dr. Gerhard Eckert und seiner 
Frau Elfriede nach dem Abitur 
nach Westdeutschland. Sein 
Studium der Zahnmedizin, das 
er seit 1957 in Frankfurt am 
Main, Düsseldorf und Marburg 
absolvierte, musste er sich 
schwer „erarbeiten".

1964 war Dr. Eckert zunächst Assistent in der chirurgischen Ab-
teilung der Universitätszahnklinik Marburg, ließ sich 1967 in Aa-
chen in eigener Praxis nieder und promovierte 1968 zum Doktor 
der Zahnmedizin. Seit 1973 engagierte er sich im Freien Ver-
band Deutscher Zahnärzte (FVDZ), war Bezirksvorsitzender von 
1978 bis 1990 und Delegierter der Kammerversammlung bis 
1997. Von 1977 bis 1997 gehörte er zudem der Vertreterver-
sammlung der Kassenzahnärztlichen Vereinigung an. Schon 
1977 wählte ihn die Vertreterversammlung der KZV auch in den 
Vorstand. Als stellvertretender Vorstandsvorsitzender arbeitete 
er von 1981 bis 1996 vertrauensvoll und konstruktiv mit dem 
KZV-Vorsitzenden Dr. Wilhelm Osing zusammen und leitete die 
Verwaltungsstelle in Aachen. Zudem vertrat er Nordrhein in der 
Vertreterversammlung und im Beirat der Kassenzahnärztlichen 
Bundesvereinigung.

Dr. Eckert zeichnete sich als Standespolitiker durch einen rei-
chen Fundus an Wissen und Erfahrung und ein stets zielgerich-
tetes und geradliniges Handeln aus. Wie kaum ein anderer ent-
deckte, motivierte und förderte er fähige Mitstreiter für die Sache 
der nordrheinischen Zahnärzteschaft und band herausragende 
kollegiale Persönlichkeiten in die Standespolitik ein. Insbeson-
dere am Herzen lag ihm die Förderung junger Kollegen. Ich per-
sönlich könnte hierüber viel berichten.

Dr. Eckert sah es als seine zentrale Aufgabe an, dem zahnärzt-
lichen Berufsstand einen möglichst großen Freiraum zu erhalten 
– in freier Praxis ohne Behinderung und Zwänge durch Gesetze, 
Verträge und Bürokratie. 1989 wurde er in den Bundesvorstand 
des FVDZ gewählt, von 1991 bis 1997 war er stellvertretender 
Bundesvorsitzender. Hier liegt der Schlüssel zum Verständnis 
der Kraft des Wirkens von Dr. Peter Eckert. Zum einen ist er eine 
Verkörperung der Ziele des FVDZ im Sinne des freien Berufes. 
Zum anderen hat er es stets vermieden, gegenüber „Nicht-

Hardlinern“ zu ideologisch und absolutistisch aufzutreten und 
hat als „Hardliner“ stets realitätsnah, überzeugend und versöhn-
lich gearbeitet.

Es war in der Zeit als stellvertretender KZV-Vorsitzender und pa-
rallel dazu als stellvertretender Bundesvorsitzender des FVDZ 
schon ein bemerkenswerter Spagat, beide Funktionen effektiv 
zu bekleiden. 1997 hat ihm, obwohl selber geradlinig und ehr-
lich agierend, eine relevante Gruppe im FVDZ sabotiert. Aber 
auch in der Stunde der Enttäuschung und in der Zeit danach hat 

er sich mit seiner Geradlinigkeit und der Hintanstellung persön-
licher Ambitionen den höchsten Respekt verdient. Auch seine 
damaligen Widersacher haben daraus Entscheidendes gelernt.

Leider viel zu früh musste ihn seine geliebte und allseits ge-
schätzte Ehefrau Margret nach schwerer Krankheit verlassen. 
Peter ist auch heute ein angenehmer und sehr interessanter Ge-
sprächspartner und Ratgeber, ein zuverlässiger und liebens-
werter Mensch, der durch seine bleibende Aktivität beeindruckt. 
So engagiert er sich aktuell ehrenamtlich unter anderem in einer 
Organisation für Hörgeschädigte.

Als begeisterter Mitorganisator und beneidenswert guter Ten-
nisspieler des Aachener Tennisturniers pflegte er die mensch-
lich kollegialen Kontakte nicht nur zu Aachener Kollegen. Dies 
fand seine festliche Fortsetzung in dem von ihm initiierten 
 Aachener Zahnärzteball. Als Liebhaber von Kunst und Kultur -
geschichte entspannt er sich wie eh und je mit guter Literatur, 
Sachbüchern und Zeitungen, liebt Klassik und Jazz, besucht 
Konzerte und Theateraufführungen. n

Dr. Ralf Wagner, Ehrenvorsitzender der KZV Nordrhein
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„Auch im Namen des KZV-Vor-
stands wünsche ich Dir, lieber  
Peter, noch viele glückliche und 
gesunde Jahre mit Deiner lieben 
Frau Ingrid und  Deinen Kindern 
Tina, Uta, Markus und Hagen.“
Dr. Ralf Wagner

Personalien
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   Wir gratulieren
 
Allen Zahnärztinnen und Zahnärzten, die zwischen dem 16. Januar und dem 15. Februar ein  
Lebensjahr vollenden, wünschen wir einen besonderen Ehrentag im Kreise ihrer Familien und 
Freunde und für die Zukunft vor allem Gesundheit, Wohlergehen und Lebensfreude.

FEBRUAR

95 Jahre
Dr. Helmut Stuhlweißenburg | Aachen (16.02.)
Dr. Marie-Louise Gaul | Köln (17.02.)

93 Jahre
Dr. Joachim Troldner | Düsseldorf (25.02.)

92 Jahre
Dr. Werner Härig | Bonn (22.02.)

89 Jahre
Dr./Univ. Zagreb Josip Godec | Bergisch Gladbach (22.02.)

88 Jahre
ZÄ Almuth Schaut-Kroh | Duisburg (17.02.)
Dr. Alexander Tamler | Düsseldorf (25.02.)

86 Jahre
Dr. Irene Földes | Köln (25.02.)

85 Jahre
Dr. Rotraud Hehmann | Düsseldorf (17.02.)

83 Jahre
Dr. Renate Kempkes | Xanten (20.02.)
Dr. Eva Schwagereit | Ratingen (23.02.)
Dr. Gerhard Klein | Essen (27.02.)

82 Jahre
ZA Ünal Gölcüklü | Duisburg (23.02.)

81 Jahre
Dr. Ursula Würker | Wachtberg (22.02.)
Dr. Joachim Jantzen | Essen (23.02.)
Dr. Dr. Klaus Meier, MSc | Leichlingen (27.02.)

80 Jahre
Dr. Hans Unland | Kall (18.02.)
Dr. Horst-Adolf Keller | Hennef (19.02.)
Dr. Wilhelm Steinringer | Hennef (24.02.)
ZÄ Leyla Scheuren | Düsseldorf (25.02.)
Dr. Ortwin Titze | Mülheim (26.02.)

75 Jahre
Dr. Klaus Hesse | Hilden (16.02.)
Dr. Dr. Horst Schmitz | Bonn (22.02.)

70 Jahre
Dr. Wolfgang Fischöder | Sonsbeck (16.02.)
Dr. Reinhard Schmidt | Essen (21.02.)
ZA Rolf Marquardt | Köln (23.02.)
Dr. Jochen Ciupka | Mönchengladbach (27.02.)

65 Jahre
ZA Ivan Lenoch | Velbert (18.02.)
Dr. Uwe Müller | Düsseldorf (19.02.)
ZA Gregorius  Den Teuling | Herzogenrath (20.02.)
ZÄ Valentina Streich | Mülheim (20.02.)
Dr. Heinz Schupp | Köln (24.02.)
Dr. Klaus Reich | Düsseldorf (25.02.)
Dr.-medic stom. (R) Julian Simon | Köln (27.02.)

60 Jahre
ZA Klaus-Wolfgang Pilz | Nettetal (19.02.)
ZÄ Parvin Emami-Khoy-Knoblauch | Essen (20.02.)
ZA Ali Reza Masaeli | Bonn (21.02.)
Dr. Michael Maxerath | Köln (21.02.)
Dr. Thomas Borgstedt | Essen (23.02.)
Dr. Michael Holzem | Bornheim (24.02.)

50 Jahre
ZA Mario Wendling | Köln (16.02.)
Dr. Maher Saad | Heinsberg (18.02.)
Dr. Claudia Schneider | Köln (19.02.)
Dr. Sylvie Kaim | Essen (23.02.)
ZÄ Young Sun Kim | Düsseldorf (25.02.)
Dr. Philipp Schafhausen | Mönchengladbach (26.02.)
Dr. Idil Kurtulus-Waschulewski | Bonn (28.02.)

MÄRZ

95 Jahre
Dr. Manfred Kneuertz | Erkrath (06.03.)

93 Jahre
Dr. Norbert Haumann | Waldbröl (07.03.)

Personalien
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Wir trauern

91 Jahre
ZA Rudolf Knapstein | Hürth (06.03.)
Dr. Irmgard Osing-Zielhoff | Düsseldorf (15.03.)

90 Jahre
Dr. Marlies Patt | Düsseldorf (12.03.)

88 Jahre
ZÄ Edelgard Rensinghoff-von Bock | Leverkusen (02.03.)

87 Jahre
ZÄ Wanda Wycisk | Essen (11.03.)

85 Jahre
Dr./IMF Klausenburg Nina Schuller | Leverkusen (12.03.)

83 Jahre
Dr. Hans-Helmut Flosbach | Solingen (05.03.)
Dr. Rosemarie Ruegenberg | Bad Honnef (08.03.)
Dr. Heinz-Gerhard Vandekamp | 
 Neunkirchen-Seelscheid (10.03.)

82 Jahre
Dr. Wolfgang Bergmann | Düsseldorf (15.03.)

81 Jahre
ZA Garifalos Artemis | Goch (02.03.)
Dr. Dieter Ohlemann | Wuppertal (04.03.)
MUDr. (Univ.Prag) Václav Leskovec | Blankenheim (06.03.)
Dr. -medic. stom. (R) Magdalena Werner | Essen (09.03.)

80 Jahre
ZA Mahmut Celiktürk | Duisburg (01.03.)
Dr.-medic stom. (RO) Doina Tirica | Essen (01.03.)
Dr. Hartmut Bader | Swisttal (02.03.)
ZÄ Sabine Altmann | Remscheid (09.03.)
Dr. Manfred Gaa | Köln (15.03.)

75 Jahre
Dr. Ernst Kettel | Düsseldorf (02.03.)
ZA Mehmet Gündüz | Köln (03.03.)
Dr. Wolfgang Spliethoff | Mülheim (09.03.)
ZA Ertan Üzel | Dinslaken (15.03.)

70 Jahre
Dr. Gerhard Küpper | Bonn (02.03.)
Dr. Gabriele Baden | Wachtberg (09.03.)
Dr. Gabriele Schädlich | Köln (12.03.)

65 Jahre
ZA Jochen Präkelt | Mülheim (04.03.)
ZÄ Dagmar Hau | Krefeld (05.03.)
Dr. Klaus Schwickerath | Köln (05.03.)
Dr. Lucius Kleimann | Bonn (07.03.)
Dr. Arno-Friedhelm Groß | Bonn (08.03.)
Dr. Bozena Gierlasinski | Düsseldorf (09.03.)
Dr. Ingeborg Kiegel-Koller | Bergheim (09.03.)
Dr. Helmut Finster | Köln (12.03.)
Dr. Andreas Beck | Köln (13.03.)

60 Jahre
Dr. Günter Eggert | Gummersbach (07.03.)
Dr. Alexander Fischell | Moers (07.03.)
ZA Rainer Barth | Mönchengladbach (08.03.)
Dr. Simone Lehmann | Düsseldorf (08.03.)
Dr. Christine Quitmann | Essen (11.03.)
Dr. Susanne Rubbert | Stolberg (11.03.)
Dr. Ambrosius Schmidt | Leverkusen (12.03.)
ZA Thomas Schwindt | Essen (13.03.)
Dr. Martin Sutmann | Essen (13.03.)
Dr. Hans-Peter Ulrich | Königswinter (13.03.)

50 Jahre
Dr. Daniela Oedinger | Mönchengladbach (01.03.)
Dr. Michael Steiger | Lohmar (01.03.)
ZÄ Anja Häußler | Duisburg (02.03.)
Dr. Alexandra Poprawa | Jülich (06.03.)
ZA Nihat Inal | Erkrath (08.03.)
Dr. Dirk Lindner | Köln (09.03.)
Dr. Simone Geiß | Bad Münstereifel (13.03.)
Dr. Rainer Müller | Köln (13.03.)

ZA Peter Kösters
Neuss | * 17.09.1947 | † 12.11.2022

Dr. Gert Schumacher
Goch | * 09.10.1943 | † 03.12.2022

Dr. Ernst Nordmann
Köln | * 03.06.1926 | † 11.12.2022

Dr. Edith Besecke
Düsseldorf | * 13.12.1925 | † 30.12.2022

Dr. Rosemarie Schienbein
Leichlingen | * 18.08.1928 | † 26.12.2022

Dr. Rolf Bohnen
Nettetal | * 19.04.1960 | † 14.01.2023

Personalien
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Mit den Zähnen eines Tigers
Taotie, das Symbol der Gier aus China

Klassischerweise hat das bösartige chinesische Fabelwesen 
Taotie einen Schafskörper, Tigerzähne, ein menschliches Ge-
sicht und Hände. Seine Augen sind unter seinen Achseln ver-
borgen. Auch außerhalb Asiens übt der Taotie eine ungebro-
chene Faszination auf viele Menschen aus.

Die erste bekannte Verwendung des Wortes Taotie findet sich im 
„Zuo Zhuan“, einer narrativen Geschichte Chinas, die zwischen 
722 und 468 v. Chr. in 30 Kapiteln geschrieben wurde. Es be-
zieht sich auf eines der vier bösartigen Wesen, die in der chine-
sischen Mythologie existierten: der Hundun (chaotischer 
Strom), ein gelbgeflügeltes Monster des Chaos mit sechs Bei-
nen und ohne Gesicht, das Qiongqi (beunruhigend seltsam), ei-
ne Menschen fressende Kreatur, der Taowu (Blockstumpf), ein 
rücksichtsloses, störrisches Geschöpf und der Taotie (gieriger 
Vielfraß), ein gefräßiges Tier. 

Ihre antagonistischen Gegenstücke sind die vier wohlwollenden 
Tiere oder heiligen Geschöpfe: Azurdrache, zinnoberroter Vo-
gel, weißer Tiger und schwarze Schildkröte.

Kraniofaziale Fehlbildung
Der Taotie leidet unter einer Agnathie, der Unterkiefer fehlt voll-
ständig. Nichtdestotrotz frisst er in Volksgeschichten alles: Das 
Monster ist so gierig, dass es sogar seinen eigenen Körper ver-
schlingt. Daher findet man Taotie-Muster oft auf alten Kochgefä-
ßen. Auch als stilisiertes Motiv zur Abwehr böser Geister erfreute 
es sich als Dekormuster ab circa 1600–1046 v. Chr. auf chinesi-
schen Sakralbronzen großer Beliebtheit. In der Regel werden 
auf den Kunstwerken stark stilisiert einzelne Teile des Kopfes mit 
Hörnern, Augen, Nase, Oberkiefer und Zähnen des namenge-
benden Ungeheuers als Relief dargestellt. 

Moderne Adaptionen des Taoties findet man beispielsweise bei 
den „Taschenmonstern“ (Pokémon). Auch die menschenfres-
senden Wesen in Zhang Yimous Fantasy-Epos „The Great Wall“ 
aus dem Jahr 2016 wurde auf der Grundlage des mythischen 
Taotie erschaffen. In dem Film werden sie als grünhäutige vierfü-
ßige Alien-Kreaturen dargestellt, mit haifischähnlichen Zähnen 
und Augen auf ihren Schultern. Sie leben in einem eusozialen 
Bienenstock ähnlich wie Ameisen und greifen alle 60 Jahre die 
Hauptstadt Chinas an, um Nahrung zu sammeln. n

Nadja Ebner, KZV Nordrhein

Der Taotie ist eins der vier bösartigen Wesen der chinesischen Mythologie. Typischerweise (im Unterschied zu dieser Abbildung) wird er mit scharfen Zähnen, aber 
nur einem Kiefer dargestellt. Wie er damit wohl zubeißen kann?
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Wir suchen Sie!
Die Zahnärztekammer Nordrhein und die Universitäts-Zahnkliniken in Nordrhein suchen 
 Famulatur-Zahnärztinnen und -Zahnärzte für die studentische Vorbereitung und Qualifikation.

Alle Informationen zum Ablauf einer Famulatur, zu den notwendigen Voraussetzungen und zu 
Ihrer Bewerbung erhalten Sie über die nachfolgend aufgeführten Ansprechpersonen.

Universitärer Standort Aachen: 
Ansprechpartner: Dipl. Biol. Annika Martens 
Studiendekanat Medizinische Fakultät 
Tel.: 0241 80–88875 | anmartens@ukaachen.
de

Universitärer Standort Bonn 
Ansprechpartner: Christoph Cavazzini 
Studiendekanat 
christoph.cavazzini@ukbonn.de

Universitärer Standort Düsseldorf: 
Ansprechpartner: Rabea Hunsmann/ 
Prof. Dr. Alfons Hugger 
Studiendekanat der Medizinischen Fakultät 
rabea.hunsmann@med.uni-duesseldorf.de

Universitärer Standort Köln: 
Ansprechpartner: Dr. Franz-Josef Faber 
Lehrkoordinator Zahnmedizin 
franz-josef.faber@uk-koeln.de
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Die Letzten  
ihrer Art
Bonn, Bundeskunsthalle, Handwerk und 
 Berufe im Wandel

Eine kleine, aber feine Schau in der Kunst- und Ausstellungs-
halle der Bundesrepublik Deutschland in Bonn, kurz Bundes-
kunsthalle, widmet sich noch bis zum 2. April 2023 mit vielen 
regionalen Bezügen einer Entwicklung, die man bedauern 
mag, die aber unaufhaltsam voranschreitet: Traditionelle 
Handwerksberufe sind als „Letzte ihrer Art“ vom Aussterben 
bedroht, viele Berufe einem radialen Wandel unterworfen.

Krefeld war einst berühmt für die erlesenen Seidenstoffe, aus 
denen seidene Messgewänder hergestellt und aufwendig be-
stickt wurden. Mit dem Wandel in der katholischen Kirche zur 
Schlichtheit wurden die Werkstätten nach und nach geschlos-
sen, die Ausbildung eingestellt. 2002 schloss auch die kleine 
Schneiderei in der Eifel ihre Türen, die sich auf Karnevalsunifor-
men spezialisiert hatte. Immerhin wird weiterhin exklusive Mode, 
die man in Düsseldorf an der Königsallee bewundern kann, 
auch in kleineren Betrieben am Niederrhein hergestellt. Sie ge-
hören damit zu den „Letzten ihrer Art“, denn wo große Stückzah-
len gefragt sind, mussten die einst unzähligen Textilunterneh-
men in Nordrhein der Konkurrenz besonders aus Fernost wei-
chen. 

Kein Zweifel, das Handwerk insgesamt und viele Berufe waren 
in den letzten Jahrzehnten einem weitaus schnelleren Wandel 
unterworfen als je zuvor. Das zeigt die Bonner Ausstellung auch 
am Beispiel des Bergmanns auf, dessen einst das Ruhrgebiet 
prägende Bedeutung schon schwand, bevor der Abbau der 
Steinkohle in Deutschland 2018 völlig eingestellt wurde. Als wei-
teres Beispiel befasst sich die Bonner Schau mit dem Beruf der 

Kassiererin, die infolge der Digitalisierung allmählich durch 
Strichcodes, digitale Kassensysteme und kontaktloses Bezah-
len etwa mit ApplePay verdrängt wird – ein Prozess, der in ande-
ren Ländern noch viel weiter als hierzulande fortgeschritten ist.

Georg Christoph Lichtenberg (1742 bis 1799) wird das Zitat zu-
geschrieben „Mehr noch als das Gold hat das Blei die Welt ver-
ändert“. Wer kommt heute auf die Idee, dass er weniger „das 

Funkenmariechen-Rock und Schützenuniform aus einer Eifeler Schneiderie für 
Karnevalsuniformen, geschlossen 2002
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Steckschriftkästen mit Blei- und Holzlettern sowie grafischen Symbolen: Die Let-
tern wurden meist nicht in einzelne Buchstabenfächer abgelegt, sondern in  al-
phabetischer Reihenfolge eingesteckt.

Freizeittipp
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Blei in der Flinte [als] das Blei im Setzkasten“ meinte. Denn der 
früher weit verbreitete Beruf des Schriftsetzers ist seit der Jahr-
tausendwende praktisch ausgestorben. Was überhaupt noch in 
kleinsten Auflagen mit beweglichen Lettern gedruckt wird, ge-
hört in die Kategorie „Kunst“. Die Arbeitsweise solcher Schrift-
künstler entspricht in keiner Weise dem, was früher für jede Ta-
geszeitung, jedes Magazin und jedes Buch im Akkord geleistet 
wurde. 

Brot für den Weltraum
Industrielle Produktion, Supermärkte und große Handelsketten ha-
ben auch das Bäckerhandwerk stark verändert. Zu den „Letzten 
Ihrer Art“ gehören nicht nur Bäcker und Konditoren, die Feinkost 
oder regionale Spezialitäten wie die Aachener Printen herstellen. 
In Bonn wird auf das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt 
(DLR) mit dem Projekt „Bake in Space“ verwiesen, das ein für die 
Schwerlosigkeit geeignetes „krümelfreies“ Brot entwickelt. 

Im Laufe der Geschichte entstanden und verschwanden unzäh-
lige weitere Berufe oder mussten sich dem gesellschaftlichen 
und technischen Wandel anpassen, der sich mit der Industriali-
sierung rasch beschleunigte. Diese Prozesse haben durch die 
Globalisierung und Digitalisierung noch einmal zusätzlich an 
Fahrt aufgenommen und zeigen zunächst auf lokaler Ebene Wir-
kung. Die Bonner Ausstellung konzentriert sich daher auf den 
beruflichen Wandel in Nordrhein-Westfalen und auf die fünf ge-
nannten Professionen. 

Sie zeigt auch soziale, wirtschaftliche und auch ökologische Fol-
gen auf. Dazu gehören körperliche, psychische und soziale Ent-
fremdung sowie persönlicher, familiärer und regionaler Identitäts-
verlust und auch Zukunftsangst. Der gesellschaftliche Wandel 
birgt aber auch Chancen auf eine Verbesserung: Man denke etwa 
an die Belastungen der Bergleute mit heute kaum noch hinnehm-
baren gesundheitlichen Folgen. Die Bonner Schau weist aber auch 
zurecht darauf hin, dass es wichtig ist, historische Handwerksberu-
fe als immaterielles Kulturerbe lebendig zu erhalten. n

Dr. Uwe Neddermeyer, KZV Nordrhein

Das Bedeutung des Bergmanns prägte einst das Ruhrgebiet. Hier die Fahrerka-
bine einer Dieselzuglaufkatze aus dem Bergwerk Prosper-Haniel in Bottrop, still-
gelegt 2018.

Industrielle Produktion, Supermärkte und große Handelsketten haben auch das 
Bäckerhandwerk stark verändert. Zu den „Letzten Ihrer Art“ gehören nicht nur 
Bäcker und Konditoren, die Feinkost oder regionale Spezialitäten wie die Aache-
ner Printen herstellen.

Kassierer und Kassiererinnen gibt es bald nur noch im Kinderspiel.  Digitalisie-
rung macht diesen Beruf allmählich durch Strichcodes, digitale Kassensysteme 
und kontaktloses Bezahlen weitestgehend  überflüssig.

KUNST- UND AUSSTELLUNGSHALLE DER  
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 
Museumsmeile Bonn, Helmut-Kohl-Allee 4, 53113 Bonn
www.bundeskunsthalle.de
DIE LETZTEN IHRER ART. HANDWERK UND BERUFE IM 
WANDEL (BIS 2. APRIL 2023)
Di. bis So. 10 bis 19 Uhr, Mi. bis 21 Uhr
13 Euro, Eintritt frei bis einschließlich 18 Jahre

„Der emotionale Lohn für die Er-
langung handwerklicher Fertig-
keiten ist ein doppelter: Die Men-
schen sind in einer greifbaren 
Realität verankert und sie kön-
nen stolz auf ihre Arbeit sein.“ 
Richard Sennett, The Craftsman, 2008
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EBZ: So geht gute Digitalisierung …
Vorzeigeprojekt in der Versorgung angekommen

Seit 1. Januar 2023 ist das Elektronische Beantragungs- und 
Genehmigungsverfahren – Zahnärzte (EBZ) flächendeckend in 
der zahnärztlichen Versorgung angekommen. Das Verfahren – 
vom Antrag über die Genehmigung bis zum Beginn der Be-
handlung – wird damit schneller, sicherer und verlässlicher.  
So entfällt etwa der Ausdruck des Heil- und Kostenplans. Pa-
tientinnen und Patienten müssen den HKP auch nicht mehr bei 
ihrer Krankenkasse vorlegen. Im Gegensatz zu anderen Digi-
talanwendungen haben die Bundesmantelvertragspartner für 
das von ihnen selbst entwickelte elektronische Antragsverfah-
ren von Beginn an auf ein hinreichendes Testverfahren ein-
schließlich einer ausführlichen Pilotierung gesetzt.

Martin Hendges, stellv. Vorsitzender des Vorstands der KZBV: 
„Unser Vorgehen war genau richtig und hat sich bewährt, wie 
die erfolgreiche Einführung des EBZ zeigt. Wir haben damit ein 
gelungenes Beispiel dafür, wie gute Digitalisierung jenseits der 
herkömmlichen Telematikinfrastruktur geht. Das EBZ bietet viele 
Vorteile, sowohl für den  als auch für Patienten und Kassen. Zu 
den konkreten Benefits zählen Zeitersparnis, eine schnellere 
Genehmigung, die weitgehende Vermeidung von Medienbrü-
chen, eine sichere Datenübertragung und -verarbeitung sowie 
eine optimierte Terminplanung. Das Verfahren wurde in Eigenini-
tiative der Zahnärzteschaft gemeinsam mit den Kassen aufge-
setzt und ist damit eine unmittelbar aus der Versorgung heraus 
konzipierte Anwendung – zielgenau zugeschnitten auf die be-
sonderen Anforderungen von Zahnarztpraxen.“

Hendges betonte, dass alle Beteiligten besonderen Wert darauf 
gelegt hätten, möglichst sämtliche Anwendungsfälle in der Pra-
xis zu berücksichtigen und zugleich die technische Umsetzbar-
keit zu gewährleisten. „Daher wurden von KZBV und GKV-SV die 
Hersteller der Praxisverwaltungssysteme von Beginn an in das 
Projekt umfassend mit einbezogen. Auch Ärzte und das Bun-

desgesundheitsministerium beobachten die bisherige Umset-
zung durch die Zahnärzteschaft genau – in einem positiven 
Sinn“.

Viele Praxen konnten in den vergangenen Monaten vielfältige 
Erfahrungen mit der Anwendung sammeln und haben aufgrund 
der Schnelligkeit und Einfachheit vollständig auf das EBZ umge-
stellt. Bisher wurden bereits etwa 900.000 Anträge elektronisch 
versendet und von den Kostenträgern beschieden. Seit 1. Janu-
ar ist der Einsatz des EBZ – auf gesetzlicher Grundlage – für alle 
Zahnarztpraxen Pflicht. Auf der Grundlage des im Bundesman-
telvertrag-Zahnärzte verankerten Ersatzverfahrens kann in be-
gründeten Ausnahmen (bei längeren technischen Störungen) 
der elektronische Antrag über das jeweilige Antragsmodul aus 
dem Praxisverwaltungssystem (PVS) heraus ausgedruckt und 
per Post verschickt werden. Eine Ausnahme, nicht am EBZ teil-
zunehmen und das bisherige Papierverfahren befristet bis zum 
30. Juni 2023 zu verwenden, besteht nur für solche Praxen, die 
ihre vertragszahnärztliche Versorgung bis zu diesem Datum be-
enden.

Das EBZ-Verfahren ist so aufgesetzt, dass Zahnärztinnen und 
Zahnärzte einen elektronischen Antragsdatensatz über das si-
chere Mailverfahren „Kommunikation im Medizinwesen (KIM)“ 
an den jeweiligen Kostenträger übermitteln. Dieser spielt einen 
Antwortdatensatz via KIM zurück an die Praxis. Das PVS verar-
beitet die Daten automatisch und ordnet sie der entsprechen-
den Patientenkartei zu. Änderungen werden direkt berücksich-
tigt.

Weitere Informationen und Unterlagen zum EBZ können von der 
Website der KZBV abgerufen werden. n

KZBV, Pressemitteilung vom 2. Januar 2023
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Wahlergebnisse für KZV-Ausschüsse
Konstituierende VV (2023 bis 2028)

Ausblick
Das nächste RZB erscheint am 01.03.2023

Neue VV-Vorsitzende stellt sich vor
Dr. Susanne Schorr im Gespräch

Recruiting von Praxispersonal
Darauf sollten Sie achten
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Schnappschuss  In den Mund gelegt

Humor

(Galgen-)Humor
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Humor (oder gar Galgenhumor?) beweist das Foto, das uns 
Zahnarzt Horst Klimas aus Duisburg geschickt hat, als Karneval 
im vorigen Jahr nur unter Corona-Bedingungen stattfinden 
konnte. Sein Orden zum 33. Jubiläum der Praxis stand dann 
auch unter dem Motto: „Wenn wir alle an einem Strang ziehen 
und uns impfen lassen, haben wir gut lachen!“

Jetzt, wo wieder überall gefeiert wird, hoffen wir auf lustige Kom-
mentare und treffende Bildunterschriften mit viel Helau und bitte 
auch mit viel Alaaf – damit sich keiner der beiden Herausgeber 
beschweren kann!

Bitte schicken Sie Ihre blendenden Zuschriften  
bis zum 31. Januar 2023 an 

Rheinisches Zahnärzteblatt 
c/o Kassenzahnärztliche Vereinigung Nordrhein 
Lindemannstraße 34–42, 40237 Düsseldorf 
Fax: 0211 9684-332 | rzb@kzvnr.de 

Gothic Weihnachtsbaum 
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„Last chrismas“ unter dem Weihnachtsbaum oder eine neue 
Kennzeichnungspflicht für „gespritzte“ Tannenbäume? Schwer 
zu entscheiden! Auf jeden Fall freuen sich die Gewinner über 
Geschenkgutscheine auch nach dem Fest.

Grufti meets Christmas
Es war einmal ein Tannenbaum
Der hatte einen großen Traum
Er wollte was Besonderes sein
Drum fuhr er in die Stadt hinein

Er wollte sich besonders schön schmücken
Nur hatte er nicht mehr genug Mücken
Das Geld reichte nur für ein wenig Schmuck 
Aber der Verkäufer hatte eine Idee und gab sich einen Ruck

Er schenkte dem Baum seine Totenkopf Ohrringe
Damit er nicht so traurig nach Hause ginge
Damit tanzte der Baum glücklich nach Haus
Und sah ganz „besonders schrecklich hübsch“ aus.

Gheyath Naqqash, Wuppertal

Totenkopf und Engelshaar,
ein wirklich gruseliges Paar.

Barbara Bannert, Düsseldorf
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Schnaps, das war sein letztes Wort …
Das ist nicht der einzige geschichtsträchtige Schlager, den 
der „Kölsche Jung“ Willy Millowitsch oft zur Karnevalszeit ge-
trällert hat.

Wussten Sie, dass Millowitsch 1961 von den Bravo-Lesern zum 
beliebtesten TV-Star gewählt wurde und ein Jahr später gar den 
Bravo-Otto in Gold erhielt? 

Wer auch derart frivole Lieder wie „Woher hat mein Scheißer-
chen so wunderschöne Beißerchen“  schmettert, dürfte 
beim damaligen Dr.-Sommer-Leser voll den Nerv getrof-
fen haben. Autsch!!!

Millowitsch war aber nicht der einzige, der einen – vermut-
lich steilen – Zahn besungen hat.

Der Song „Die Zähne vom Zahn“ schaffte es, sogar mit den 
besten Empfehlungen  Ihres Zahnarztes in Nordrhein“, ver-
mutlich locker vom Hocker in die Top Five der Düsseldorfer Hit-

parade. Meine persönliche Empfehlung dazu: der Song „Steiler 
Zahn“ von Oliver Twist & The Happy Twistler: Ohrwurm pur!

Um es mit Heinz Erhard zu sagen: Manchmal hilft nur „Zähne 
hoch und Kopf zusammen beißen“!

Ihre Karin Labes, KZV Nordrhein

PS: „Locker 
vom Hocker“  
ist die Rück-
seite der  
Single
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